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Schulgesetz (SchulG)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz beschlossen:

Teil 1 - Grundlagen

Abschnitt 1 - Allgemeines
§ 1 Auftrag der Schule

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem Recht des jungen Menschen auf Férderung seiner
Anlagen und Erweiterung seiner Fahigkeiten, unabhangig von seiner Religion, Weltanschauung oder
ethnischen Herkunft, einer Behinderung, seinem Geschlecht oder seiner sexuellen Identitat sowie aus
dem Anspruch von Staat und Gesellschaft an Burgerinnen und Burger zur Wahrnehmung von Rechten
und Ubernahme von Pflichten hinreichend vorbereitet zu sein.

(2) In Erflllung ihres Auftrags erzieht die Schule zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor Gott und
den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Gleichberechtigung von Frau und Mann,
zur Gleichstellung von behinderten und nicht behinderten Menschen, zur Achtung vor der
Uberzeugung anderer, zur Bereitschaft, Enrenamter und die sozialen und politischen Aufgaben im
freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu Ubernehmen, zum gewaltfreien
Zusammenleben und zur verpflichtenden Idee der Vilkergemeinschaft. Sie fuhrt zu selbstandigem
Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbereitschaft; sie vermittelt Kenntnisse und
Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung der Persdnlichkeit und die Orientierung in der
modernen Welt zu ermdglichen, Verantwortungsbewusstsein fur Natur, Umwelt und die globalen
Nachhaltigkeitsziele zu fordern sowie zur Erfullung der Aufgaben in Staat, Gesellschaft und Beruf zu
befahigen. Sie leistet einen Beitrag zur Integration von Schilerinnen und Schulern mit
Migrationshintergrund. Im Bewusstsein der Belange der Schilerinnen und Schuler sowie der
Lehrkrafte und Eltern mit Behinderungen wirken alle Schulen bei der Entwicklung eines inklusiven
Schulsystems mit.

(3) Zum Auftrag der Schule gehért auch die Sexualerziehung. Sie ist als Erziehung zu
verantwortungsbewusstem geschlechtlichem Verhalten Teil der Gesamterziehung und wird
fachertbergreifend durchgefuhrt. Sie soll die Schulerinnen und Schiler ihrem Alter und ihrem
Reifegrad entsprechend in gebotener Zurickhaltung mit den Fragen der Sexualitat vertraut machen
sowie zu menschlicher, sozialer und gleichberechtigter Partnerschaft befahigen. Die Sexualerziehung
hat die vom Grundgesetz und von der Verfassung fur Rheinland-Pfalz vorgegebenen
Wertentscheidungen fur Ehe und Familie zu achten und dem Gebot der Toleranz Rechnung zu tragen.
Uber Ziele, Inhalt und Form der Sexualerziehung hat die Schule die Eltern rechtzeitig zu unterrichten.

(4) Bei der Gestaltung des Schulwesens ist darauf zu achten, dass die Beteiligten die Gleichstellung
von Frauen und Mannern bei der Planung, der Durchfihrung und der Bewertung aller Malinahmen von
Anfang an in allen Bereichen und auf allen Ebenen einbeziehen (Gender Mainstreaming).

(5) Das Schulverhaltnis ist als besonderes Obhutsverhaltnis zwischen Lehrkraften und Schilerinnen
und Schulern gepragt von gegenseitigem Vertrauen, Achtung, Respekt und verantwortungsvollem
Umgang mit Nahe und Distanz.
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(6) Zur Erfullung ihres Auftrags nutzt die Schule auch digitale Lehr- und Lernsysteme sowie
Netzwerke. Sie sind regularer Bestandteil der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit. Im Bedarfsfall
kénnen digitale Lehr- und Lernformen an die Stelle des Prasenzunterrichts treten.

§ 2 Eltern und Schule

(1) Die Schule achtet bei der Erfullung ihres Auftrags das natdrliche und zugleich verfassungsmafige
Recht der Eltern, Uber die Erziehung ihrer Kinder zu bestimmen.

(2) Schule und Eltern gewahrleisten gemeinsam das Recht des Kindes auf Erziehung und Bildung. Sie
ermoglichen dem Kind die Wahrnehmung des o6ffentlichen Erziehungs- und Bildungsangebots
entsprechend seiner Neigung, seinen Fahigkeiten und seiner Entwicklung.

(3) Das Erziehungsrecht der Eltern und der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag sind in der
Schule einander gleichgeordnet. Die gemeinsame Erziehungsaufgabe verpflichtet zu
vertrauensvollem und partnerschaftlichem Zusammenwirken, zu gegenseitiger Unterrichtung und
Hilfe in allen flr das Schulverhaltnis bedeutsamen Fragen sowie zu Aufgeschlossenheit und Offenheit
im Umgang miteinander. Im Rahmen ihrer Moglichkeiten unterstutzen die Eltern die Schule; sie
kénnen schulische Vorhaben férdern und Aufgaben GUbernehmen.

(4) Die Eltern haben ein Recht auf Beratung und Unterrichtung in fachlichen, padagogischen und
schulischen Fragen.

(5) Die Eltern haben einen Anspruch auf Teilnahme am Unterricht und an schulischen
Veranstaltungen ihres Kindes, wahrend dieses eine Schule der Primarstufe oder Sekundarstufe |
besucht. Auf die padagogischen Erfordernisse des Unterrichts und der Schule ist Rucksicht zu
nehmen. Das Nahere regeln die Schulordnungen.

(6) Die Eltern unterrichten die Schule Uber besondere Umstande, die die schulische Entwicklung des
Kindes beeinflussen.

(7) Die Schule informiert die Eltern Uber alle wesentlichen Fragen des Unterrichts und der Erziehung.

§ 3 Schilerinnen und Schiiler

(1) Die Schulerinnen und Schuler nehmen in der Schule ihr Recht auf Bildung und Erziehung wahr.

(2) Die Schule fordert die Schulerinnen und Schaler in ihrer personlichen Entwicklung. Sie bietet ihnen
Information, Beratung, Unterstitzung und Hilfe in allen flr das Schulleben wesentlichen Fragen an.
Schulerinnen und Schdler sollen in schulischen Angelegenheiten, die sie unmittelbar betreffen, von
der Schule beteiligt werden. In schulischen Problemlagen empfiehlt die Schule Ansprechpersonen.
Sind gewichtige Anhaltspunkte fur die Gefahrdung des Wohls einer Schulerin oder eines Schulers
erkennbar, gilt § 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz vom 22. Dezember
2011 (BGBI. 1S. 2975) in der jeweiligen Fassung.

(3) Die Schulerinnen und Schaler sind verpflichtet, vom schulischen Bildungs- und Erziehungsangebot
verantwortlich Gebrauch zu machen. Unterricht und Erziehung erfordern Mitarbeit und Leistung. Die
Schulerinnen und Schaler dirfen durch ihr Verhalten oder ihre Kleidung die Kommunikation mit den
Beteiligten des Schullebens nicht in besonderer Weise erschweren; dies gilt nicht, wenn einzelne
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Tatigkeiten oder besondere gesundheitliche Grinde eine Ausnahme erfordern.

(4) Die Schulerinnen und Schuler werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend in die
Entscheidungsfindung Uber die Gestaltung des Unterrichts, des auerunterrichtlichen Bereichs und
der schulischen Gemeinschaft eingebunden. Es gehort zu den Aufgaben der Schule ihnen diese
Mitwirkungsmaoglichkeiten zu erschlielRen.

(5) Alle Schulerinnen und Schuler sollen das schulische Bildungs- und Erziehungsangebot
grundsatzlich selbststandig, barrierefrei im Sinne des § 3 Abs. 4 des Landesinklusionsgesetzes vom
17. Dezember 2020 (GVBI. S. 719, BS 87-1) nutzen konnen. Die Entscheidung, ob der Schulbesuch an
einer Forderschule oder im inklusiven Unterricht erfolgen soll, treffen die Eltern; § 59 Abs. 4 bleibt
unberlhrt. Bei der Gestaltung des Unterrichts und bei Leistungsfeststellungen sind die besonderen
Belange von Schilerinnen und Schulern mit Behinderungen zu bertcksichtigen und ist ihnen der zum
Ausgleich ihrer Behinderung erforderliche Nachteilsausgleich zu gewahren.

§ 4 Unterrichtung der Eltern volljahriger Schulerinnen und Schuler

(1) Die Eltern volljahriger Schulerinnen und Schiler haben das Recht, sich Uber deren Ausbildungsweg
zu unterrichten. Ausklnfte Uber den Leistungsstand darf die Schule den Eltern erteilen, wenn die
Schiilerin oder der Schiler dem nicht widersprochen hat. Uber den Widerspruch werden die Eltern
unterrichtet.

(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern volljahriger Schilerinnen und Schuler Gber

die Nichtversetzung,

die Nichtzulassung zu einer Jahrgangsstufe,

die Nichtzulassung zur Abschlussprifung,

das Nichtbestehen der Abschlussprifung,

die Entlassung aus dem Schulverhaltnis wegen mangelnder Leistung (§ 54),
den Schulausschluss oder dessen Androhung (§ 55) sowie

die Beendigung des Schulverhaltnisses durch die Schulerin oder den Schuler

NouswNH

unterrichten.
(3) Die Eltern volljahriger Schilerinnen und Schiler sollen darlGber hinaus unterrichtet werden, wenn

1. die Zulassung zur Abschlussprifung,
2. das Bestehen der Abschlussprifung

gefahrdet oder das Verfahren zur Entlassung aus dem Schulverhaltnis nach § 54 Abs. 4 oder zum
Ausschluss von der Schule eingeleitet ist.

(4) Uber sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhaltnis wesentlich beeintrachtigen,
kann eine Unterrichtung der Eltern erfolgen.

(5) Die volljahrigen Schulerinnen und Schiler werden in der Regel vorab tber Auskinfte nach den
Absatzen 2 bis 4 von der Schule in Kenntnis gesetzt.

(6) Die Absatze 2 bis 5 finden keine Anwendung, soweit die Schilerin oder der Schiler das 21.
Lebensjahr vollendet oder den bestehenden Bildungsgang nach Vollendung des 18. Lebensjahres
begonnen hat.
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(7) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Vollendung des 18. Lebensjahres flr
die Person der Schlerin oder des Schilers Sorgeberechtigten.

§ 5 Gemeinsame Aufgabe

(1) Das Land, die kommunalen Gebietskdrperschaften und die freien Trager wirken bei der Erflllung
des Auftrags der Schule mit den Lehrkraften, Schulerinnen, Schilern und Eltern und den fur die
auBerschulische Berufsbildung Verantwortlichen nach MalRgabe dieses Gesetzes zusammen.

(2) Bei der Gestaltung des Religionsunterrichts wirken die Kirchen und Religionsgemeinschaften nach
den Bestimmungen des Grundgesetzes und der Verfassung fur Rheinland-Pfalz mit.

§ 6 Begriff der Schule

(1) Schulen im Sinne dieses Gesetzes sind alle auf Dauer angelegten Einrichtungen der Schularten
nach § 9 Abs. 3 sowie vergleichbare Einrichtungen. Sie verfolgen bestimmte Bildungs- und
Erziehungsziele. In ihnen wird planmaRiger und systematischer Unterricht, der individuelles und
soziales Lernen miteinander verbindet, in verschiedenen Fachern, Lernbereichen und
Sachzusammenhangen erteilt.

(2) Dieses Gesetz qgilt nicht far

1. Schulen zur Vorbereitung auf eine beamtenrechtliche Laufbahnprifung,

2. Schulen fur Gesundheitsfachberufe im Sinne des § 5 Abs. 1 des Landesgesetzes Uber die
Gesundheitsfachberufe vom 7. Juli 2009 (GVBI. S. 265, BS 2124-11) in der jeweils geltenden
Fassung und

3. Pflegeschulen nach § 6 Abs. 2 Satz 1 des Pflegeberufegesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S.
2581) in der jeweils geltenden Fassung, ausgenommen die staatlichen Pflegeschulen nach § 1
Abs. 1 Nr. 1 des Landesgesetzes zur Ausfuhrung des Pflegeberufegesetzes (AGPfIBG) vom 3.
Juni 2020 (GVBI. S. 212, BS 2124-13) und die nach MalRgabe des § 2 Abs. 1 und 2 AGPfIBG bis
langstens zum Ablauf des 31. Dezember 2024 fortbestehenden Fachschulen fur Altenpflege.

§ 7 Dauer des Schulbesuchs

Die Schule ist nach naherer Bestimmung dieses Gesetzes in der Regel fur die Dauer von zwolf
Schuljahren zu besuchen.

§ 8 Schuljahr

(1) Das Schuljahr beginnt an allen Schulen am 1. August und endet am 31. Juli des folgenden Jahres;
das fachlich zustandige Ministerium kann durch Rechtsverordnung fur einzelne Schularten und
Schulformen abweichende Regelungen treffen, soweit es deren Aufgabenstellung erfordert.

(2) Die Dauer und zeitliche Verteilung der Ferien und die wochentlichen Unterrichtstage regelt das
fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.
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Abschnitt 2 - Gliederung des Schulwesens
§ 9 Schularten und Schulstufen

(1) Das Schulwesen ist in Schularten und Schulstufen gegliedert.

(2) Die Schularten umfassen einen oder mehrere Bildungsgange mit spezifischen Lernschwerpunkten
und Lernanforderungen und ermdglichen die Organisation des Unterrichts in entsprechenden
Lerngruppen. An allgemein bildenden Schulen kdnnen nach Klassenstufe 9 die Qualifikation der
Berufsreife, nach Klassenstufe 10 der qualifizierte Sekundarabschluss | und nach Jahrgangsstufe 12
oder 13 die allgemeine Hochschulreife erworben werden.

(3) Schularten sind:

die Grundschule,

die Realschule plus,

das Gymnasium,

die Integrierte Gesamtschule,
die berufsbildende Schule,
das Abendgymnasium,

das Kolleg,

die Forderschule.

O N U AW

Unbeschadet dessen besteht das Recht der freien Trager zum Betrieb einer Hauptschule oder
Realschule nach § 9 Abs. 3 Nr. 2 und 4 des Schulgesetzes in der zuletzt durch § 21 des Gesetzes vom
7. Marz 2008 (GVBI. S. 52) geanderten Fassung; Hauptschulen kdnnen auch im organisatorischen
Verbund mit einer Grundschule betrieben werden.

(4) Die Schulstufen gliedern das Schulwesen nach Altersstufen; sie konnen eine oder mehrere
Schularten umfassen. Sie sichern die gemeinsame Grundbildung und die Abstimmung der
Bildungsangebote der Schularten sowie ihrer Abschlisse und ermaoglichen die Durchlassigkeit
zwischen den Schularten.

(5) Schulstufen sind:

1. die Primarstufe,
2. die Sekundarstufe | und
3. die Sekundarstufe II.

(6) Die ersten beiden Klassenstufen der Sekundarstufe | bilden die Orientierungsstufe. Die
Orientierungsstufe hat das Ziel, in einem Zeitraum der Erprobung, der Férderung und der
Beobachtung in Zusammenarbeit mit den Eltern die Entscheidung Uber die geeignete Schullaufbahn
zu sichern und die Schilerinnen und Schdler in die Lernschwerpunkte und Lernanforderungen der
Sekundarstufe | einzufuhren; sie kann schulartabhangig oder schulartibergreifend eingerichtet
werden. In der Orientierungsstufe findet der Unterricht im Klassenverband statt. Es besteht die
Moglichkeit, Neigungsdifferenzierung einzurichten.

§ 10 Aufgaben und Zuordnung der Schularten
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(1) Jede Schulart und jede Schule ist der individuellen Férderung der Schilerinnen und Schiler
verpflichtet. Alle MaBnahmen der Leistungs- und Neigungsdifferenzierung in innerer und aulSerer
Form wie auch die sonderpadagogische Férderung durch Pravention und integrierte
FordermaBnahmen tragen diesem Ziel Rechnung. Das Nahere regeln die Schulordnungen. Die
Schulen sind verpflichtet, sich an der Lehrerausbildung zu beteiligen.

(2) Die Grundschule fuhrt in schulisches Lernen ein und legt die Grundlage flr die weitere schulische
Bildung. Eine Grundschule kann mehrere Standorte umfassen. Die Grundschule kann fur vom
Schulbesuch zurlckgestellte Kinder einen Schulkindergarten fuhren. Die Grundschule ist der
Primarstufe zugeordnet und wird als volle Halbtagsschule gefihrt.

(3) Die Realschule plus fuhrt zur Qualifikation der Berufsreife, die zum Eintritt in berufsbezogene
Bildungsgange berechtigt und zum qualifizierten Sekundarabschluss |, der zum Eintritt in
berufsbezogene und auch in studienbezogene Bildungsgange berechtigt. Sie umfasst Schulerinnen
und Schuler der Bildungsgange zur Erlangung der Berufsreife und zur Erlangung des qualifizierten
Sekundarabschlusses I. Sie ist in Schulformen gegliedert. Die Realschule plus arbeitet zu Fragen der
Berufsorientierung eng mit der berufsbildenden Schule zusammen. Die Realschule plus ist der
Sekundarstufe | zugeordnet.

(4) Das Gymnasium fuhrt zur allgemeinen Hochschulreife. Die Sekundarstufe | des Gymnasiums
vermittelt den qualifizierten Sekundarabschluss I, der zum Eintritt in studienbezogene und in
berufsbezogene Bildungsgange berechtigt. Fur leistungsstarke Schulerinnen und Schuler kann durch
Zusammenfassung und Férderung im Klassenverband ein verkirzter Weg durch die Sekundarstufe |
ermoglicht werden. Die gymnasiale Oberstufe eréffnet durch die Vermittlung der Studierfahigkeit den
Zugang zur Hochschule und flhrt auch zu berufsbezogenen Bildungsgangen. Die gymnasiale
Oberstufe umfasst drei Jahrgangsstufen; sie ist an Schulen, an denen die allgemeine Hochschulreife
nach Jahrgangsstufe 12 erworben wird, mit den Jahrgangsstufen 11 und 12, im Ubrigen mit den
Jahrgangsstufen 11, 12 und 13 der Sekundarstufe Il zugeordnet.

(5) In der gymnasialen Oberstufe werden die Schulerinnen und Schiler nach einer EinfiGhrungsphase
von mindestens einem Schulhalbjahr in einem System von aufeinander aufbauenden Grund- und
Leistungskursen unterrichtet. Im Rahmen dieses Systems setzen sie nach ihrer Befahigung und ihrem
Interesse Schwerpunkte in ihrem schulischen Bildungsgang. Die Schulerinnen und Schuler wahlen
dazu aus einem Facherangebot, welches das sprachlich-literarisch-kinstlerische, das
gesellschaftswissenschaftliche und das mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Aufgabenfeld
sowie die Facher Religionslehre/Ethikunterricht und Sport umfasst, Facher aus, die als Leistungs- oder
Grundkurse unterrichtet werden. Dabei ist zur Sicherung einer allgemeinen Grundbildung so
auszuwahlen, dass alle in Satz 3 genannten Aufgabenfelder und Facher erfasst werden. Die
Leistungen der Schulerinnen und Schuler in den Kursen werden durch Noten und Punkte bewertet. Die
Hochschulreife wird durch das Erreichen einer Gesamtqualifikation erworben, die sich aus Leistungen
im Kurssystem und in der Abschlussprifung zusammensetzt. Der Besuch der Oberstufe dauert
mindestens zwei Jahre; er soll vier Jahre nicht Ubersteigen. Das Nahere, insbesondere die Zahl, Facher
und Kombination der im Kurssystem angebotenen Leistungs- und Grundkurse, Umfang und
Bedingungen der WahImaglichkeit sowie die Leistungsbewertung regelt das fachlich zustandige
Ministerium durch Rechtsverordnung.

(6) Die Integrierte Gesamtschule fuhrt zur Qualifikation der Berufsreife, die zum Eintritt in
berufsbezogene Bildungsgange berechtigt, zum qualifizierten Sekundarabschluss I, der zum Eintritt in
berufsbezogene und in studienbezogene Bildungsgange berechtigt, sowie zur Berechtigung zum
Ubergang in die gymnasiale Oberstufe. Die Integrierte Gesamtschule umfasst in der Regel eine
gymnasiale Oberstufe nach Absatz 5, die zur allgemeinen Hochschulreife fuhrt. Die Integrierte
Gesamtschule fasst Schulerinnen und Schuler der Sekundarstufe | in einem weitgehend gemeinsamen
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Unterricht zusammen. Der Unterricht in der Integrierten Gesamtschule findet im Klassenverband mit
der Méglichkeit der inneren Differenzierung sowie in Kursen mit einer Differenzierung nach Leistung
oder in klasseninternen Lerngruppen statt.

(7) Die berufsbildende Schule ermdéglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb
beruflicher und berufstubergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlisse der Sekundarstufe |
und IlI, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstatigkeit oder in weiterfihrende berufsbezogene oder
studienbezogene Bildungsgange ermaglichen; sie erganzt auBerdem in der Sekundarstufe |
erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten.
Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert. Sie ist der Sekundarstufe Il zugeordnet.

(8) Das Abendgymnasium fuhrt Berufstatige zur allgemeinen Hochschulreife. Das Abendgymnasium
ist der Sekundarstufe Il zugeordnet. Absatz 5 gilt entsprechend.

(9) Das Kolleg fuhrt Erwachsene mit Berufserfahrung zur allgemeinen Hochschulreife. Das Kolleg ist
der Sekundarstufe Il zugeordnet. Absatz 5 gilt entsprechend.

(10) Férderschulen unterstitzen und begleiten Schilerinnen und Schuler, bei denen die Schulbehérde
sonderpadagogischen Forderbedarf festgestellt hat und deren Eltern diesen Forderort wahlen, in ihrer
schulischen Bildung. Ziel ist ein mdglichst hohes MaR an gesellschaftlicher Teilhabe und
selbststandiger Lebensfuhrung. Sie unterstitzen und fordern alle Entwicklungen, die zu einem
Wechsel in eine andere Schule und zu Schulabschlussen anderer Schularten fuhren. Sie kdnnen auch
zu eigenen SchulabschlUssen fuhren. Schilerinnen und Schuler, die wegen ihres
sonderpadagogischen Forderbedarfs zunachst nicht in eine Berufsausbildung eintreten, werden in
berufsbefahigenden Bildungsgangen so weit gefordert, dass sie nachtraglich in einen
berufsbezogenen Bildungsgang eintreten oder bessere Voraussetzungen flr die Aufnahme einer
Erwerbstatigkeit erlangen kdnnen. Die Forderschule ist einer Schulstufe oder mehreren Schulstufen
zugeordnet. Sie gliedert sich in Schulformen, die sich an den sonderpadagogischen
Forderschwerpunkten orientieren. Sie kann mehrere Standorte umfassen. Forderschulen unterstitzen
Unterricht und Erziehung von Schilerinnen und Schiulern mit Behinderungen oder mit
sonderpadagogischem Forderbedarf an anderen Schularten unter sonderpadagogischen
Gesichtspunkten. Die Férderschule kann fiur vom Schulbesuch zurtickgestellte Kinder mit
sonderpadagogischem Forderbedarf einen Forderschulkindergarten fuhren.

§ 10a Formen der Realschule plus

(1) Folgende Schulformen der Realschule plus konnen eingerichtet werden:

1. die Integrative Realschule und
2. die Kooperative Realschule.

(2) In der Integrativen Realschule findet ab der Klassenstufe 7 Fachleistungsdifferenzierung in Kursen
und in klasseninternen Lerngruppen statt; ab der Klassenstufe 8 kdnnen auch abschlussbezogene
Klassen der Bildungsgange zur Erlangung der Berufsreife und zur Erlangung des qualifizierten
Sekundarabschlusses | gebildet werden.

(3) In der Kooperativen Realschule wird ab der Klassenstufe 7 in abschlussbezogene Klassen der
Bildungsgange zur Erlangung der Berufsreife und zur Erlangung des qualifizierten
Sekundarabschlusses | differenziert.

(4) Die Realschule plus kann im organisatorischen Verbund mit einer Fachoberschule geflhrt werden.
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Den Bildungsgangen zur Erlangung der Berufsreife kann ein weiteres Schuljahr angefligt werden.

(5) Das Nahere regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

§ 11 Formen der berufsbildenden Schule

(1) Die berufshildende Schule gliedert sich in folgende Schulformen:

die Berufsschule einschliel8lich des Berufsvorbereitungsjahres,
die Berufsfachschule,

die Berufsoberschule,

die duale Berufsoberschule,

das berufliche Gymnasium,

die Fachschule und

die Fachoberschule.

NouswnNH

(2) Die Berufsschule fuhrt als gleichberechtigter Partner der betrieblichen Berufsausbildung durch
eine gestufte Grund- und Fachbildung zu berufsqualifizierenden Abschlissen. Sie vermittelt im ersten
Jahr (Grundstufe) eine berufsfeldbreite oder berufsbezogene Grundbildung. Der Unterricht in der
Grundstufe und in den anschlieBenden Fachstufen erfolgt in Teilzeitunterricht, verbunden mit einer
betrieblichen Ausbildung oder einem Arbeitsverhaltnis. Teilzeitunterricht kann auch in Form des
Blockunterrichts (zusammenhangende Unterrichtsabschnitte mit taglichem Unterricht) erteilt werden.
Das Abschlusszeugnis der Berufsschule schlielSt den Abschluss der Berufsreife ein. Es beinhaltet auch
den qualifizierten Sekundarabschluss I, sofern

1. die Berufsschule mit einem qualifizierten Ergebnis und

2. eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit Erfolg abgeschlossen wurde
sowie

3. ausreichende Fremdsprachenkenntnisse, die einem mindestens funfjahrigen
Fremdsprachenunterricht entsprechen, nachgewiesen werden.

Dariuber hinaus fuhrt der Berufsschulabschluss, aufbauend auf dem qualifizierten Sekundarabschluss |
und in Verbindung mit einer mindestens zweijahrigen Berufsausbildung und einer
Fachhochschulreifeprafung zur Fachhochschulreife. Jugendliche, die zu Beginn der Berufsschulpflicht
kein Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhaltnis nachweisen und nicht die Berufsfachschule besuchen,
kdnnen im Berufsvorbereitungsjahr auf eine Berufsausbildung vorbereitet werden. Das Nahere regelt
das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(3) Die Berufsfachschule fuhrt zu beruflichen und schulischen Qualifikationen oder Teilqualifikationen.
Sie wird als

Berufsfachschule |,
Berufsfachschule I,
dreijahrige Berufsfachschule,
hdhere Berufsfachschule und
staatliche Pflegeschule

Uik wh -

gefuhrt. Die Berufsfachschule | baut auf der Qualifikation der Berufsreife auf und vermittelt eine
berufliche Grundbildung. Die Berufsfachschule Il baut auf dem Abschluss der Berufsfachschule | mit
qualifiziertem Ergebnis auf und fuhrt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Die dreijahrige
Berufsfachschule baut auf der Qualifikation der Berufsreife auf und flhrt zu einer schulischen
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Berufsqualifikation oder zu einer Berufsqualifikation nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung; das Abschlusszeugnis der dreijahrigen Berufsfachschule beinhaltet den
qualifizierten Sekundarabschluss I, sofern der Bildungsgang mit einem qualifizierten Ergebnis
abgeschlossen wird und ausreichende Fremdsprachenkenntnisse, die einem mindestens flnfjahrigen
Fremdsprachenunterricht entsprechen, nachgewiesen werden. Daruber hinaus fuhrt das
Abschlusszeugnis der dreijahrigen Berufsfachschule, aufbauend auf dem qualifizierten
Sekundarabschluss | und in Verbindung mit einer Fachhochschulreifeprifung zur Fachhochschulreife.
Die Bildungsgange der zweijahrigen hoheren Berufsfachschule bauen auf dem qualifizierten
Sekundarabschluss | auf. Sie vermitteln bei erfolgreichem Schulbesuch den berufsqualifizierten
Abschluss als Assistentin oder als Assistent. Daruber hinaus fuhrt das Abschlusszeugnis der hoheren
Berufsfachschule in Verbindung mit einer Fachhochschulreifeprafung und einem Praktikum zur
Fachhochschulreife. Die staatliche Pflegeschule fuhrt zur beruflichen Qualifikation, um Menschen mit
Pflegebedarf aller Altersgruppen und in allen Lebenskontexten pflegen zu kénnen. Das Nahere regelt
das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(4) Die Berufsoberschule fuhrt als Berufsoberschule | und Berufsoberschule Il zur Fachhochschulreife
sowie zur fachgebundenen und zur allgemeinen Hochschulreife. Die Berufsoberschule | setzt den
qualifizierten Sekundarabschluss | sowie eine mindestens zweijahrige abgeschlossene
Berufsausbildung und, soweit wahrend der Berufsausbildung oder der Berufstatigkeit die Pflicht zum
Schulbesuch bestand, den Abschluss der Berufsschule voraus und fuhrt in einjahrigem
Vollzeitunterricht zur Fachhochschulreife. An die Stelle der Berufsausbildung kann eine mindestens
funfjahrige Berufstatigkeit treten. Die berufliche Vorbildung muss in der Regel der jeweiligen
Fachrichtung entsprechen. Die Berufsoberschule |l setzt den erfolgreichen Abschluss der
Fachoberschule oder eine mindestens zweijahrige abgeschlossene Berufsausbildung und die
Fachhochschulreife oder einen gleichwertigen Bildungsstand voraus und fuhrt in einjahrigem
Vollzeitunterricht zur fachgebundenen Hochschulreife und, sofern hinreichende Kenntnisse in einer
zweiten Fremdsprache nachgewiesen werden, zur allgemeinen Hochschulreife. Die berufliche
Vorbildung oder die besuchte Fachrichtung der Fachoberschule muss in der Regel der jeweiligen
Fachrichtung der Berufsoberschule Il entsprechen. Das Nahere regelt das fachlich zustandige
Ministerium durch Rechtsverordnung.

(5) Die duale Berufsoberschule baut auf dem qualifizierten Sekundarabschluss | und auf dem
Abschluss der hdheren Berufsfachschule oder einer zweijahrigen Fachschule nach Absatz 7 Satz 6
oder dem Abschluss einer mindestens zweijahrigen Berufsausbildung sowie dem
Berufsschulabschluss auf. Sie fuhrt in Teilzeitunterricht im Anschluss an die in Satz 1 genannten
Schulformen zur Fachhochschulreife; die Dauer bemisst sich nach der Vorqualifikation. Das Nahere
regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(6) Das berufliche Gymnasium fuhrt als gymnasiale Oberstufe mit berufsbezogenen
Bildungsangeboten zur allgemeinen Hochschulreife. § 10 Abs. 5 qgilt entsprechend mit der MalRgabe,
dass bei der Wahl der Facher auch die berufsbezogenen Facher zu berlcksichtigen sind. Das Nahere
regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(7) Die Fachschule fuhrt zu berufsqualifizierenden Abschltussen der beruflichen Fort- und
Weiterbildung, vermittelt eine vertiefte berufliche Fachbildung und férdert die Allgemeinbildung. Eine
Gesamtqualifikation kann auch aufgrund mehrerer, wahrend des Bildungsgangs erworbener
Teilqualifikationen zuerkannt werden. Die Fachschule mit Ausnahme der Fachschule fur Altenpflege
baut auf einer in der Regel dem gewahlten Bildungsgang entsprechenden, abgeschlossenen
Berufsausbildung, dem Abschluss der Berufsschule und einer zusatzlichen praktischen Berufstatigkeit
auf. Bei Fachschulen fur soziale Berufe kann auf die praktische Vorbildung verzichtet werden. Der
Bildungsgang dauert bei Vollzeitunterricht mindestens ein halbes Schuljahr, bei Teilzeitunterricht je
nach Wochenstundenzahl ein oder eineinhalb Schuljahre. Der Abschluss einer Fachschule in
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Vollzeitunterricht mit der Dauer von mindestens zwei Schuljahren oder in Teilzeitunterricht mit
entsprechend langerer Dauer ist der Fachhochschulreife gleichwertig und berechtigt zum Studium an
Hochschulen fur angewandte Wissenschaften in Rheinland-Pfalz. Das Nahere regelt das fachlich
zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(8) Die Fachoberschule setzt einen qualifizierten Sekundarabschluss | voraus und fuhrt in einem
zweijahrigen Vollzeitunterricht unter Einschluss eines einschlagigen gelenkten Praktikums zur
Fachhochschulreife. Sie wird im organisatorischen Verbund mit einer Realschule plus gefuhrt. Das
Nahere regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(9) Das fachlich zustandige Ministerium wird ermachtigt, die Anerkennung einer erfolgreich
abgelegten Meisterprifung, einer der Meisterprufung gleichstehenden beruflichen
Fortbildungsprifung oder erfolgreich abgeschlossener Bildungsgange der Fachschule als einem
qualifizierten Sekundarabschluss | gleichwertige Voraussetzungen fur die Aufnahme in die
weiterfihrenden berufsbildenden Schulen durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 12 Formen der Forderschule Forder- und Beratungszentren

(1) Folgende Forderschulen kdnnen eingerichtet werden:

Schulen fur blinde Schulerinnen und Schdler,

Schulen flr sehbehinderte Schulerinnen und Schiler,

Schulen flr gehorlose Schulerinnen und Schuler,

Schulen flr hérbehinderte Schilerinnen und Schiler,

Schulen mit dem Forderschwerpunkt Lernen,

Schulen mit dem Forderschwerpunkt motorische Entwicklung,
Schulen mit dem Férderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung,
Schulen mit dem Forderschwerpunkt Sprache,

Schulen mit dem Forderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung.

CooNOURWNE

Uber weitere Organisationsformen entscheidet das fachlich zustandige Ministerium. Mehrere Formen
der Forderschule kdnnen in einer Schule zusammengefasst werden.

(2) Forderschulen kénnen auf der Grundlage eines padagogischen Konzepts zu Forder- und
Beratungszentren weiterentwickelt werden. Diese bieten zusatzlich qualifizierte sonderpadagogische
Beratung und Unterstitzung bei der Umsetzung des inklusiven Unterrichts, insbesondere bei der
individuellen Forderplanung fur die einzelnen Schulerinnen und Schiler. Sie wirken auf die
Vernetzung und den fachlichen Austausch der Forderschulen und der Schulen mit inklusivem
Unterricht sowie der auBerschulischen Einrichtungen und Institutionen gemals § 19 hin.

§ 13 MindestgroBRe der Schulen

(1) In der Grundschule muss jede Klassenstufe mindestens eine Klasse umfassen.

(2) Im Gymnasium muss jede Klassenstufe mindestens zwei, in den Klassenstufen 5 bis 9 der
Realschule plus mindestens drei, in den Klassenstufen 5 bis 9 der Realschule plus in freier
Tragerschaft mindestens zwei, in der Integrierten Gesamtschule mindestens vier Klassen umfassen, in
besonderen Fallen mit Zustimmung des fachlich zustandigen Ministeriums bei Integrierten
Gesamtschulen drei Klassen.
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(3) Forderschulen missen mindestens vier Klassen umfassen. Zusatzlich ist fur Forderschulen, die mit
den Aufgaben als Forder- und Beratungszentrum beauftragt sind, die GroRe des
Zustandigkeitsbereichs maligeblich. § 92 Abs. 6 bleibt unberthrt.

(4) Bei Grund- und Forderschulen sind in besonderen Fallen, bei Realschulen plus aus Grinden der
Siedlungsstruktur Ausnahmen von der MindestgrofSe zulassig.

(5) Schulen kénnen fortgefuhrt werden, wenn sie die MindestgroRe nur voribergehend nicht
erreichen.

§ 14 Ganztagsschule

(1) Die Ganztagsschule in Angebotsform und in verpflichtender Form verbindet Unterricht und weitere
schulische Angebote zu einer padagogischen und organisatorischen Einheit. Sie ist in folgender Weise
organisiert:

1. In Angebotsform erstreckt sich die Ganztagsschule auf die Vormittage und vier Nachmittage
einer Woche. Sie kann Unterricht auf den Nachmittag legen und halt weitere padagogische
Angebote vor. Sie ist klassenbezogen, klassenubergreifend oder klassenstufenubergreifend
organisiert. Fur Schalerinnen und Schuler, die fur das Ganztagsangebot angemeldet sind,
besteht eine Teilnahmeverpflichtung fur die Dauer eines Schuljahres.

2. In verpflichtender Form verteilt die Ganztagsschule den Unterricht auf die Vormittage und in der
Regel vier Nachmittage einer Woche. Sie halt weitere padagogische Angebote vor. Die
Teilnahme ist fur die Schilerinnen und Schler verpflichtend.

(2) Die Ganztagsschule in offener Form verbindet Unterricht und auBerunterrichtliche Betreuung zu
einer padagogischen und organisatorischen Einheit. Sie kann Unterricht auf den Nachmittag legen.
Die Teilnahme an der auBerunterrichtlichen Betreuung ist fur die Schalerinnen und Schuler freiwillig.
Die auBerunterrichtliche Betreuung erfolgt durch Betreuungskrafte, die der Schultrager bereitstellt.

(3) Die Schulbehdrde kann nach dem schulischen Bedurfnis mit Zustimmung des Schultragers eine
Ganztagsschule in Angebotsform oder in verpflichtender Form errichten oder eine bestehende Schule
zu einer Ganztagsschule in Angebotsform oder in verpflichtender Form erweitern; § 91 Abs. 1 Satz 4
gilt entsprechend. Ohne Beteiligung der Schulbehérde kann die Schulleiterin oder der Schulleiter eine
bestehende Schule mit Zustimmung des Schultragers nach Anhérung der Gesamtkonferenz und des
Schulelternbeirats zu einer Ganztagsschule in offener Form erweitern.

(4) Die Forderschulen werden als Ganztagsschulen in verpflichtender Form gefuhrt; Schulen mit dem
Forderschwerpunkt Lernen werden in Halbtagsform oder als Ganztagsschulen gefuhrt. Die
Schulbehérde kann Ausnahmen von Satz 1 Halbsatz 1 zulassen. Soweit die Besonderheiten der
Forderschulen es erfordern, kdnnen in der Schulordnung von Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 und Absatz 3
abweichende Regelungen getroffen werden.

§ 14a Inklusiver Unterricht, Schwerpunktschulen

(1) Der gemeinsame und individuell fordernde Unterricht von Schalerinnen und Schilern mit und ohne
Behinderungen (inklusiver Unterricht) ist eine allgemeinpadagogische Aufgabe aller Schulen. Diesen
erweiterten padagogischen Auftrag iUbernehmen zunehmend mehr Schulen. Diese Aufgabe wird
vorrangig von Schulen wahrgenommen, die auf Dauer mit der Durchfihrung von inklusivem

Schulrecht RLP - https://schulrecht-rp.de/



30.11.2025 16.35 12/63 Schulgesetz (SchulG)

Unterricht beauftragt sind und diesen mdglichst wohnortnah anbieten (Schwerpunktschulen); sie
erhalten Unterstitzung durch Forderschullehrkrafte und padagogische Fachkrafte.

(2) Fir den inklusiven Unterricht gilt § 10 Abs. 10 Satz 1 und 2 entsprechend. Die Schulen stellen mit
ihren Konzepten des inklusiven Unterrichts die gleichberechtigte Einbindung aller Schilerinnen und
Schaler in die schulische Gemeinschaft sicher. Sie gewahrleisten gemeinsames Leben und Lernen. Sie
tragen der Unterschiedlichkeit ihrer Schalerinnen und Schuler Rechnung und ermdglichen allen
Schulerinnen und Schilern individuelle Entwicklungsprozesse. Hierbei werden sie durch Forder- und
Beratungszentren gemaR § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 unterstutzt.

(3) Schulen mit inklusivem Unterricht vermitteln Schalerinnen und Schalern mit
sonderpadagogischem Forderbedarf ihren Fahigkeiten entsprechende Schulabschlisse. Das Nahere
regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(4) Als Schwerpunktschulen kdnnen Grundschulen, Realschulen plus, Gymnasien und Integrierte
Gesamtschulen beauftragt werden. Auch Haupt- und Realschulen in freier Tragerschaft konnen
Schwerpunktschulen sein.

Abschnitt 3 - Zusammenarbeit von Schulen und Schulverbund

§ 15 Schulzentrum

(1) In Schulzentren arbeiten raumlich zusammengefasste Schulen der Sekundarstufen padagogisch
und organisatorisch zusammen.

(2) Die Zusammenarbeit dient insbesondere der Abstimmung in Lernangebot, Lehrverfahren sowie
Lehr- und Lernmitteln und erleichtert die Durchlassigkeit zwischen den beteiligten Schulen; der
Austausch von Lehrkraften, die gemeinsame Erledigung von Verwaltungsangelegenheiten und die
gemeinschaftliche Nutzung von schulischen Einrichtungen wird damit ermaglicht.

§ 16 Kooperative Gesamtschule

(1) Die Kooperative Gesamtschule, in der die eigenstandigen Schularten Realschule plus und
Gymnasium zusammenarbeiten, erflllt die padagogischen Aufgaben eines Schulzentrums in einem
besonderen organisatorischen Verbund.

(2) Der Verbund hat insbesondere folgende Schwerpunkte:

1. Die Orientierungsstufe ist schulartibergreifend eingerichtet.

2. Ab Klassenstufe 7 liegt der Schwerpunkt der schulartibergreifenden Zusammenarbeit im
Bereich gemeinsamer Angebote wie Arbeitsgemeinschaften, FordermaBnahmen,
auBerunterrichtliche Veranstaltungen.

3. Eine Schulleiterin oder ein Schulleiter der beteiligten Schularten koordiniert in der Regel im
zeitlichen Wechsel die schulartubergreifenden Aufgaben. Es kann auch eine gemeinsame
Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt werden.
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§ 17 Organisatorisch verbundene Grund- und Realschulen plus

Grundschulen und Realschulen plus, die raumlich zusammenhangen oder benachbart sind, kénnen
organisatorisch verbunden werden.

§ 18 Zusammenarbeit von Schulen

(1) Benachbarte Schulen arbeiten padagogisch eng zusammen. Damit sollen insbesondere
Lernangebote, Lehrverfahren sowie Lehr- und Lernmittel der beteiligten Schulen, insbesondere
zwischen Grundschulen und Férderschulen sowie Schulen der Sekundarstufen | und I, aufeinander
abgestimmt werden. Dies dient der gemeinsamen Grundbildung innerhalb der differenzierten
Bildungsangebote und férdert die Durchlassigkeit zwischen den Schularten.

(2) Die Schulen der Sekundarstufe | sowie die Férderschulen arbeiten dartber hinaus eng mit den
berufsbildenden Schulen zusammen.

§ 19 Zusammenarbeit mit auBerschulischen Einrichtungen und Institutionen

Die Schulen arbeiten im Rahmen ihrer Aufgaben

1. mit den Tragern und Einrichtungen der 6ffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe,
insbesondere im Rahmen der Schulsozialarbeit, mit den Kindertagesstatten und in den lokalen
Netzwerken nach § 3 des Landesgesetzes zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit,

2. mit anderen auBerschulischen Einrichtungen und Institutionen, deren Tatigkeit fir die
Lebenssituation junger Menschen wesentlich ist, insbesondere mit anderen
Bildungseinrichtungen und Betrieben,

Zusammen.

Die Zusammenarbeit nach Satz 1 Nr. 1 ist bei Grundschulen insbesondere darauf auszurichten, sich
mit den Kindergarten Uber die jeweiligen Bildungskonzepte im Hinblick auf den Ubergang
abzustimmen; hierzu werden geeignete Kooperationsformen, wie Arbeitsgemeinschaften und
gemeinsame Fortbildung, zwischen Grundschulen und Kindergarten vereinbart. Es konnen
Hospitationen von Lehrkraften in Kindertagesstatten sowie von Erzieherinnen und Erziehern in der
Schule stattfinden.

Abschnitt 4 - Schulversuche, Padagogische Service-Einrichtungen

§ 20 Schulversuche

(1) Zur Gewinnung und praktischen Erprobung neuer padagogischer und organisatorischer
Erkenntnisse flr die Qualitatsentwicklung des Schulwesens und eine bessere Férderung der
Schulerinnen und Schiler kdnnen Schulversuche durchgefihrt werden.

(2) Die Schulversuche werden im Rahmen bestehender Schularten oder als besondere
Versuchsschulen geflhrt.
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(3) Schulversuche dienen insbesondere

der Entwicklung neuer schulischer Strukturen,

der Neubestimmung von Bildungszielen und Lerninhalten,

der Entwicklung neuer Lehr- und Lernverfahren.

der Entwicklung, Erprobung und Einfihrung innovativer und effektiver Methoden der
schulinternen Evaluation.

Ll o

(4) Schulversuche sollen wissenschaftlich begleitet und auf die Ubertragbarkeit ihrer Ergebnisse hin
ausgewertet werden.

§ 21 Padagogisches Landesinstitut

(1) Das Padagogische Landesinstitut unterstitzt die Schulen bei der Erfullung ihres Bildungs- und
Erziehungsauftrags. Sie erfullen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Fort- und Weiterbildung sowie padagogische und schulpsychologische Beratung,

2. Entwicklung schulartspezifischer Vorgaben fur die einzelnen Unterrichtsfacher und Lernbereiche
sowie Erarbeitung didaktischer Materialien im Rahmen der vom fachlich zustandigen
Ministerium festgelegten Bildungsstandards,

3. Forderung des Einsatzes elektronischer Unterrichtsmedien und mediendidaktische,
medienerzieherische und informationstechnische Beratung sowie Beratung und Unterstutzung
der Medienzentren der kreisfreien Stadte und Landkreise.

(2) Die Beratung umfasst sowohl die systembezogene Beratung bei Schulentwicklungsprozessen, bei
der Qualitatsentwicklung, bei der Bildung von Schulnetzwerken und internationalen Partnerschaften,
bei didaktisch-methodischen und erzieherischen Fragen als auch die Beratung einzelner Lehrkrafte.

(3) Daruber hinaus beraten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen Schulerinnen, Schuler und
deren Eltern in Kooperation mit den Lehrkraften in besonderen schulischen Problemlagen.

(4) Das Padagogische Landesinstitut arbeitet im Rahmen seiner Aufgaben mit auBerschulischen
Partnern (z. B. Hochschulen, Agenturen fir Arbeit, Jugendamtern, Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, Erziehungsberatungsstellen und den an der dualen Ausbildung Beteiligten) zusammen.

(5) Soweit es fur die Erfullung der Aufgaben, die den Schulen, den Schulbehérden und den
Schulpsychologinnen und Schulpsychologen durch Rechtsvorschrift zugewiesen sind, erforderlich und
mit den schutzwurdigen Belangen der Betroffenen vereinbar ist, durfen die bei der Beratung
erhobenen personenbezogenen Daten (bermittelt werden. Im Ubrigen bedarf die Ubermittlung der
Einwilligung der Betroffenen.

(6) Die Vertrage mit den Kirchen werden durch diese Vorschrift nicht berthrt.
Abschnitt 5 - Offentliche Schulen und Schulen in freier Tragerschaft
§ 22 [6ffentliche Schulen und Privatschulen]

(1) Die Schulen sind 6ffentliche Schulen oder private Schulen (Schulen in freier Tragerschaft).

Schulrecht RLP - https://schulrecht-rp.de/



30.11.2025 16.35 15/63 Schulgesetz (SchulG)

(2) Offentliche Schulen sind Schulen, die vom Land oder einer kommunalen Gebietskdrperschaft
errichtet werden. Alle anderen Schulen sind Schulen in freier Tragerschaft.

(3) FUr die Schulen in freier Tragerschaft gelten die Vorschriften der Teile 1 und 7 dieses Gesetzes
sowie der Teile 2 bis 6, soweit dies ausdriicklich bestimmt ist; im Ubrigen gilt fiir die Schulen in freier
Tragerschaft das Privatschulgesetz.

Teil 2 - Lehrkrafte, Schulerinnen, Schuler und
Eltern

Abschnitt 1 - Allgemeines

§ 23 Selbstandigkeit der Schulen

(1) Die Schulen haben das Recht und die Pflicht, ihre Angelegenheiten nach MaRgabe dieses Gesetzes
selbst zu planen, zu entscheiden und durchzufthren. Sie sind in diesem Rahmen fur Schulentwicklung
und Qualitatssicherung verantwortlich.

(2) Die Schulen legen padagogische Ziele und Schwerpunkte fest, um die Qualitat schulischer Arbeit
zu entwickeln und zu sichern; hierbei beachten sie geltende Bildungsstandards. Sie Uberprufen
regelmalSig das Erreichen dieser Ziele (interne Evaluation) und nehmen an den durch die
Schulbehdrden veranlassten MaBnahmen zur externen Evaluation, insbesondere an internationalen,
landerubergreifenden und landesinternen Vergleichsuntersuchungen teil. Sie schlieRen
Zielvereinbarungen mit der Schulbehdrde; diese Uberprift die Zielerreichung sowie die Einhaltung der
von den Schulen selbst gesetzten QualitatssicherungsmafShahmen eigenstandig.

(3) Schulleiterinnen und Schulleitern kdnnen dienst- und arbeitsrechtliche Aufgaben und
Zustandigkeiten des Dienstherrn Ubertragen werden. In die Auswahl von Lehrkraften konnen Schulen
einbezogen werden; das Nahere regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(4) Im Rahmen der vom Schultrager zur Verfugung gestellten Haushaltsmittel nehmen die Schulen
ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten selbstandig und selbstverantwortlich wahr. Sie kdnnen
Zuwendungen Dritter zur Férderung und Unterstutzung der Erziehungs- und Bildungsarbeit einwerben
(Sponsoring), soweit dies mit dem Auftrag der Schule vereinbar ist; die Belange des Schultragers
werden berucksichtigt. Das Nahere regeln die Schulordnungen.

§ 24 Geltung fur Schulen in freier Tragerschaft Die staatlich anerkannten Schulen in freier
Tragerschaft haben flr Konferenzen, fur die Vertretungen der Schilerinnen und Schuler und die
Elternvertretungen an den Schulen sowie fur den Schulausschuss Regelungen zu treffen, die den
Vorschriften fur die 6ffentlichen Schulen gleichwertig sind. Das fachlich zustandige Ministerium kann
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die Vorschriften dieses Gesetzes Uber die Konferenzen von
diesen Schulen anzuwenden sind.

Abschnitt 2 Lehrkrafte, Schulleiterinnen und Schulleiter § 25 Lehrkrafte (1) Die Lehrkrafte gestalten
Erziehung und Unterricht der Schilerinnen und Schuler frei und in eigener padagogischer
Verantwortung im Rahmen der fur die Schule geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften, der
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Anordnungen der Schulaufsicht und der Beschlisse der Konferenzen. Sie sind verpflichtet, an der
Schul- und Qualitatsentwicklung mitzuwirken. Unbeschadet des Rechts, im Unterricht die eigene
Meinung zu aullern, sollen die Lehrkrafte daflr sorgen, dass auch andere Auffassungen, die flr den
Unterrichtsgegenstand unter Berlcksichtigung des Bildungsauftrags der Schule erheblich sind, zur
Geltung kommen. Jede einseitige Unterrichtung und Information ist unzulassig.

(2) Lehrkrafte haben die Aufgabe, Schilerinnen und Schuler sowie deren Eltern sowohl im Hinblick auf
die individuelle Entwicklung und Fdérderung als auch im Hinblick auf die Schullaufbahn zu beraten. Sie
werden dabei unterstutzt durch die Schulleitung, die Schulaufsicht sowie Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen. Dabei arbeiten sie mit anderen fachkompetenten Stellen wie Agentur fur Arbeit,
Gesundheitsamt und Jugendamt zusammen und vermitteln Kontakte zu auRerschulischen
Beratungseinrichtungen.

(3) Das zwischen den Lehrkraften und den Schilerinnen und Schilern einer Schule bestehende
Obhutsverhaltnis verpflichtet Lehrkrafte zu einem verantwortungsvollen und vertrauensvollen
Umgang mit Nahe und Distanz; sexuelle Kontakte zwischen Lehrkraften und Schulerinnen oder
Schulern sind mit dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag unvereinbar und daher unzulassig.
Dies gilt auch fur das sonstige Personal in der Schule.

(4) Die hauptamtlichen oder hauptberuflichen Lehrkrafte missen nach den Laufbahnvorschriften far
das Lehramt, das sie ausuben, befahigt sein; das fachlich zustandige Ministerium kann in
Ausnahmefallen auch Lehrkrafte im Tarifbeschaftigungsverhaltnis fur eine hauptberufliche Tatigkeit
zulassen, die nach Feststellung der Schulbehdérde flr das Lehramt geeignet sind. Hauptamtliche oder
hauptberufliche Lehrkrafte kdnnen in besonderen Fallen an Schulen anderer Schularten, fur die sie
nicht die Lehramtsbefahigung erworben haben, zeitlich begrenzt oder mit geringer Stundenzahl
eingesetzt werden, wenn die Schulbehérde vor dem Einsatz die Eignung der Lehrkraft fir die
vorgesehene Verwendung festgestellt hat.

(5) Im Bedarfsfall kbnnen nebenamtliche oder nebenberufliche Lehrkrafte beschaftigt werden.

(6) Lehrkrafte, die Religionsunterricht erteilen, bedurfen der Bevollmachtigung durch die Kirchen oder
Religionsgemeinschaften; Geistliche sowie Katechetinnen und Katecheten bedurfen des staatlichen
Unterrichtsauftrags. Die Einzelheiten werden durch Vereinbarungen zwischen dem fachlich
zustandigen Ministerium und den Kirchen und Religionsgemeinschaften geregelt.

(7) Die Kirchen, Religionsgemeinschaften und kirchlichen Genossenschaften konnen mit
Genehmigung der Schulbehorde hauptberuflichen Lehrkraften, die von ihnen nach § 74 Abs. 2 gestellt
sind und die Befahigung fur das entsprechende Lehramt an einer offentlichen Schule besitzen, fur die
Dauer ihrer Tatigkeit gestatten eine der Amtsbezeichnung der vergleichbaren Lehrkraft
entsprechende Bezeichnung mit dem Zusatz ,im Kirchendienst” zu fihren. Die Fihrung der
Bezeichnung darf der Lehrkraft frihestens zu dem Zeitpunkt gestattet werden, in dem sie im
offentlichen Schuldienst zur Einstellung, Anstellung oder Beférderung heranstehen wurde.

(8) Padagogische Fachkrafte Uben eine sozialpadagogische, pflegerische, therapeutische,
unterrichtliche oder erzieherische Tatigkeit aus. Soweit sie selbstandig Unterricht erteilen, gilt Absatz
1 entsprechend. Technische Fachkrafte konnen zur Unterstitzung der Erziehungs- und
Unterrichtsarbeit beschaftigt werden. Aullerschulisches Personal, das im Rahmen von MaRhahmen
der Eingliederungshilfe nach dem Achten und Neunten Buch Sozialgesetzbuch Schilerinnen und
Schuler beim Schulbesuch unterstutzt, darf keine unterrichtlichen Tatigkeiten austben.

(9) Die Lehrkrafte und die Fachkrafte halten durch Fortbildung den Kontakt mit dem
Entwicklungsstand der Wissenschaft und der fur die Unterrichtstatigkeit wesentlichen Fachpraxis

Schulrecht RLP - https://schulrecht-rp.de/



30.11.2025 16.35 17/63 Schulgesetz (SchulG)

aufrecht.

§ 26 Schulleiterinnen und Schulleiter (1) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind fur die
Durchfihrung der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit im Rahmen des Bildungsauftrags der Schule und
der MaBnahmen zur Schulentwicklung und Qualitatssicherung verantwortlich. Sie fuhren unbeschadet
der Rechte des Schultragers die laufenden Verwaltungsgeschafte der Schule und vertreten sie nach
auBen. Sie Ubertragen Teile der Aufgaben auf Lehrkrafte, die mit der Vertretung beauftragt sind,
sowie auf andere Lehrkrafte der Schule.

(2) Die Schulleiterinnen und Schulleiter unterstitzen die Zusammenarbeit der Lehrkrafte. Sie beraten
in Fragen der schulischen Bildung und Erziehung. Sie fordern die Verbindung zu den Eltern der
Schalerinnen und Schiler und den fur die auRerschulische Berufsbildung Verantwortlichen sowie zu
den aullerschulischen Beratungseinrichtungen. Sie pflegen die Verbindung zu den Behérden der
Jugend- und Sozialhilfe und stellen die notwendige Beteiligung der Schule bei der Aufstellung und
Uberpriifung von Hilfeplénen fiir Kinder und Jugendliche sicher.

(3) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind gegenuber den Lehrkraften sowie den padagogischen
und technischen Fachkraften weisungsberechtigt; § 25 Abs. 1 bleibt unberthrt. Das Weisungsrecht
nach Satz 1 Halbsatz 1 erstreckt sich auf das Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie die
Betreuungskréfte der Schule; das Weisungsrecht des Schultragers bleibt im Ubrigen unberiihrt.

(4) Jede Schule hat eine Schulleiterin oder einen Schulleiter. Flr organisatorisch verbundene Schulen
wird eine gemeinsame Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt; fir Kooperative
Gesamtschulen kann eine gemeinsame Schulleiterin oder ein gemeinsamer Schulleiter bestellt
werden. In einem Schulzentrum haben sich die Schulleiterinnen und Schulleiter in Angelegenheiten,
die eine einheitliche Behandlung erfordern, aufeinander abzustimmen.

(5) Die Schulleiterinnen und Schulleiter werden bei staatlichen Schulen im Benehmen mit dem
Schultrager und dem Schulausschuss bestellt. Die Herstellung des Benehmens gehort nicht zur
laufenden Verwaltung des Schultragers. Dem zustandigen Ausschuss des Schultragers sowie dem
Schulausschuss werden die schriftliche Auswahlentscheidung sowie das Bewerbungsschreiben und
Angaben Uber den beruflichen Werdegang der ausgewahlten Person vorgelegt. Schultrager und
Schulausschuss kénnen ihre Benehmenserklarung vor der Auswahlentscheidung abgeben
(Vorbenehmensherstellung). In diesem Fall sind der zustandige Ausschuss des Schultragers sowie der
Schulausschuss berechtigt das Bewerbungsschreiben und Angaben Uber den beruflichen Werdegang
der Bewerberinnen oder der Bewerber einzusehen sowie Bewerberinnen und Bewerber zu
Vorstellungsgesprachen einzuladen; diese sind zur Teilnahme nicht verpflichtet. Wird eine
Ubereinstimmung nicht erzielt, hat die Schulbehérde den Vorschlag mit dem Schultrager und dem
Schulausschuss zu erortern.

(6) Die Schulleiterinnen und Schulleiter missen eine der Aufgabenstellung der Schule entsprechende
Lehramtsbefahigung besitzen. Sofern einer Schulart mehr als eine schulartbezogene
Lehramtsbefahigung zugeordnet ist, missen sie die Lehramtsbefahigung fur eine der Schularten
besitzen, deren Bildungsgange an der Schule angeboten werden; kann an der Schule die
Abiturpriufung abgelegt werden, so muss die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Lehrkraft, die
mit der standigen Vertretung beauftragt ist, die Lehramtsbefahigung besitzen, die zur Abnahme der
Prafung berechtigt. Die Schulleiterin und der Schulleiter sollen die Eignung als Lehrkraft
nachgewiesen haben und flr die mit der Schulleitung verbundenen Aufgaben besonders geeignet
sein. Sie erteilen an der Schule Unterricht.

(7) Ist die Schulleiterin oder der Schulleiter verhindert, so wird die Schule in folgender Reihenfolge
geleitet von:
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1. der Lehrkraft, die mit der standigen Vertretung beauftragt ist,
2. der Lehrkraft, die mit der weiteren Vertretung beauftragt ist, oder
3. der dienstaltesten Lehrkraft.

Die Schulbehdrde kann anstelle der dienstaltesten eine andere Lehrkraft mit der Vertretung
beauftragen.

Abschnitt 3 Konferenzen § 27 Allgemeines (1) Die Lehrkrafte beraten und beschlieen in Konferenzen
uber alle wichtigen Fragen der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit im Rahmen des Bildungsauftrags der
Schule, die ihrer Art nach ein Zusammenwirken der Lehrkrafte erfordern und flr die keine andere
Zustandigkeit begrindet ist.

(2) Konferenzen sind die Gesamtkonferenz und die Teilkonferenzen. Die Konferenzen kdnnen flr
besondere Angelegenheiten Ausschiisse bilden.

(3) Lehrkrafte im Sinne des Absatzes 1 sind alle Personen, die an der Schule Unterricht erteilen.

(4) Die Lehrkrafte haben in allen Konferenzen, denen sie angehoren, Stimmrecht, soweit nichts
anderes bestimmt wird. Die Vertreterinnen und Vertreter der Eltern und der Schilerinnen und Schuler
im Schulausschuss kénnen an den Gesamtkonferenzen stimmberechtigt, an allen sonstigen
Konferenzen mit Ausnahme von Zeugnis- und Versetzungskonferenzen mit beratender Stimme
teilnehmen; die Teilnahme von weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Eltern und der
Schulerinnen und Schuler, von padagogischen und technischen Fachkraften sowie von weiteren
sachkundigen Personen regelt das fachlich zustandige Ministerium. Das Stimmrecht der Mitglieder
des Schulausschusses nach Satz 2 Halbsatz 1 in der Gesamtkonferenz steht nicht den Vertreterinnen
und Vertretern der Schilerinnen und Schuler der Primarstufe zu und gilt nicht in dem Fall des § 48 a
Abs. 3 Satz 2. Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehdrden kdnnen an allen Konferenzen
teilnehmen. Vertreterinnen und Vertreter des Schultragers kdnnen an den Gesamtkonferenzen mit
beratender Stimme teilnehmen.

(5) Die Teilnahme an Gesamtkonferenzen ist Dienstpflicht der hauptamtlichen und hauptberuflichen
Lehrkrafte, die Teilnahme an Klassenkonferenzen ist Dienstpflicht aller Lehrkrafte; im Ubrigen
bestimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter Gber die Teilnahmepflicht.

(6) Die Schulleiterinnen und Schulleiter sind an die Beschlisse der Konferenzen gebunden. Sie haben
Beschlisse, die nach ihrer Auffassung gegen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften verstoBen, zu
beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Halt die Konferenz ihren Beschluss
aufrecht, so ist die Entscheidung der Schulbehdrde einzuholen.

(7) Die Einberufung der Klassenkonferenz kann auch von der Klassenelternversammlung oder der
Klassenversammlung, die Einberufung der Gesamtkonferenz auch vom Schulelternbeirat oder der
Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher verlangt werden; hat die Versammlung
der Klassensprecherinnen und Klassensprecher einen Vorstand nach § 33 a Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3
gewahlt, kann der Vorstand die Einberufung verlangen. Eine Tagesordnung ist vorzulegen.

§ 28 Gesamtkonferenz (1) Die Gesamtkonferenz gestaltet und koordiniert die Erziehungs- und
Unterrichtsarbeit sowie MaBnahmen zur Schulentwicklung und Qualitatssicherung im Rahmen der
gesamten Schule.

(2) Die Gesamtkonferenz besteht aus allen Lehrkraften der Schule. Die Konferenz wird von der
Schulleiterin oder dem Schulleiter geleitet.
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zur Einzelansicht § 28

§ 29 Teilkonferenzen (1) Teilkonferenzen sind die Klassenkonferenzen, die Stufenkonferenzen und die
Fachkonferenzen; bei Bedarf kdnnen sonstige Teilkonferenzen gebildet werden.

(2) Die Klassenkonferenz ist fur alle eine Klasse betreffenden Angelegenheiten zustandig; sie hat
insbesondere die Zusammenarbeit der Lehrkrafte zu fordern. Sie besteht aus den Lehrkraften, die in
der Klasse oder in Kursen unterrichten, an denen Schuilerinnen und Schuler der Klasse teilnehmen.
Die Klassenkonferenz wird von der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter, bei Zeugnis- und
Versetzungsangelegenheiten von der Schulleiterin oder dem Schulleiter geleitet.

(3) Stufenkonferenzen kdnnen fir Angelegenheiten, die alle Klassen oder Kurse einer Klassenstufe
oder mehrerer Klassenstufen betreffen, eingerichtet werden; Stufenkonferenzen fur eine Klassenstufe
sind einzurichten, wenn die Schulerinnen und Schuler nicht in Klassenverbanden zusammengefasst
sind. Die Stufenkonferenz besteht aus den Lehrkraften, die in den Klassen oder Kursen unterrichten.
Die Stufenkonferenz wird von der Schulleiterin oder dem Schulleiter geleitet. Sie oder er kann eine
andere Lehrkraft mit der Leitung beauftragen.

(4) Fachkonferenzen werden flr die Behandlung von Angelegenheiten eines Unterrichtsfaches
eingerichtet; dabei kdbnnen verwandte Facher zusammengefasst werden. Die Fachkonferenz besteht
aus allen Lehrkraften, die in dem Fach oder den Fachern die Lehrbefahigung haben oder unterrichten.
Die Fachkonferenz wahlt aus ihrer Mitte eine Lehrkraft, die die Konferenz leitet.

§ 30 Konferenzen bei Zusammenarbeit von Schulen (1) Die Gesamtkonferenz bei organisatorisch
verbundenen Schulen besteht aus allen Lehrkraften dieser Schulen. Kooperative Gesamtschulen
bilden eine gemeinsame Gesamtkonferenz, soweit Entscheidungen Uber schulartibergreifende
Angelegenheiten der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit getroffen werden.

(2) Bei Schulzentren, Kooperativen Gesamtschulen, organisatorisch verbundenen Schulen und
benachbarten Schulen, die padagogisch zusammenarbeiten, kénnen Teilkonferenzen, denen
Lehrkrafte mehrerer der beteiligten Schulen angehéren, gebildet werden.

Abschnitt 4 Vertretungen flr Schulerinnen und Schuler, Schilerzeitungen § 31 Vertretungen fur
Schalerinnen und Schdler (1) Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule
wirken die Schilerinnen und Schuler durch ihre Vertretungen eigenverantwortlich mit. Vertretungen
fur Schalerinnen und Schuler werden an allen Schulen gebildet. Schulerinnen und Schuler mit
Behinderungen erhalten an allen Schulen altersgemalie und behindertengerechte Hilfe, um ihre
Rechte wahrnehmen zu kdnnen, insbesondere ihre Meinung in allen sie berihrenden Angelegenheiten
gleichberechtigt mit anderen Schilerinnen und Schulern zu duBern. Das Nahere zu den
Mitwirkungsrechten der Vertretungen fur Schialerinnen und Schiler regelt das fachlich zustandige
Ministerium.

(2) Die Vertretungen nehmen die Interessen der Schulerinnen und Schaler in der Schule, gegentber
den Schulbehérden und in der Offentlichkeit wahr und tiben die Beteiligungsrechte der Schilerinnen
und Schuler aus. Sie kénnen im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule
selbstgestellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchfihren.

(3) Bestehen zwischen der Schulleiterin oder dem Schulleiter und einer Vertretung fur Schilerinnen
und Schuler Meinungsverschiedenheiten Uber die Aufgaben, Rechte und Pflichten der Vertretung, so
kdnnen die Beteiligten die Entscheidung des Schulausschusses herbeifihren. Die Rechte der
Schulaufsicht bleiben unberuhrt.

(4) Vertretungen fur Schilerinnen und Schuler sind die Klassenversammlung, die Versammlung der
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Klassensprecherinnen und Klassensprecher sowie die Versammlung der Schulerinnen und Schiler.
Sonstige Vertretungen werden nach Bedarf gebildet.

§ 32 Klassenversammlung (1) Die Klassenversammlung hat die Aufgabe, in allen Fragen, die sich bei
der Arbeit der Klasse ergeben, zu beraten und zu beschlieen; sie fordert die Zusammenarbeit in der
Klasse. Die Klassenleiterin oder der Klassenleiter unterrichtet die Klassenversammlung Uber
Angelegenheiten, die fur die Klasse von Bedeutung sind.

(2) Die Klassenversammlung besteht aus den Schulerinnen und Schilern der Klasse. Sie wahlt aus
ihrer Mitte die Klassensprecherin oder den Klassensprecher; diese oder dieser vertritt die Belange der
Klasse gegenuber der Schule.

(3) Soweit keine Klassenverbande bestehen, gelten in der Regel je 30 Schulerinnen und Schuler einer
Klassenstufe als Klasse. Das Nahere regelt die Schulleiterin oder der Schulleiter; sie oder er legt auch
fest, welche Lehrkraft die Aufgaben nach Absatz 1 Satz 2 wahrnimmt.

zur Einzelansicht § 32

§ 33 Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher (1) Die Versammlung der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher ist fir alle Belange der Schulerinnen und Schuler
zustandig, welche die Schule in ihrer Gesamtheit angehen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter
unterrichtet die Versammlung Uber Angelegenheiten, die fur die Schule von allgemeiner Bedeutung
sind. Die Beteiligung der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher kann in
berufsbildenden Schulen durch die Beteiligung der Vorsitzenden der Versammlungen der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Schulformen ersetzt werden.

(2) Die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher an den Schulen mit
Sekundarstufe | oder Sekundarstufe Il ist anzuhoren bei allen fur die Schule wesentlichen
Malnahmen, insbesondere bei

1. Veranderungen des Schulgebaudes, der schulischen Anlagen und Einrichtungen,

2. der Einfuhrung neuer Lern- und Arbeitsmittel, soweit nicht der Schulbuchausschuss zustandig ist,
3. Antragen an den Schultrager mit Bezug auf den Haushaltsplan der Schule,

4. der Einrichtung von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (z. B. Arbeitsgemeinschaften),

5. Fragen im Zusammenhang mit Regelungen der Beforderung der Schilerinnen und Schuler,

6. Regelungen zur Ausstattung der Schulbibliothek und der Schilerbicherei,

7. der Festlegung der beweglichen Ferientage.

(3) Des Benehmens mit der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher an den
Schulen mit Sekundarstufe | oder Sekundarstufe Il bedlrfen

1. die Mallnahmen fur Schulentwicklung und Qualitatssicherung,
2. die Erweiterung, Einschrankung oder Aufhebung der Schule,
3. die Einbeziehung der Schule in einen Schulversuch,

4. die Verleihung einer Bezeichnung oder Anderung der Bezeichnung der Schule,
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5. die Organisation von Unterricht und aulBerunterrichtlicher Betreuung in der Ganztagsschule,

6. die Aufstellung von Grundsatzen der Schule fur die aullerschulische Benutzung der Schulgebaude
und Schulanlagen.

(4) Der Zustimmung der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher an den
Schulen mit Sekundarstufe | oder Sekundarstufe Il bedlrfen folgende Malnahmen der Schule:

1. Abweichungen von der Stundentafel, soweit sie in das Ermessen der einzelnen Schule gestellt sind,
um fachliche oder padagogische Schwerpunkte zu setzen,

2. Aufstellung von Grundsatzen eines besonderen unterrichtlichen Angebots,

3. Aufstellung von Grundsatzen Uber den Umfang und die Verteilung von Hausaufgaben,
4. Regelungen fur die Teilnahme von Eltern am Unterricht des eigenen Kindes,

5. Aufstellung von Grundsatzen fur die Durchfihrung von Schulfahrten,

6. Einfihrung und Beendigung der Fiinftagewoche und wesentliche Anderungen der Unterrichtszeit,
soweit sie der einzelnen Schule Uberlassen sind,

7. Abschluss von Schulpartnerschaften und Aufstellung von Grundsatzen fur den Austausch von
Schuilerinnen und Schalern,

8. grundsatzliche Fragen der Berufsberatung, der Gesundheitspflege, der Ernahrung und des
Jugendschutzes in der Schule,

9. die Aufstellung von Grundsatzen der Schule fur die Durchfihrung auBerunterrichtlicher schulischer
Veranstaltungen,

10. die Aufstellung von Grundsatzen der Schule fur die Organisation des Unterrichts bei besonderen
Witterungsbedingungen,

11. die Aufstellung der Hausordnung.

Wird ein Einvernehmen nicht erreicht, so kann die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die
Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher die Entscheidung des Schulausschusses
herbeifuhren. Die Rechte der Schulaufsicht bleiben unberihrt.

(5) Die Anhérung nach Absatz 2 kann durch eine Anhérung des Schulausschusses, die
Benehmensherstellung nach Absatz 3 durch eine Benehmensherstellung des Schulausschusses und
die Zustimmung nach Absatz 4 durch eine Zustimmung des Schulausschusses ersetzt werden, wenn
die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher und der Schulelternbeirat diesem
Verfahren vorab zustimmen.

(6) In den Schulen der Primarstufe wird die Versammlung der Klassensprecherinnen und
Klassensprecher bei geeigneten Mallnahmen aus dem in den Absatzen 2 bis 4 geregelten
Mitbestimmungskatalog altersangemessen beteiligt.

zur Einzelansicht § 33

§ 33a Errichtung der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher,
Verbindungslehrkrafte (1) Die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher besteht
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aus den Klassensprecherinnen und Klassensprechern aller Klassen der Schule. Sie wahlt aus der Mitte
der Schalerinnen und Schuler die Schulersprecherin oder den Schilersprecher und eine
Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die Versammlung kann anstelle der Wahl nach Satz 2 aus
der Mitte der Schulerinnen und Schiler einen Vorstand wahlen, der aus der Schilersprecherin oder
dem Schulersprecher und in der Regel bis zu zwei stellvertretenden Mitgliedern besteht. Durch
Beschluss der Versammlung kann die Wahl nach Satz 2 und 3 der Vollversammlung der Schilerinnen
und Schuler Ubertragen werden. Die Schulersprecherin oder der Schilersprecher leitet die
Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Sie oder er vertritt allein oder im Fall
der Wahl eines Vorstands gemeinsam mit den stellvertretenden Mitgliedern die Versammlung der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher.

(2) An berufsbildenden Schulen, die mehrere Schulformen umfassen, bestehen Versammlungen der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher fur die jeweiligen Schulformen; diese wahlen jeweils aus
ihrer Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Die Vorsitzenden und ihre Vertreterinnen und
Vertreter wahlen aus ihrer Mitte die Schilersprecherin oder den Schulersprecher; sie kénnen statt
dessen auch einen Vorstand wahlen, der aus der Schulersprecherin oder dem Schulersprecher und in
der Regel bis zu zwei stellvertretenden Mitgliedern besteht. Durch Beschluss der Vorsitzenden der
Klassensprecherversammlungen und ihrer Vertreterinnen und Vertreter kann die Wahl nach Satz 2 auf
die Vollversammlung der Schulerinnen und Schuler Ubertragen werden. Absatz 1 Satz 5 und 6 qgilt
entsprechend.

(3) In Schulzentren und Kooperativen Gesamtschulen konnen die Versammlungen der
Klassensprecherinnen und Klassensprecher gemeinsame Arbeitsgruppen fir Angelegenheiten, die
uber den Bereich der einzelnen Schule hinausgehen, bilden.

(4) Die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher wahlt mindestens eine Lehrkraft
als Verbindungslehrkraft. Durch Beschluss der Versammlung kann die Wahl der Vollversammlung der
Schalerinnen und Schiler Gbertragen werden. Die Verbindungslehrkraft berat, unterstitzt und fordert
die Schulerinnen und Schuler in Fragen der Vertretung fur Schilerinnen und Schuler. Sie nimmt an
den Sitzungen der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher beratend teil.

zur Einzelansicht § 33a

§ 34 Versammlung der Schilerinnen und Schuler (1) Die Versammlung der Schilerinnen und Schiler
berat im Einzelfall Gber schulische Angelegenheiten, die flr die Schulerinnen und Schuler von
besonderer Bedeutung sind.

(2) Sie kann als Voll- oder als Teilversammlung einberufen werden; sie wird von der Schulersprecherin
oder vom Schulersprecher geleitet.

zur Einzelansicht § 34

§ 35 Kreis- und Stadtvertretungen, Landesvertretung fur Schilerinnen und Schuler (1) Zum
Erfahrungs- und Meinungsaustausch und dem Erarbeiten gemeinsamer Stellungnahmen im Rahmen
der Zielsetzung der Vertretungen fur Schulerinnen und Schuler sollen Kreis- oder Stadtvertretungen
fur Schilerinnen und Schiler gebildet werden. Diese setzen sich aus jeweils zwei Schilerinnen oder
Schulern aller Schulen der Sekundarstufen | und Il des Landkreises oder der kreisfreien Stadt
zusammen, welche von der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder, sofern
die Versammlung dies beschlieBt, von der Vollversammlung der Schilerinnen und Schiler gewahlt
werden. Die Kreis- und Stadtvertretungen wahlen die Vertreterinnen und Vertreter zur
Landeskonferenz fiir Schilerinnen und Schuler sowie einen Vorstand. Die Vorstande der Kreis- und
Stadtvertretungen fir Schalerinnen und Schuler vertreten die Belange der Schilerinnen und Schaler

Schulrecht RLP - https://schulrecht-rp.de/



30.11.2025 16.35 23/63 Schulgesetz (SchulG)

gegenuber den zustandigen Schultragern. Diese sollen die Vorstande der Kreis- und
Stadtvertretungen fur Schilerinnen und Schuler bei Angelegenheiten, die Schulerinnen und Schiler
betreffen, moglichst frihzeitig beteiligen.

(2) Fir Schulen der Sekundarstufen | und Il wird eine Landesvertretung fur Schilerinnen und Schuler
gebildet. Die Landesvertretung vertritt die Anliegen der Schilerinnen und Schuler im Land und
unterstutzt die Arbeit der Vertretungen fur Schilerinnen und Schuler an den Schulen.

(3) Die Aufgaben der Landesvertretung fur Schalerinnen und Schuler werden durch die
Landeskonferenz fur Schulerinnen und Schuiler und den Landesvorstand wahrgenommen. Zusatzlich
wird ein Landesrat als standiges Gremium gebildet.

(4) Die Landeskonferenz fur Schilerinnen und Schuler setzt sich aus hochstens 300 von den Kreis-
und Stadtvertretungen fur Schulerinnen und Schuler gewahlten Vertreterinnen und Vertretern
zusammen. Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter wird durch die Satzung der Landesvertretung
fur Schilerinnen und Schuler festgelegt.

(5) Der Landesvorstand besteht aus hochstens 16 Mitgliedern. Er wird von den Mitgliedern der
Landeskonferenz flr Schilerinnen und Schuler gewahlt. Bei der Wahl soll auf die regionale Verteilung
sowie die angemessene Reprasentanz aller Schularten geachtet werden. Der Landesvorstand vertritt
die Landesvertretung fur Schilerinnen und Schuler gegenuber dem fachlich zustandigen Ministerium.
Dieses hat den Landesvorstand bei der Vorlage neuer Regelungen, die Angelegenheiten der
Schulerinnen und Schiler betreffen, mdglichst frihzeitig zu beteiligen. Des Benehmens mit dem
Landesvorstand bedirfen Regelungen, die Fragen der Vertretung fur Schilerinnen und Schuler
betreffen.

(6) Der Landesrat setzt sich aus je einem Vorstandsmitglied der 36 Kreis- und Stadtvertretungen
zusammen. Er berat und beaufsichtigt den Landesvorstand.

(7) Die Mitglieder der Landesvertretung fur Schilerinnen und Schiler und die Mitglieder der Kreis- und
Stadtvertretungen fur Schilerinnen und Schuler erhalten vom Land fur die Teilnahme an Sitzungen
Fahrkostenersatz und Tagegeld. Daruber hinaus stellt das Land der Landesvertretung fur
Schuilerinnen und Schiler ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfugung. Die
Abrechnung der Fahrkosten und des Tagegeldes fur die Mitglieder der Kreis- und Stadtvertretungen
fur Schilerinnen und Schuler erfolgt Uber die Landesvertretung fir Schilerinnen und Schiiler. Das
Nahere regelt das fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen mit dem fur das Haushaltsrecht
zustandigen Ministerium durch Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung kann bestimmt werden,
dass Fahrkostenersatz auch Schualerinnen und Schuler erhalten, die an Wahlversammlungen zur Wahl
der Landesvertretung fur Schulerinnen und Schuler teilnehmen.

zur Einzelansicht § 35

§ 36 Schulerzeitungen (1) Die Schulerinnen und Schuiler haben das Recht im Rahmen der durch das
Grundgesetz und die Verfassung fur Rheinland-Pfalz garantierten Meinungs- und Pressefreiheit
Schulerzeitungen herauszugeben und auf dem Schulgelande zu vertreiben. Die eine Schulerzeitung
herausgebenden Schulerinnen und Schuler entscheiden dariber, ob diese in ihrer alleinigen
Verantwortung oder im Rahmen einer schulischen Veranstaltung erscheint. Eine Zensur findet nicht
statt.

(2) Die Herausgabe einer Schulerzeitung in alleiniger Verantwortung der Schulerinnen und Schuler
richtet sich nach dem Presserecht.

(3) Erfolgt die Herausgabe der Schulerzeitung im Rahmen einer schulischen Veranstaltung, so
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arbeiten die Schilerinnen und Schiler mit der beratenden Lehrkraft zusammen, die von ihnen
gewahlt wird. Sie berat und unterstutzt die Schalerinnen und Schiler. Die Schulleiterin oder der
Schulleiter kann den Vertrieb einer Schulerzeitung als schulische Veranstaltung auf dem Schulgelande
verbieten, wenn der Inhalt der Schulerzeitung die Grenzen der Meinungs- und Pressefreiheit
uberschreitet oder gegen den Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule verstoSt. Erheben die
Schulerinnen und Schiler Einwande gegen das Vertriebsverbot der Schulleiterin oder des Schulleiters,
so ist die Entscheidung des Schulausschusses herbeizufuhren. Die Rechte der Schulaufsicht bleiben
unberuhrt.

(4) Das Nahere regelt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.
zur Einzelansicht § 36

Abschnitt 5 Mitwirkung der Eltern § 37 Grundsatz (1) Die Eltern haben das Recht und die Pflicht, an
der schulischen Erziehung ihrer Kinder mitzuwirken.

(2) Eltern im Sinne dieses Gesetzes sind die fur die Person des Kindes Sorgeberechtigten.

(3) Die Rechte von Sorgeberechtigten konnen von den mit der Erziehung und Pflege der Kinder
Beauftragten ausgelbt werden, solange die Sorgeberechtigten nicht widersprechen. Die
Beauftragung ist der Schule schriftlich nachzuweisen.

zur Einzelansicht § 37

§ 38 Elternvertretungen (1) Durch die Elternvertretungen werden die Eltern an der Gestaltung der
Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schule beteiligt. Die Elternvertretungen sollen die Interessen
der Eltern im Rahmen der Erziehung ihrer Kinder wahren und das Vertrauensverhaltnis zwischen der
Schule und dem Elternhaus festigen und vertiefen.

(2) Elternvertretungen sind die Klassenelternversammlung, der Schulelternbeirat, der
Regionalelternbeirat und der Landeselternbeirat. In Elternvertretungen wahlberechtigt und wahlbar ist
jeder Elternteil im Sinne von § 37 Abs. 2 und 3. Wird das Kind eines in eine Elternvertretung
gewahlten Elternteils im Laufe der Amtsperiode des Gremiums volljahrig, so kann die Mitgliedschaft in
der Elternvertretung bis zum Ende der Amtsperiode des Gremiums, in das der Elternteil vor
Volljahrigkeit des Kindes gewahlt wurde, ausgetbt werden. Die gewahlten Elternvertreterinnen und
Elternvertreter Uben ein 6ffentliches Ehrenamt aus. Soweit sie in einem Dienst- oder Arbeitsverhaltnis
stehen, ist ihnen auf Antrag die fur die Austbung des 6ffentlichen Ehrenamtes notwendige Zeit zu
gewahren.

(3) Die Mitglieder der Regionalelternbeirate und des Landeselternbeirats erhalten fur die Teilnahme
an Sitzungen Fahrkostenersatz, Tagegeld und Ersatz des Verdienstausfalls. Das Nahere regelt das
fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen mit dem fur das Haushaltsrecht zustandigen
Ministerium durch Rechtsverordnung. In der Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass
Fahrkostenersatz, Tagegeld und Ersatz des Verdienstausfalles auch Eltern erhalten, die an
Wahlversammlungen zur Wahl der Regionalelternbeirate und des Landeselternbeirats teilnehmen.

zur Einzelansicht § 38

§ 39 Klassenelternversammlung (1) Die Klassenelternversammlung fordert die Zusammenarbeit
zwischen den Eltern und den Lehrkraften der Klasse. Sie berat und unterstitzt in wesentlichen Fragen
der Erziehung und des Unterrichts, die sich insbesondere aus der jeweiligen Arbeit in der Klasse
ergeben.
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(2) Die Klassenleiterin oder der Klassenleiter unterrichtet die Klassenelternversammlung in allen
Angelegenheiten, die fur die Klasse von allgemeiner Bedeutung sind, und erteilt die notwendigen
Auskunfte.

(3) Die Klassenelternversammlung besteht aus den Eltern der Schulerinnen und Schiler einer Klasse.
Sie wahlt aus ihrer Mitte die Klassenelternsprecherin oder den Klassenelternsprecher auf die Dauer
von hdochstens zwei Schuljahren. Die Klassenelternsprecherin oder der Klassenelternsprecher vertritt
die Belange der Klassenelternversammlung gegenuber der Schule.

(4) Die Eltern haben in der Klassenelternversammlung fur jedes Kind zwei Stimmen. Ist nur ein
Elternteil vorhanden oder anwesend, so stehen ihm beide Stimmen zu. Vertreterinnen und Vertreter
von Heimen oder Internaten, die mit der Erziehung und Pflege mehrerer Kinder in der Klasse
beauftragt sind, kénnen in der Klassenelternversammlung nicht mehr als vier Stimmen fuhren. Das
Nahere regelt die Schulwahlordnung.

(5) An den Sitzungen der Klassenelternversammlung nimmt die Klassenleiterin oder der Klassenleiter
teil. Die Schulleiterin oder der Schulleiter, die Schulelternsprecherin oder der Schulelternsprecher und
die anderen Lehrkrafte der Klasse kdnnen an den Sitzungen teilnehmen; auf Einladung haben die
Lehrkrafte teilzunehmen.

(6) § 32 Abs. 3 qilt entsprechend.
zur Einzelansicht § 39

§ 40 Schulelternbeirat (1) Der Schulelternbeirat hat die Aufgabe die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit
der Schule zu férdern und mitzugestalten. Der Schulelternbeirat soll die Schule beraten, sie
unterstutzen, ihr Anregungen geben und Vorschlage unterbreiten.

(2) Der Schulelternbeirat vertritt die Eltern gegentber der Schule, der Schulverwaltung und
gegenlber der Offentlichkeit. Er nimmt die Mitwirkungsrechte der Eltern wahr.

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter unterrichtet den Schulelternbeirat Uber alle Angelegenheiten,
die fUr das Schulleben von wesentlicher Bedeutung sind.

(4) Der Schulelternbeirat ist anzuhoren bei allen fir die Schule wesentlichen MaRnahmen,
insbesondere bei

1. Veranderungen des Schulgebaudes, der schulischen Anlagen und Einrichtungen,

2. der Einfuhrung neuer Lern- und Arbeitsmittel, soweit nicht der Schulbuchausschuss zustandig ist,
3. Antragen an den Schultrager mit Bezug auf den Haushaltsplan der Schule,

4. der Einrichtung von freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (z. B. Arbeitsgemeinschaften),

5. Fragen im Zusammenhang mit Regelungen der Beférderung der Schilerinnen und Schuler,

6. Regelungen zur Ausstattung der Schulbibliothek und der Schulerblcherei,

7. der Festlegung der beweglichen Ferientage.

(5) Des Benehmens mit dem Schulelternbeirat bedurfen

1. die Maltnahmen fir Schulentwicklung und Qualitatssicherung,
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2. die Erweiterung, Einschrankung oder Aufhebung der Schule,

3. die Einbeziehung der Schule in einen Schulversuch,

4. die Verleihung einer Bezeichnung oder Anderung der Bezeichnung der Schule,

5. die Organisation von Unterricht und auBerunterrichtlicher Betreuung in der Ganztagsschule,

6. die Aufstellung von Grundsatzen der Schule fur die aullerschulische Benutzung der Schulgebaude
und Schulanlagen.

(6) Der Zustimmung des Schulelternbeirats bedirfen folgende Manahmen der Schule:

1. Abweichungen von der Stundentafel, soweit sie in das Ermessen der einzelnen Schule gestellt sind,
um fachliche oder padagogische Schwerpunkte zu setzen,

2. Aufstellung von Grundsatzen eines besonderen unterrichtlichen Angebots,

3. Aufstellung von Grundsatzen Uber den Umfang und die Verteilung von Hausaufgaben,
4. Regelungen fur die Teilnahme von Eltern am Unterricht des eigenen Kindes,

5. Aufstellung von Grundsatzen fur die Durchfuhrung von Schulfahrten,

6. Einfihrung und Beendigung der Flinftagewoche und wesentliche Anderungen der Unterrichtszeit,
soweit sie der einzelnen Schule Uberlassen sind,

7. Abschluss von Schulpartnerschaften und Aufstellung von Grundsatzen fur den Austausch von
Schilerinnen und Schilern,

8. grundsatzliche Fragen der Berufsberatung, der Gesundheitspflege, der Ernahrung und des
Jugendschutzes in der Schule,

9. die Aufstellung von Grundsatzen der Schule fur die Durchfihrung aulRerunterrichtlicher schulischer
Veranstaltungen,

10. die Aufstellung von Grundsatzen der Schule fur die Organisation des Unterrichts bei besonderen
Witterungsbedingungen,

11. die Aufstellung der Hausordnung.

Wird ein Einvernehmen nicht erreicht, so kann die Schulleiterin oder der Schulleiter oder der
Schulelternbeirat die Entscheidung des Schulausschusses herbeifuhren. Die Rechte der Schulaufsicht
bleiben unberithrt.

(7) Die Anhorung nach Absatz 4 kann durch eine Anhérung des Schulausschusses, die
Benehmensherstellung nach Absatz 5 durch eine Benehmensherstellung des Schulausschusses und
die Zustimmung nach Absatz 6 durch eine Zustimmung des Schulausschusses ersetzt werden, wenn
die Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher und der Schulelternbeirat diesem
Verfahren vorab zustimmen.

zur Einzelansicht § 40

§ 41 Errichtung des Schulelternbeirats (1) Schulelternbeirate werden an allen Schulen gebildet, soweit
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sie nicht ausschlieBlich von volljahrigen Schilerinnen und Schilern besucht werden. An Schulen, die
Uberwiegend von volljahrigen Schilerinnen und Schilern besucht werden, kann von der Bildung eines
Schulelternbeirats abgesehen werden. Bei einklassigen Schulen nimmt die Klassenelternversammlung
die Aufgaben des Schulelternbeirats wahr. Flr organisatorisch verbundene Schulen soll ein
gemeinsamer Schulelternbeirat gebildet werden.

(2) Dem Schulelternbeirat gehdren mindestens drei und hochstens 20 Mitglieder an. Die Mitglieder
werden aus der Mitte der Eltern in einer Wahlversammlung gewahlt. Um die gesellschaftliche
Verantwortung fur Erziehung und Bildung den Sorgeberechtigten gleichmaRig zuzuordnen, bemuht
sich die Schule um eine reprasentative Vertretung von Frauen und Mannern im Schulelternbeirat. An
Schwerpunktschulen ist darauf zu achten, dass im Schulelternbeirat auch Eltern von Kindern mit
Behinderungen vertreten sind.

(3) Der Schulelternbeirat wird auf die Dauer von zwei Schuljahren gewahlt. Er ist Gber die Dauer
seiner Wahlzeit hinaus bis zur Wahl eines neuen Schulelternbeirats tatig.

(4) Der Schulelternbeirat wahlt fur die Dauer seiner Amtszeit aus seiner Mitte die
Schulelternsprecherin oder den Schulelternsprecher. Sie oder er vertritt den Schulelternbeirat
gegenuber der Schule.

(5) An den Sitzungen des Schulelternbeirats nimmt die Schulleiterin oder der Schulleiter teil.
Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehorden kénnen teilnehmen. Der Schulelternbeirat kann zu
den Sitzungen Gaste einladen.

(6) In einem Schulzentrum und einer Kooperativen Gesamtschule arbeiten die Schulelternbeirate zur
Erfillung ihrer Aufgaben zusammen; bei Angelegenheiten, fur die eine aufeinander abgestimmte
Losung geboten ist, kdnnen gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet werden.

(7) Die Schulelternbeirate kdnnen Arbeitsgemeinschaften bilden.
zur Einzelansicht § 41

§ 42 Vertretung der Eltern mit nicht deutscher Herkunftssprache im Schulelternbeirat Sind an einer
Schule die Eltern der minderjahrigen Schulerinnen und Schuler, deren Herkunftssprache nicht Deutsch
ist, nicht entsprechend deren Anteil an der Gesamtzahl der minderjahrigen Schulerinnen und Schuler
im Schulelternbeirat vertreten, so kdnnen sie aus ihrer Mitte die entsprechende Anzahl zusatzlicher
Vertreterinnen und Vertreter in den Schulelternbeirat hinzuwahlen; dies gilt nicht, wenn der Anteil an
der Gesamtzahl geringer als zehn v. H. ist. Diese Eltern geh6ren dem Schulelternbeirat mit
beratender Stimme an.

zur Einzelansicht § 42

§ 43 Regionalelternbeirate (1) Der Regionalelternbeirat vertritt die Interessen der Eltern des
Wahlbezirks gegeniiber den Schulen, den Schulbehérden und der Offentlichkeit.

(2) Der Regionalelternbeirat unterstitzt und koordiniert die Tatigkeit der Schulelternbeirate. Er berat
sie in allen fur die Eltern und Schulen wesentlichen Fragen. Der Regionalelternbeirat unterrichtet die
Schulelternbeirate insbesondere uber die Entwicklung im Bereich der Elternmitwirkung. Er fordert die
Elternfortbildung.

(3) Der Regionalelternbeirat starkt und sichert die Zusammenarbeit zwischen Landeselternbeirat und
Schulelternbeiraten. Er unterrichtet den Landeselternbeirat tber Probleme und Anliegen der
Schulelternbeirate und vertritt deren Anliegen in diesem Gremium.
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(4) Der Regionalelternbeirat berat die Schulbehdrde in allgemeinen Fragen der Erziehung, des
Unterrichts und der Schulorganisation.

(5) Die Schulbehdrde unterstitzt den Regionalelternbeirat; sie erteilt Auskinfte und berat das
Gremium.

(6) Des Benehmens mit dem Regionalelternbeirat bedurfen bei allgemein bildenden Schulen
1. die Festlegung und Anderung von Schulbezirken und Einzugsbereichen,

2. die Errichtung, Aufhebung, Erweiterung oder Einschrankung von Schulen, sofern diese Manahmen
von regionaler Bedeutung sind.

zur Einzelansicht § 43

§ 44 Errichtung der Regionalelternbeirate (1) In jedem Wahlbezirk (Koblenz, Rheinhessen-Pfalz und
Trier) wird ein Regionalelternbeirat gewahlt. Um die gesellschaftliche Verantwortung fur Erziehung
und Bildung den Sorgeberechtigten gleichmaBig zuzuordnen, bemuhen sich alle Beteiligten um eine
reprasentative Vertretung von Frauen und Mannern in den Regionalelternbeiraten.

(2) Die Wahlbezirke umfassen folgende Landkreise und kreisfreien Stadte:
1. der Wahlbezirk Koblenz

die Landkreise Ahrweiler, Altenkirchen (Westerwald), Bad Kreuznach, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-
Hunsrlck- Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis sowie die kreisfreie Stadt Koblenz,

2. der Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz

die Landkreise Alzey-Worms, Bad Durkheim, Donnersbergkreis, Germersheim, Kaiserslautern, Mainz-
Bingen, Rhein-Pfalz-Kreis, Sudliche Weinstralle und Sudwestpfalz sowie die kreisfreien Stadte
Frankenthal (Pfalz), Kaiserslautern, Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Mainz, Neustadt an
der WeinstralRe, Pirmasens, Speyer, Worms und Zweibrlcken,

3. der Wahlbezirk Trier

die Landkreise Bernkastel-Wittlich, Birkenfeld, Eifelkreis Bitburg-Prum, Cochem-Zell, Vulkaneifel, Kusel
und Trier-Saarburg sowie die kreisfreie Stadt Trier.

(3) Dem Regionalelternbeirat gehoren an:

1. im Wahlbezirk Koblenz 13 Vertreterinnen oder Vertreter,

2. im Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz 14 Vertreterinnen oder Vertreter,
3. im Wahlbezirk Trier zehn Vertreterinnen oder Vertreter,

4. in jedem Wahlbezirk eine Vertreterin oder ein Vertreter der Eltern mit nicht deutscher
Herkunftssprache, sofern nicht bereits ein Elternteil mit nicht deutscher Herkunftssprache zum
Mitglied des Gremiums gewahlt worden ist.

(4) In jedem Wahlbezirk wird fur die 6ffentlichen Grundschulen, Realschulen plus, Integrierten
Gesamtschulen, Gymnasien, berufsbildenden Schulen und Férderschulen je eine Wahlversammlung
gebildet, die aus den Mitgliedern der Schulelternbeirate der jeweiligen Schulart die Mitglieder des
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Regionalelternbeirats wahlt. In jedem Wahlbezirk wird fur die staatlich genehmigten oder
anerkannten Schulen in freier Tragerschaft eine Wahlversammlung gebildet, die aus den Mitgliedern
der Schulelternbeirate aller staatlich genehmigten oder anerkannten Schulen in freier Tragerschaft
ein Mitglied des Regionalelternbeirats wahlt.

(5) Der Regionalelternbeirat wird auf die Dauer von drei Jahren gewahlt. Er wahlt flr die Dauer seiner
Amtszeit aus seiner Mitte die Regionalelternsprecherin oder den Regionalelternsprecher.

(6) Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehérden und des Landeselternbeirats konnen an den
Sitzungen des Regionalelternbeirats teilnehmen.

zur Einzelansicht § 44

§ 45 Landeselternbeirat (1) Der Landeselternbeirat vertritt die Eltern des Landes in schulischen
Fragen von allgemeiner Bedeutung gegenuber den Schulen, der Schulverwaltung und der
Offentlichkeit. Er nimmt die Mitwirkungsrechte der Eltern wahr.

(2) Der Landeselternbeirat hat einen Anspruch auf Unterrichtung und Beratung in allen fur die Schulen
des Landes wesentlichen Fragen.

(3) Der Landeselternbeirat berat das fachlich zustandige Ministerium in grundsatzlichen Fragen, die
fur das Schulwesen von allgemeiner Bedeutung sind.

(4) Des Benehmens mit dem Landeselternbeirat bedurfen
1. Richtlinien Uber den Inhalt des Unterrichts,
2. Regelungen Uber das Schuljahr, die Ferien und die wochentlichen Unterrichtstage (§ 8),

3. Regelungen Uber die Beteiligung eines Schulbuchausschusses bei der EinfUhrung von Schulblichern
(§ 50 Abs. 3),

4. Schul- und Prafungsordnungen sowie Heimordnungen fur die mit Schulen verbundenen staatlichen
Schulerheime (§ 53),

5. die Bestimmungen Uber das Ausschlussverfahren (§ 55 Abs. 6),
6. allgemeine Regelungen Uber die Lernmittelfreiheit,
7. Grundsatze der Elternfortbildung.

Der Landeselternbeirat hat auf Verlangen abweichende Auffassungen schriftlich oder elektronisch zu
begrinden.

(5) Das fachlich zustandige Ministerium hort den Landeselternbeirat bei allen fur die Schulen
wesentlichen Angelegenheiten an und erteilt die notwendigen Auskinfte. Hierzu zahlen insbesondere

1. allgemeine Grundsatze zur Sicherung der Unterrichtsversorgung,
2. Grundsatze der Schulplanung und der Schulorganisation,
3. Grundsatze der Aus- und Fortbildung der Lehrkrafte,

4. Grundsatze der Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb,
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5. Grundsatze der Qualitatsarbeit in Schulen.

(6) Das fachlich zustandige Ministerium unterrichtet den Landeselternbeirat Uber den das Schulwesen
betreffenden Teil des Landeshaushalts, insbesondere i(ber den Haushalt des Landeselternbeirats und
der Regionalelternbeirate.

(7) Der Landeselternbeirat kann aus der Mitte der Eltern je eine Vertreterin oder einen Vertreter in die
Kommission des fachlich zustandigen Ministeriums zur Erarbeitung schulart- und
schulstufenspezifischer Vorgaben fur die einzelnen Unterrichtsfacher und Lernbereiche entsenden.

zur Einzelansicht § 45

§ 46 Errichtung des Landeselternbeirats (1) Dem Landeselternbeirat gehdren an:
1. im Wahlbezirk Koblenz zehn Vertreterinnen oder Vertreter,

2. im Wahlbezirk Rheinhessen-Pfalz 14 Vertreterinnen oder Vertreter,

3. im Wahlbezirk Trier sieben Vertreterinnen oder Vertreter,

4. die Regionalelternsprecherinnen und Regionalelternsprecher,

5. zwei Vertreterinnen oder Vertreter der Eltern mit nicht deutscher Herkunftssprache, sofern nicht
bereits eine entsprechende Anzahl Elternteile mit nicht deutscher Herkunftssprache zu Mitgliedern
des Gremiums gewahlt worden sind.

(2) Die Vertreterinnen und Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 werden jeweils von den
Wahlversammlungen nach § 44 Abs. 4, die fur die entsprechenden Schulen gebildet sind, aus den
Mitgliedern der Schulelternbeirdte der jeweiligen Schulart, im Falle des § 44 Abs. 4 Satz 2 aus den
Mitgliedern der Schulelternbeirate aller staatlich genehmigten oder anerkannten Schulen in freier
Tragerschaft gewahlt. Um die gesellschaftliche Verantwortung fur Erziehung und Bildung den
Sorgeberechtigten gleichmaliig zuzuordnen, bemihen sich alle Beteiligten um eine reprasentative
Vertretung von Frauen und Mannern im Landeselternbeirat.

(3) Der Landeselternbeirat wird auf die Dauer von drei Jahren gewahlt. Er wahlt flr die Dauer seiner
Amtszeit aus seiner Mitte die Landeselternsprecherin oder den Landeselternsprecher. Diese oder
dieser vertritt den Landeselternbeirat gegenuber dem fachlich zustandigen Ministerium und der
Offentlichkeit.

(4) Vertreterinnen und Vertreter des fachlich zustandigen Ministeriums kénnen an den Sitzungen des
Landeselternbeirats teilnehmen.

(5) Fur den Landeselternbeirat wird eine Geschaftsstelle eingerichtet. Das Nahere regelt das fachlich
zustandige Ministerium.

zur Einzelansicht § 46

§ 47 Elternfortbildung Elternfortbildung wird zur Forderung der Zusammenarbeit von Eltern und
Schule durchgefihrt. Hierbei wirken der Landeselternbeirat und das fachlich zustandige Ministerium
zusammen.

zur Einzelansicht § 47

Abschnitt 6 Schulausschuss § 48 Schulausschuss (1) Der Schulausschuss, in dem Lehrkrafte,
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Schulerinnen und Schiler und Eltern vertreten sind, hat die Aufgabe, das Zusammenwirken der
Gruppen zu férdern, fur einen sachgerechten Ausgleich insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten
zu sorgen und Anregungen fur die Gestaltung der schulischen Arbeit zu geben.

(2) Der Schulausschuss soll vor allen wesentlichen Beschlussen und MaBnahmen der Schule gehort
werden. Die Schuljahresplanung ist rechtzeitig mit ihm zu erdértern.

(3) Das Benehmen mit dem Schulausschuss ist herzustellen

1. vor Erweiterung, Einschrankung oder Aufhebung der Schule,

2. vor Verleihung einer Bezeichnung oder Anderung der Bezeichnung der Schule,

3. vor Einbeziehung der Schule in Schulversuche,

4. vor Androhung des Ausschlusses oder dem Ausschluss einer Schilerin oder eines Schilers,

5. bei Widerspruchen gegen Entscheidungen der Schule auf Antrag der oder des Widersprechenden,
6. bei der Bestellung der Schulleiterin oder des Schulleiters.

(4) Das Einvernehmen mit dem Schulausschuss ist herzustellen bei

1. den Grundsatzen der Schulentwicklung und der Qualitatssicherung,

2. der Erstellung der Hausordnung.

Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet im Falle des Satzes 1 Nr. 1 die Gesamtkonferenz die
Grundsatze der Schulentwicklung und der Qualitatssicherung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder, im Falle des Satzes 1 Nr. 2 die Schulbehdrde.

(5) Entscheidungen des Schulausschusses nach § 31 Abs. 3 Satz 1, § 36 Abs. 3 Satz 4 und § 40 Abs. 6
Satz 2 werden wirksam, wenn nicht entweder die Schulleiterin oder der Schulleiter oder

1. die Vertretung fur Schilerinnen und Schuler im Fall des § 31 Abs. 3 Satz 1,
2. die Schulerzeitungsredaktion im Fall des § 36 Abs. 3 Satz 4,
3. der Schulelternbeirat im Fall des § 40 Abs. 6 Satz 2

innerhalb einer Woche deren Uberprifung durch die Schulbehérde beantragt und wenn diese nicht
innerhalb weiterer zwei Wochen eine andere Entscheidung trifft. Das Recht der Schulbehdrde, auch
ohne Antrag tatig zu werden, bleibt unberuhrt.

zur Einzelansicht § 48

§ 48a Errichtung des Schulausschusses (1) Schulausschisse werden an allen Schulen gebildet. Bei
organisatorisch verbundenen Schulen soll ein gemeinsamer Schulausschuss gebildet werden. Der
Schulausschuss tagt mindestens einmal im Schulhalbjahr.

(2) Dem Schulausschuss gehoren Lehrkrafte, Schulerinnen und Schuler sowie Eltern im jeweils
gleichen Verhaltnis an; je nach GréRe der Schule hat er insoweit drei bis zw6lf Mitglieder. In den Fallen
des § 33 Abs. 5 und des § 40 Abs. 7 erhoht sich die Zahl der Mitglieder des Schulausschusses auf das
Doppelte. Die Schulleiterin oder der Schulleiter leitet den Schulausschuss und hat beratende Stimme.
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Bei berufsbildenden Schulen gehéren dem Schulausschuss auerdem je eine Vertreterin oder ein
Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an.
Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehérden kdnnen an den Sitzungen teilnehmen. Im Falle des §
48 Abs. 3 Nr. 6 erhoht sich die Zahl der nach Satz 1 erforderlichen Lehrkrafte auf das Doppelte; das
gilt nicht, wenn Eltern im Schulausschuss gemaR Absatz 5 nicht vertreten sind.

(3) Die Schulersprecherin oder der Schulersprecher sowie die Schulelternsprecherin oder der
Schulelternsprecher vertreten kraft Amtes ihre Gruppe im Schulausschuss. Im Ubrigen wahlen die
Gesamtkonferenz aus dem Kreis der Lehrkrafte, die Versammlung der Klassensprecherinnen und
Klassensprecher aus dem Kreis der Schilerinnen und Schiler und der Schulelternbeirat aus dem Kreis
der Eltern ihre Mitglieder im Schulausschuss. Bei berufsbildenden Schulen, an denen mehrere
Versammlungen der Klassensprecherinnen und Klassensprecher nach § 33 a Abs. 2 gebildet sind,
treten an die Stelle der Versammlung die Vorsitzenden und ihre Vertreterinnen und Vertreter.

(4) Die Amtszeit der gewahlten Lehrkrafte, Eltern und der Mitglieder nach Absatz 2 Satz 4 betragt
zwei Jahre, der gewahlten Schulerinnen und Schuler ein Jahr.

(5) Bei Schulen, an denen keine Schulelternbeirate gebildet sind, sind Eltern im Schulausschuss nicht
vertreten.

(6) Bei Schulen oder Schulformen, die nur von volljahrigen Schilerinnen und Schilern besucht werden
oder an denen nach § 41 Abs. 1 Satz 2 von der Bildung eines Schulelternbeirats abgesehen worden
ist, nimmt der Schulausschuss auch die Aufgaben des Schulelternbeirats wahr.

zur Einzelansicht § 48a

Abschnitt 7 Gemeinsame Bestimmungen § 49 Verfahrensgrundsatze (1) Soweit nicht anders
bestimmt, hat jedes stimmberechtigte Mitglied eine Stimme.

(2) Ein Gremium ist beschlussfahig, wenn bei der Beschlussfassung die Halfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend und die Sitzung ordnungsgemal einberufen ist. Die Zahl der anwesenden
Mitglieder ist flr die Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn wegen Beschlussunfahigkeit zum
zweiten Male zur Behandlung desselben Gegenstandes eingeladen ist; bei der zweiten Ladung ist
hierauf hinzuweisen. Bei Konferenzen mussen mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten
Mitglieder, bei Klassenelternversammlungen in der Regel mindestens funf stimmberechtigte
Mitglieder anwesend sein; bei Klassenelternversammlungen der Klassen von bis zu zwolf
minderjahrigen Schilerinnen und Schilern gentgt die Anwesenheit von mindestens drei
stimmberechtigten Mitgliedern; Satz 2 findet keine Anwendung. Erscheinen in der
Klassenelternversammlung weniger als die in Satz 3 vorgeschriebenen stimmberechtigten Mitglieder,
so kénnen Klassenelternversammlungen in einer klassenubergreifenden Wahl oder Abstimmung
bezuglich einer gemeinsamen Angelegenheit zusammengefasst werden, bis die in Satz 3
vorgeschriebene Mitgliederzahl erreicht ist.

(3) Beschlusse werden mit den Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Die
Abstimmung erfolgt offen, soweit das Gremium nichts anderes beschlielst.

(4) Wahlen sind geheim; Wahlen, die in Wahlversammlungen oder bei Sitzungen der Gremien
durchgefihrt werden, kénnen offen erfolgen, wenn alle anwesenden Wahlberechtigten zustimmen.
Die Abwahl der Elternsprecherinnen und Elternsprecher (§ 39 Abs. 3 Satz 2, § 41 Abs. 4 Satz 1, § 44
Abs. 5 Satz 2, § 46 Abs. 3 Satz 2), ihrer Stellvertreterinnen und Stellvertreter (Absatz 5) sowie der
Schulervertreterinnen und Schilervertreter (§ 32 Abs. 2 Satz 2, § 33 a Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2
Satz 2, § 35 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 5) ist zulassig.
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(5) Fir jedes gewahlte Mitglied eines Gremiums ist eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter zu
wahlen, soweit dieses Gesetz nicht die Stellvertretung festlegt; Entsprechendes gilt fir die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden eines Gremiums. Fur die Mitglieder des Landeselternbeirats und
der Regionalelternbeirate sowie fur die Sprecherinnen und Sprecher dieser Gremien werden jeweils
zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter gewahlt; fur die Vertretung der Eltern mit nicht deutscher
Herkunftssprache gemaR § 44 Abs. 3 Nr. 4 und § 46 Abs. 1 Nr. 5 werden jeweils zwei
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter benannt.

(6) Die Elternvertretungen kénnen in besonderen Fallen eine Sitzung in Abwesenheit der in § 39 Abs.
5,841 Abs. 5 Satz 1 und 2, § 44 Abs. 6 und § 46 Abs. 4, die Vertretungen fur Schilerinnen und
Schuler in Abwesenheit der in § 33 a Abs. 4 Satz 4 bezeichneten Personen durchfuhren.

(7) Uber Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung nach einer vertraulichen Behandlung beddirfen, haben
die Eltern, Schilerinnen und Schiiler sowie die Beauftragten der Arbeitnehmer- und
Arbeitgebervertretungen nach § 48 a Abs. 2 Satz 4 auch nach Beendigung ihrer Amtszeit
Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt insbesondere flr personenbezogene Daten und Vorgange.

zur Einzelansicht § 49

§ 50 Erganzende Vorschriften (1) Das fachlich zustandige Ministerium regelt durch Rechtsverordnung
das Nahere Uber die Wahlen zu den Vertretungen fur Schalerinnen und Schuler, zu den
Elternvertretungen und zum Schulausschuss sowie zu der Zusammensetzung der
Regionalelternbeirate und des Landeselternbeirats. In der Rechtsverordnung nach Satz 1 ist
insbesondere zu regeln:

1. das Verfahren zur Durchfihrung der Wahlen,

2. das Verfahren zur Durchfuhrung von Abwahlen,
3. das Ausscheiden von Mitgliedern,

4. die Wahlprifung,

5. die Entschadigung der Mitglieder der Regionalelternbeirate, des Landeselternbeirats, der
Landesvertretung fur Schilerinnen und Schuler und der Mitglieder der Wahlversammlungen.

(2) Das fachlich zustandige Ministerium regelt das Nahere Uber die

1. Aufgaben der Schulleiterinnen und der Schulleiter einschlieflich des Umfangs ihres Weisungsrechts
und der Ubertragung eines Teils der Aufgaben auf andere Lehrkréafte,

2. Aufgaben der Lehrkrafte,

3. Aufgaben, Zusammensetzung und Verfahrensweise der Konferenzen,

4. Aufgaben und Verfahrensweise der Vertretungen fur Schilerinnen und Schiler,

5. Aufgaben und Verfahrensweise der Elternvertretungen und des Schulausschusses.

(3) Das fachlich zustandige Ministerium kann festlegen, dass Uber die Einflhrung genehmigter
SchulblUcher an der einzelnen Schule ein Schulbuchausschuss entscheidet, in dem Lehrkrafte,
Schlerinnen, Schiler und Eltern vertreten sind.

zur Einzelansicht § 50
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Teil 3 Ordnung des Schulbesuchs Abschnitt 1 Schulverhaltnis § 51 Beginn Das Schulverhaltnis ist ein
offentlich-rechtliches Rechtsverhaltnis. Es beginnt mit der Aufnahme der Schulerin oder des Schilers
in die Schule.

zur Einzelansicht § 51

§ 52 Zulassungsbeschrankungen fir bestimmte Formen der berufsbildenden Schule (1) Die Zulassung
zur Berufsfachschule I, dreijahrigen Berufsfachschule und héheren Berufsfachschule,
Berufsoberschule, dualen Berufsoberschule, Fachoberschule und zur Fachschule sowie zum
beruflichen Gymnasium kann beschrankt werden, wenn die Zahl der Bewerbungen die
Aufnahmekapazitat der Schule Ubersteigt.

(2) Die Aufnahmekapazitat einer Schule ist so zu bemessen, dass nach Ausschépfung der verfugbaren
Mittel unter den personellen und sachlichen Gegebenheiten die Unterrichts- und Erziehungsarbeit der
Schule noch gesichert ist. Bei der Bemessung der Aufnahmekapazitat sind auch die Hochstzahl der
Schulerinnen und Schdler je Klasse, die Zahl der vorhandenen Arbeitsplatze an der Schule und die
Zahl der von der Schulbehdrde genehmigten Klassen zu bertcksichtigen.

(3) Die Auswabhl richtet sich Uberwiegend nach Eignung und Leistung sowie nach der Wartezeit. Bei
der Auswahl sind die Erflllung besonderer Dienstpflichten und aulRergewdhnliche, insbesondere
soziale Hartefalle zu bericksichtigen.

(4) Zulassungsbeschrankungen sind zum frahestmaoglichen Zeitpunkt einzuschranken oder
aufzuheben.

(5) Das Nahere bestimmt das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung. Es regelt die
Bemessung der Aufnahmekapazitat und erlasst insbesondere Bestimmungen Uber die
Auswahlkriterien und das Antrags- und Vergabeverfahren.

zur Einzelansicht § 52

§ 53 Schul-, Prifungs- und Heimordnungen (1) Das fachlich zustandige Ministerium wird ermachtigt,
Schul- und Prifungsordnungen Uber Einzelheiten des Schulverhaltnisses und Heimordnungen fur die
mit Schulen verbundenen staatlichen Schulerheime durch Rechtsverordnung zu erlassen;
Heimordnungen ergehen im Einvernehmen mit den Ministerien, deren Geschaftsbereich berthrt wird.

(2) In den Schulordnungen sind insbesondere zu regeln:

1. die Voraussetzungen fur die Aufnahme in die Schule; dabei kann die Aufnahme von einer der
Aufgabenstellung der Schule entsprechenden Eignungsprifung und bei berufsbildenden Schulen auch
von dem Ergebnis einer Untersuchung zur Feststellung der kérperlichen Eignung fur den angestrebten
Beruf abhangig gemacht werden;

2. der Umfang der Pflicht zur Teilnahme am Unterricht und an den sonstigen Schulveranstaltungen,
Befreiungen von der Teilnahme, Beurlaubungen;

3. das Aufsteigen in der Schule (z. B. Versetzung, Uberspringen einer Klassenstufe);
4. der Schulwechsel und die Beendigung des Schulverhaltnisses;

5. die wahrend des Schulbesuchs und, soweit keine besonderen Prufungen stattfinden, bei dessen
Abschluss zu erteilenden Zeugnisse einschlieBlich der zu bewertenden Facher, der
Bewertungsmalstabe und der mit einem erfolgreichen Abschluss verbundenen Berechtigungen;
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6. die zur Durchfuhrung der Schulgesundheitspflege notwendigen schulischen MaBnhahmen;

7. die bei Storungen des Unterrichts oder sonstiger Schulveranstaltungen oder bei Verstolien gegen
die Schulordnung anzuwendenden OrdnungsmalRnahmen; korperliche Bestrafungen, seelische
Verletzungen und andere entwlrdigende Mallnahmen sowie Kollektivstrafen sind ausgeschlossen;

8. die Errichtung von Ganztagsschulen; dabei sind das AusmaR der taglichen Schulzeit, die Verteilung
von Unterricht und Betreuung sowie die organisatorischen Voraussetzungen des Ganztagsunterrichts
festzulegen.

(3) In den Prufungsordnungen sind insbesondere zu regeln:
1. Zweck der Prufung, Prifungsgebiete;

2. das Prifungsverfahren einschlieflich der Zusammensetzung des Prufungsausschusses, der
Zulassungsvoraussetzungen, der Bewertungsmalstabe und der Voraussetzungen des Bestehens der
Prifung;

3. die Erteilung von Prufungszeugnissen und die mit einer erfolgreichen Prifung verbundenen
Berechtigungen sowie die Folgen eines Nichtbestehens der Prifung.

(4) In den Heimordnungen sind insbesondere die Aufnahme in das Heim, die Beendigung des
Benutzungsverhaltnisses und die zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Heim erforderlichen
MaBnahmen zu regeln.

zur Einzelansicht § 53

§ 54 Verlassen einer Schulart oder eines Bildungsgangs wegen mangelnder Leistung (1) Die Schulart
oder der Bildungsgang ist zu verlassen, wenn

1. zweimal in demselben Schuljahrgang (Klassen- oder Jahrgangsstufe) oder in zwei aufeinander
folgenden Schuljahrgangen des Gymnasiums, des Kollegs oder des mehrjahrigen Bildungsgangs an
einer berufsbildenden Schule mit Ausnahme der Berufsschule durch Beschluss der Klassen- oder
Kurskonferenz keine Versetzung erfolgte,

2. die Abiturprufung nach der Entscheidung der Prifungskommission nicht mehr innerhalb der
Verweildauer von vier Jahren an der Oberstufe des Gymnasiums oder der Integrierten Gesamtschule,
am beruflichen Gymnasium oder am Kolleg bestanden werden kann,

3. die Abschlussprifung zweimal oder einmal nach der Nichtversetzung in eine Abschlussklasse nicht
bestanden wurde.

(2) Die Genehmigung einer weiteren Wiederholung der Abschlusspriifung oder einer Klassenstufe in
besonderen Ausnahmefallen bleibt unberthrt.

(3) Wird von der Klassenkonferenz am Ende der Klassenstufe 5 eines Gymnasiums der Wechsel des
Bildungsgangs empfohlen und wird eine solche Empfehlung auch am Ende der Klassenstufe 6 erteilt,
so wird eine Realschule plus oder im Rahmen der Kapazitat eine Integrierte Gesamtschule besucht,
wenn keine Versetzung erfolgt. Eine Empfehlung zum Wechsel des Bildungsgangs kann
ausgesprochen werden, wenn die Leistungen und das Lernverhalten eine erfolgreiche Mitarbeit im
Gymnasium nicht erwarten lassen.

(4) Das Schulverhaltnis kann durch Entscheidung der Schulleiterin oder des Schulleiters beendet
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werden, wenn eine nicht schulbesuchspflichtige Schilerin oder ein nicht schulbesuchspflichtiger
Schaler trotz wiederholter schriftlicher Mahnung und Androhung der Beendigung des
Schulverhaltnisses dem Unterricht Iangere Zeit unentschuldigt fernbleibt.

(5) Das fachlich zustandige Ministerium wird ermachtigt, Einzelheiten durch Rechtsverordnung zu
regeln.

zur Einzelansicht § 54

§ 55 Ausschluss (1) Eine Schilerin oder ein Schuler kann auf Zeit oder auf Dauer von der bisher
besuchten Schule ausgeschlossen werden, wenn der Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr fur
die Erziehung, die Sicherheit oder die Unterrichtung der anderen Schulerinnen und Schuler bedeutet.
Die ernstliche Gefahr flr die Unterrichtung der anderen Schilerinnen und Schiuler ist insbesondere
dann gegeben, wenn der Verbleib der Schulerin oder des Schulers den Schulfrieden so
beeintrachtigen wirde, dass die Aufrechterhaltung eines geordneten Schulbetriebes nicht mehr
gewahrleistet werden kdnnte.

(2) Die Schulbehorde kann den Ausschluss von allen Schulen einer Schulart oder allen Schulen des
Landes aussprechen. Der Ausschluss von allen Forderschulen ist unzulassig.

(3) Eine Schilerin oder ein Schiiler kann im Benehmen mit dem Gesundheitsamt auf Zeit vom
Schulbesuch ausgeschlossen werden, wenn der Verbleib in der Schule eine ernstliche Gefahr fur die
Gesundheit der anderen Schulerinnen und Schiler bedeutet.

(4) Die angewendete MaRnahme muss in einem angemessenen Verhaltnis zu der Gefahr stehen. Der
Ausschluss ist vorher anzudrohen; einer Androhung bedarf es nicht, wenn der durch sie verfolgte
Zweck nicht oder nicht mehr erreicht werden kann.

(5) Die Schulbehdrde trifft im Benehmen mit dem Jugendamt die nach dem Ausschluss erforderlichen
schulischen MaBnahmen.

(6) Das Nahere Uber das Ausschlussverfahren regelt das fachlich zustandige Ministerium durch
Rechtsverordnung.

zur Einzelansicht § 55

Abschnitt 2 Pflicht zum Schulbesuch § 56 Grundsatz (1) Der Besuch einer Schule ist Pflicht fur alle
Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die in Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder gewdhnlichen
Aufenthalt haben; vdlkerrechtliche Bestimmungen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben
unberlhrt.

(2) Die Pflicht zum Schulbesuch besteht fur Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern und
sich ohne ihre Eltern in Rheinland-Pfalz aufhaltende Kinder und Jugendliche, die einen Asylantrag
gestellt haben, sobald sie einer Gemeinde zugewiesen sind und solange ihr Aufenthalt gestattet ist.
Vor der Zuweisung zu einer Gemeinde haben diese Kinder und Jugendliche das Recht, ein schulisches
Angebot in der Aufnahmeeinrichtung zu besuchen. Fur ausreisepflichtige Kinder und Jugendliche
besteht die Pflicht zum Schulbesuch bis zur Erfiillung ihrer Ausreisepflicht. Im Ubrigen unterliegen
Kinder von Auslanderinnen und Auslandern der Pflicht zum Schulbesuch, sofern die Voraussetzungen
des Absatzes 1 vorliegen.

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 wird durch den Besuch einer 6ffentlichen Schule, einer genehmigten
Ersatzschule oder einer Erganzungsschule nach § 16 des Privatschulgesetzes erfullt. Mit Genehmigung
der Schulbehdérde kann in begrindeten Fallen auch eine auslandische Schule besucht werden.
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(4) Nichtschulische Erziehung und Unterrichtung sind in begriindeten Ausnahmefallen mit
Genehmigung der Schulbehdérde zuldssig; Schilerinnen und Schuler, die sich wegen einer langer
dauernden oder chronischen Krankheit oder Behinderung langere Zeit in Heilstatten, Kliniken oder
Krankenhausern befinden, sollen im Rahmen der personellen Bedingungen Krankenhausunterricht
erhalten. Die Schulbehdrde organisiert in Zusammenarbeit mit den Tragern der Krankenhauser den
Unterricht. Schilerinnen und Schdlern, die aus gesundheitlichen Griinden fur Iangere Zeit nicht
schulbesuchsfahig sind, kann Hausunterricht erteilt werden.

zur Einzelansicht § 56

§ 57 Beginn des Schulbesuchs Alle Kinder, die bis zum 31. August das sechste Lebensjahr vollenden,
besuchen die Schule mit dem Beginn des Schuljahres.

zur Einzelansicht § 57

§ 58 Vorzeitige Aufnahme, Zuruckstellung vom Schulbesuch (1) Kinder, die noch nicht schulpflichtig
sind, konnen auf Antrag der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn aufgrund ihrer
Entwicklung zu erwarten ist, dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen werden. Die Entscheidung
trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im Benehmen mit der Schularztin oder dem Schularzt. Zur
Entscheidungsfindung soll mit Zustimmung der Eltern die Kindertagesstatte einbezogen werden.

(2) Eine Zurlckstellung vom Schulbesuch ist fur schulpflichtige Kinder aus wichtigem Grund einmal
auf Antrag der Eltern maglich. Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter im
Benehmen mit der Schularztin oder dem Schularzt. Eine Zurlckstellung soll in der Regel nur
vorgenommen werden, wenn dies aus gesundheitlichen Grunden erforderlich ist. Diese Kinder konnen
in einem Schulkindergarten oder in einer Kindertagesstatte geférdert werden.

zur Einzelansicht § 58

§ 59 Wahl der Schullaufbahn (1) Die Wahl der Schullaufbahn in den Sekundarstufen | und Il obliegt
den Eltern oder, wenn die Schulerinnen und Schuler volljahrig sind, den Schulerinnen und Schulern.
Besteht ein Berufsausbildungsverhaltnis, so ist die Berufsschule zu besuchen. Unbeschadet des § 25
Abs. 2 Satz 1 haben die Eltern und Schilerinnen und Schuler bei der Wahl der Schullaufbahn einen
Anspruch auf Beratung.

(2) Eine Schule der Sekundarstufe Il kann frihestens nach neun Schuljahren besucht werden. Bei
besonders begabten Schilerinnen und Schulern kann diese Frist angemessen verkurzt werden.

(3) Wer nach neun Schuljahren die Berufsreife nicht erreicht hat, hat nach Wahl der Eltern die
Gelegenheit, die Berufsreife durch ein Verbleiben bis zu zwei Jahren in dem zur Berufsreife fUhrenden
Bildungsgang der Realschule plus, der Integrierten Gesamtschule, in den entsprechenden
Bildungsgangen der Forderschule oder durch den Besuch der Berufsschule zu erwerben.

(4) Schulerinnen und Schuler, die nach Feststellung der Schulbehdrde sonderpadagogischen
Forderbedarf haben, nehmen am inklusiven Unterricht teil oder besuchen eine Forderschule. Die
Entscheidung treffen die Eltern nach Beratung durch die Schulen mit inklusivem Unterricht oder die
Forderschulen; hierzu gehdren auch die Férder- und Beratungszentren. Entsprechend der
Entscheidung der Eltern legt die Schulbehdrde nach deren Anhdrung unter Berlcksichtigung der
Belange der Schultrager und der Trager der Schulerbeférderung die zu besuchende Schule mit
inklusivem Unterricht beziehungsweise die zu besuchende Forderschule fest. Das Nahere regelt das
fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

zur Einzelansicht § 59
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§ 60 Befreiung vom Schulbesuch (1) Vom Besuch einer Schule ist befreit,

1. wem der Schulweg zu der fur ihn geeigneten Forderschule oder geeigneten anderen Schule nach §
59 Abs. 4 unzumutbar ist, solange eine Unterbringung nach § 63 nicht maoglich ist,

2. eine Schdlerin vor und nach der Entbindung entsprechend den im Mutterschutzgesetz bestimmten
Fristen; auf Antrag kann die Schulleiterin oder der Schulleiter die Befreiung auf vier Monate vor und
drei Monate nach der Entbindung ausdehnen.

(2) Vom Besuch einer Schule ist ferner befreit, wer

1. ein mindestens zweijahriges Berufsausbildungsverhaltnis erfolgreich abgeschlossen hat, sofern
kein erneutes Berufsausbildungsverhaltnis begrindet wird,

2. die Berufsfachschule | oder die Berufsfachschule Il erfolgreich abgeschlossen hat, sofern kein
Berufsausbildungsverhaltnis begrindet wird,

3. das 10. Schuljahr einer Realschule plus, Integrierten Gesamtschule oder eines Gymnasiums
erfolgreich abgeschlossen hat, sofern kein Berufsausbildungsverhaltnis begrindet wird,

4. nach Feststellung der Schulbehérde anderweitig hinreichend ausgebildet ist.
zur Einzelansicht § 60

§ 61 Verlangerung des Schulbesuchs, Berechtigung zum Besuch der Berufsschule (1) Besteht nach
Ablauf von zwdlf Schuljahren noch ein Berufsausbildungsverhaltnis, so hat die oder der Auszubildende
die Berufsschule bis zu dessen Abschluss zu besuchen. Die Schulbehdrde kann Zeiten
vorangegangenen Schulbesuchs anrechnen. § 60 Abs. 2 Nr. 2 bleibt unberihrt.

(2) Wird eine Forderschule besucht, kann die Schulbehdrde den Schulbesuch um bis zu drei
Schuljahre verlangern; das fachlich zustandige Ministerium kann eine Verlangerung auch allgemein
fur bestimmte Gruppen behinderter Schilerinnen und Schiler festlegen. Eine Verlangerung ist nur
zulassig, wenn zu erwarten ist, dass die Schulerinnen und Schuler dadurch dem Ziel der Foérderschule
naher gebracht werden.

(3) Auszubildende, deren Berufsausbildungsverhaltnis nach Beendigung der Pflicht zum Schulbesuch
begrundet worden ist, sind bis zu dessen Abschluss zum Besuch der Berufsschule berechtigt,
langstens jedoch bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.

zur Einzelansicht § 61

§ 62 Schulbezirke (1) Die Schulbehorde legt fur jede Grundschule, bei Grundschulen mit mehreren
Standorten flr jeden Standort, im Einvernehmen, fur jede Berufsschule im Benehmen mit dem
Schultrager ein raumlich abgegrenztes Gebiet als Schulbezirk fest; Schulbezirke kdnnen bei
Berufsschulen auch fur einzelne Fachklassen festgelegt werden. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt,
kann der Schulbezirk von der Schulbehérde festgelegt werden, wenn die oberste Schulbehdrde ein
dringendes offentliches Interesse feststellt.

(2) Schalerinnen und Schuler der Grundschulen besuchen die Schule, in deren Schulbezirk sie
wohnen. Gleiches gilt fur den Standort einer Grundschule. Aus wichtigem Grund kann die Schulleiterin
oder der Schulleiter auf Antrag der Eltern eine Schulerin oder einen Schuler an einem anderen
Standort aufnehmen oder im Einvernehmen mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter der
aufnehmenden Schule einer anderen Grundschule zuweisen. Die Schulbehdrde kann aus wichtigem
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padagogischen oder organisatorischen Grund Zuweisungen vornehmen.

(3) Die Schulerinnen und Schuler der Berufsschulen besuchen die Berufsschule, in deren Schulbezirk
sie beschaftigt sind. Besteht kein Beschaftigungsverhaltnis, besuchen die Schilerinnen und Schuler
die Schule, in deren Schulbezirk sie wohnen; das Gleiche gilt fir Schilerinnen und Schuler, die
auBerhalb des Landes beschaftigt sind, wenn sie nicht die flr den Beschaftigungsort zustandige
Berufsschule des anderen Landes besuchen kénnen. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

(4) Ist fur eine Fachklasse ein Schulbezirk festgelegt (Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2), so wird sie von den
Schuilerinnen und Schilern besucht, die in dem Schulbezirk beschaftigt sind. Schilerinnen und
Schuler, deren Beschaftigungsort auRerhalb des Landes liegt, besuchen die Fachklasse, wenn sie in
deren Schulbezirk wohnen. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

zur Einzelansicht § 62

§ 63 Unterbringung in Heimen Schulerinnen und Schuler kénnen, wenn es flr den Besuch einer
Forderschule erforderlich ist, mit Zustimmung der Eltern und nach Anhorung des Jugendamtes in
Heimen, in teilstationaren Einrichtungen oder in Familienpflege untergebracht werden. § 1631 b des
Blrgerlichen Gesetzbuches bleibt unberuhrt. Die Schulbehdrde entscheidet im Einvernehmen mit
dem zustandigen Jugend- oder Sozialhilfetrager.

zur Einzelansicht § 63

§ 64 Teilnahme am Unterricht, Untersuchungen (1) Die Schilerinnen und Schuler haben regelmaRig
am Unterricht und an sonstigen fur verbindlich erklarten Schulveranstaltungen teilzunehmen, eigene
Leistungen und die erforderlichen Leistungsnachweise zu erbringen.

(2) Sie sind verpflichtet, sich im Rahmen der Schulgesundheitspflege schularztlich und
schulzahnarztlich untersuchen zu lassen, soweit nicht in die kérperliche Unversehrtheit eingegriffen
wird. Dies gilt auch fur zur Schule angemeldete Kinder fur die Schuleingangsuntersuchung.

(3) Sie haben sich, soweit es zur Vorbereitung von flr ihre schulische Entwicklung besonders
bedeutsamen Mallnahmen und Entscheidungen erforderlich ist und soweit nicht in ihre korperliche
Unversehrtheit eingegriffen wird, schularztlich, schulzahnarztlich, schulpsychologisch und
sonderpadagogisch untersuchen zu lassen. Zur Teilnahme an entsprechenden Testverfahren sind sie
nur verpflichtet, wenn diese wissenschaftlich anerkannt sind. Die Eltern sind vorher Uber
Untersuchungen und Testverfahren zu informieren; ihnen ist Gelegenheit zur Besprechung der
Ergebnisse und Einsicht in die Unterlagen zu geben. Sind die Schilerinnen und Schuler volljahrig,
stehen ihnen die Rechte nach Satz 3 zu.

zur Einzelansicht § 64

§ 64a Sprachférderung Kinder, die zur Einschulung anstehen, sind verpflichtet, an einer Feststellung
des Sprachférderbedarfs teilzunehmen. Der nachweisliche Besuch eines Kindergartens nach dem
Kindertagesstattengesetz ersetzt die Verpflichtung nach Satz 1. Soweit Defizite in der sprachlichen
Entwicklung erkennbar werden, die einen erfolgreichen Schulbesuch nicht erwarten lassen, sollen die
Kinder zur Teilnahme an SprachférdermalBnahmen verpflichtet werden. Das Nahere, insbesondere
uber Zustandigkeit, Verfahren, Zeitpunkt und Inhalt der Feststellung des Sprachforderbedarfs, regelt
die Schulordnung. Dabei ist der Zeitpunkt der Feststellung so zu bestimmen, dass ausreichend Zeit
zur Durchfuhrung der SprachfordermaBnahmen bleibt.

zur Einzelansicht § 64a
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§ 65 Mitwirkung der Eltern, Lehrkrafte und Ausbildenden (1) Die Eltern melden ihre Kinder zum
Schulbesuch an und sorgen daflr, dass sie die Verpflichtungen nach den §§ 64 und 64 a erfullen. Dies
gilt auch fur Personen, die mit der Erziehung und Pflege beauftragt sind.

(2) Die Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkrafte Uberwachen den Schulbesuch.

(3) Schilerinnen und Schiuler, die in einem Berufsausbildungs- oder Arbeitsverhaltnis stehen, sind von
den Ausbildenden oder Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zum Besuch der Berufsschule anzuhalten.

zur Einzelansicht § 65

§ 66 Ordnungsmittel (1) Wer ohne berechtigten Grund nicht am Unterricht oder an den sonstigen flr
verbindlich erklarten Schulveranstaltungen teilnimmt oder sich nicht untersuchen lasst (§ 64), kann
der Schule oder der mit der Untersuchung beauftragten Stelle zwangsweise zugeflhrt werden. Die
Schulleiterin, der Schulleiter oder die Schulbehdrde beantragt die Zufihrung bei der fur den Wohnsitz
oder gewohnlichen Aufenthalt zustandigen Verwaltung der Verbandsgemeinde, der verbandsfreien
Gemeinde, der groRRen kreisangehorigen Stadt oder der kreisfreien Stadt.

(2) Die Zufuhrung ist auf die Falle zu beschranken, in denen andere Mittel der Einwirkung,
insbesondere auf die Eltern, die Ausbildenden oder die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ohne Erfolg
geblieben, nicht Erfolg versprechend oder nicht zweckmaRig sind.

zur Einzelansicht § 66

Abschnitt 3 Verarbeitung von Daten, Statistische Erhebungen § 67 (1) Personenbezogene Daten von
Schilerinnen und Schulern, Nichtschilerinnen und Nichtschilern, deren Eltern, Lehrkraften,
padagogischen und technischen Fachkraften sowie sonstigem Personal dirfen durch die Schulen, die
Schulbehérden und die Schultrager verarbeitet werden, soweit dies zur Erflllung der ihnen durch
Rechtsvorschrift zugewiesenen schulbezogenen Aufgaben erforderlich ist. Die Daten durfen zwischen
diesen Stellen auch Ubermittelt werden, soweit sie zur Erflllung solcher Aufgaben der Empfangerin
oder des Empfangers erforderlich sind. Die betroffenen Personen sind zur Angabe der Daten
verpflichtet.

(2) Die offentlichen Schulen sind verpflichtet, das von dem zustandigen Ministerium bereitgestellte
landeseinheitliche Schulverwaltungsprogramm zu nutzen.

(3) Zu Zwecken der Evaluation von Schule gemal’ § 23 Abs. 2 kdnnen die Schulbehdrden geeignete
Verfahren einsetzen und durch Befragungen und Unterrichtsbeobachtungen erhobene Daten
verarbeiten. Die betroffenen Personen werden vorab Uber das Ziel des Vorhabens, die Art ihrer
Beteiligung an der Untersuchung sowie die Verarbeitung ihrer Daten informiert. Personenbezogene
Daten fur diese Zwecke durfen ohne Einwilligung der betroffenen Personen verarbeitet werden, wenn
das offentliche Interesse an der Durchfuhrung eines von der obersten Schulbehdérde genehmigten
Vorhabens die schutzwurdigen Belange der betroffenen Personen erheblich Uberwiegt und der Zweck
des Vorhabens auf andere Weise nicht oder nur mit einem unverhaltnismaligen Aufwand erreicht
werden kann. Unter diesen Voraussetzungen durfen personenbezogene Daten auch Dritten, die auf
Veranlassung der obersten Schulbehérde tatig werden, aulRerhalb des 6ffentlichen Bereichs
ubermittelt werden.

(4) Fur Zwecke der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und der Qualitatsentwicklung von
Unterricht durfen Bild- und Tonaufzeichnungen des Unterrichts erfolgen, wenn die betroffenen
Personen rechtzeitig Uber die beabsichtigte Aufzeichnung und den Aufzeichnungszweck informiert
worden sind und sie eingewilligt haben. Die Aufzeichnungen sind spatestens nach funf Jahren zu
|6schen, soweit schutzwirdige Belange der betroffenen Personen nicht eine friihere Ldschung
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erfordern.

(5) Die Ubermittlung personenbezogener Daten an andere éffentliche Stellen ist zuldssig, soweit die
Kenntnis der Daten zur Erflllung der der Empfangerin oder dem Empfanger durch Rechtsvorschrift
zugewiesenen Aufgaben erforderlich ist und die Ubermittlung dem Auftrag der Schule nicht
widerspricht. Im Rahmen der Schulgesundheitspflege durfen die fur die Durchfihrung der
schuldrztlichen und schulzahnarztlichen Untersuchungen zustandigen Stellen die zur Erfullung der
durch dieses Gesetz Ubertragenen Aufgaben erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeiten;
der Schule darf nur das fur ihre Manahmen erforderliche Ergebnis der Pflichtuntersuchung mitgeteilt
werden.

(6) Die Ubermittlung personenbezogener Daten an Personen oder andere Stellen auBerhalb des
offentlichen Bereichs ist nur zuldssig, wenn

1. die betroffenen Personen einwilligen oder,

2. ein rechtliches Interesse der Empfangerinnen oder Empfanger gegeben ist und schutzwurdige
Belange der betroffenen Personen nicht beeintrachtigt werden.

(7) Die Verarbeitung von Daten flr wissenschaftliche Untersuchungen in der Schule durch andere als
die in Absatz 1 genannten Stellen bedarf der Genehmigung der Schulbehérde und der Einwilligung der
betroffenen Personen. Personenbezogene Daten durfen fur ein bestimmtes Vorhaben nur verarbeitet
werden, sofern die Belastung der Schule sich in einem zumutbaren Rahmen halt. Die Genehmigung
darf nur erteilt werden, wenn ein erhebliches padagogisch-wissenschaftliches oder gleichwertiges
Interesse anzuerkennen ist.

(8) Das fachlich zustandige Ministerium wird ermachtigt, das Nahere Uber die Verarbeitung
personenbezogener Daten, insbesondere Uber

1. die bei der Aufnahme in die Schule, beim Schullaufbahnwechsel und bei vergleichbaren Anlassen
zu erhebenden oder zu Ubermittelnden Daten,

2. die zulassigen Verwendungszwecke beim Einsatz automatisierter Verfahren,

3. die Verarbeitung der Daten in der landeszentralen Datenbank des landeseinheitlichen
Schulverwaltungsprogramms,

4. die Verarbeitung von Daten in digitalen Lehr- und Lernsystemen sowie Netzwerken,

5. die erforderlichen Datensicherungsmafnahmen und Aufbewahrungsfristen durch Rechtsverordnung
zu regeln.

(9) Fur Zwecke der Organisation des Schulwesens einschlielich der Bildungsplanung, des
Bildungsmonitoring und der Bildungsforschung wird eine amtliche Schulstatistik nach § 2 Abs. 2 Nr. 1
des Landesstatistikgesetzes (LStatG) gefuhrt. FUr diese Statistik sind die o6ffentlichen und privaten
Schulen verpflichtet, den Schulbehérden und dem Statistischen Landesamt die erforderlichen
Einzelangaben der Schilerinnen und Schuler, Lehrkrafte, padagogischen und technischen Fachkrafte
sowie des sonstigen padagogischen Personals in der landeszentralen Datenbank bereitzustellen.
Soweit Nichtschalerinnen und Nichtschaler an Prafungen teilnehmen, ist die Schulbehérde
verpflichtet, die Einzelangaben zu den Nichtschilerinnen und Nichtschilern dem Statistischen
Landesamt und dem fachlich zustandigen Ministerium in der landeszentralen Datenbank
bereitzustellen. Der Name, der Tag der Geburt, die Adresse und die Personalnummern der betroffenen
Personen durfen an das Statistische Landesamt nicht Gbermittelt werden. Um
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schuljahresitbergreifende statistische Auswertungen zu ermdglichen, wird fir jeden Datensatz auf der
Grundlage von Hilfsmerkmalen ein verschlisseltes dauerhaftes Kennzeichen erzeugt, das den
Rlckschluss auf konkrete Einzelpersonen ausschlieBt. Das fachlich zustandige Ministerium wird im
Einvernehmen mit dem flr die Statistikangelegenheiten zustandigen Ministerium ermachtigt, das
Nahere Uber die Erstellung der Schulstatistik, insbesondere

1. die Grundzuge des Verfahrens einschlieflich des Weges der Bereitstellung in der landeszentralen
Datenbank,

2. die Erzeugung des verschlusselten dauerhaften Kennzeichens,
3. die Erhebungs- und Hilfsmerkmale sowie

4. den Erhebungszeitpunkt

durch Rechtsverordnung zu regeln.

(10) Fir die Statistik im Bereich der staatlichen Studienseminare sind die staatlichen Studienseminare
verpflichtet, der fachlich zustandigen Aufsichtsbehdrde und dem Statistischen Landesamt fur
Aufgaben der amtlichen Statistik nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 LStatG die erforderlichen Einzelangaben zu den
Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmern sowie zu den Lehrpersonen zu Ubermitteln. Absatz
9 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

(11) Die Verpflichtung nach Absatz 9 gilt auch fir Schulen in freier Tragerschaft. Die Absatze 1 und 3
bis 8 gelten fur Schulen in freier Tragerschaft entsprechend, soweit fur diese gleichwertige
datenschutzrechtliche Bestimmungen nicht bestehen.

zur Einzelansicht § 67

Teil 4 Finanzielle Forderung § 68 Schulgeldfreiheit An den 6ffentlichen Schulen werden Schulgeld und
sonstige Entgelte nicht erhoben. Zu den Kosten auBerunterrichtlicher Betreuung in Ganztagsschulen
in offener Form und erganzender Betreuungsangebote kénnen unter Berucksichtigung von
Einkommen und Kinderzahl sozial angemessene Gebuhren (Elternbeitrage) erhoben werden.

zur Einzelansicht § 68

§ 69 Beforderung der Schulerinnen und Schuler* (1) Den Landkreisen und kreisfreien Stadten obliegt
es als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung fir die Beférderung der Schilerinnen und Schiler zu den in
ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen und Férderschulen zu sorgen, wenn die Schilerinnen und
Schaler ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben und ihnen der Schulweg ohne Benutzung eines
Verkehrsmittels nicht zumutbar ist.

Das Gleiche gilt fur die Beforderung
1. zu der nachstgelegenen Realschule plus in der jeweiligen Schulform,

2. zu der nachstgelegenen Sekundarstufe | der Integrierten Gesamtschulen, der Gymnasien, an denen
die allgemeine Hochschulreife nach zwolf Jahren erworben wird, und der Gymnasien, an denen die
allgemeine Hochschulreife nach 13 Jahren erworben wird, sowie

3. von Schalerinnen und Schilern mit sonderpadagogischem Forderbedarf zu der nach § 59 Abs. 4
Satz 3 festgelegten Schule.
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Wird eine Schule auBerhalb von Rheinland-Pfalz besucht, tragt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt,
in deren Gebiet die Schulerin oder der Schuler den Wohnsitz hat, die Beférderungskosten.

(2) Der Schulweg ist ohne Benutzung eines Verkehrsmittels nicht zumutbar, wenn er besonders
gefahrlich ist oder wenn der kurzeste nicht besonders gefahrliche FuBweg zwischen Wohnung und
Grundschule langer als zwei Kilometer, zwischen Wohnung und Realschule plus in der jeweiligen
Schulform, Integrierter Gesamtschule oder Gymnasium langer als vier Kilometer ist. Fur Schilerinnen
und Schuler mit sonderpadagogischem Forderbedarf gilt Satz 1 entsprechend; fur die Zumutbarkeit
des Schulwegs sind unabhangig von der jeweils besuchten Schulart auch Art und Grad der
Behinderung mafRgebend.

(3) Beim Besuch einer anderen als der nachstgelegenen Schule nach Absatz 1 Satz 2 werden Kosten
nur insoweit dbernommen, als sie bei der Fahrt zur nachstgelegenen Schule zu Ubernehmen waren.
Bei der Feststellung der nachstgelegenen Schule sind nur Schulen mit der gewahlten ersten
Fremdsprache zu berlcksichtigen. Wegunterschiede bis zu funf Kilometer bleiben auRer Betracht.
Eine Schule, die zur Zeit der Aufnahme der Schulerin oder des Schilers die nachstgelegene ist, gilt
auller bei einem Wechsel des Wohnortes fir die Dauer des Schulbesuchs als die nachstgelegene
Schule.

(4) Die Aufgabe wird vorrangig erfiillt durch die Ubernahme der notwendigen Fahrkosten fiir
offentliche Verkehrsmittel. Soweit zumutbare 6ffentliche Verkehrsverbindungen nicht bestehen, sollen
Schulbusse eingesetzt werden. Kosten anderer Beforderungsmittel missen nur bis zu der Hohe
ubernommen werden, wie sie nach Satz 1 entstehen warden.

(5) Beim Einsatz der Schulbusse ist sicherzustellen, dass die Zahl der zuldssigen Stehplatze nur auf
klrzeren Strecken und nur bis zu 70 v. H. genutzt wird. Bei der Beférderung von Schalerinnen und
Schilern mit sonderpadagogischem Forderbedarf ist fur Begleitpersonen zu sorgen, wenn dies nach
Art und Grad der Behinderung notwendig ist.

(6) Fahrplan und Linienfahrung im Rahmen der Beférderung der Schulerinnen und Schuler legt der
Landkreis im Benehmen mit den Gemeinden und Verbandsgemeinden fest, aus deren Gebiet
Schilerinnen und Schiler zu beférdern sind. Er soll den Schulelternbeiraten und den Schulleiterinnen
und Schulleitern Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Die Satze 1 und 2 gelten fur die kreisfreien
Stadte entsprechend.

(7) Der Landkreis kann die Aufgabe durch offentlich-rechtlichen Vertrag ganz oder teilweise einer
Verbandsgemeinde oder einer verbandsfreien Gemeinde Ubertragen. Bei Forderschulen mit groem
Einzugsbereich soll der Landkreis oder die kreisfreie Stadt mit den Landkreisen und kreisfreien
Stadten, in deren Gebiet die Schulerinnen und Schuler wohnen, eine Beteiligung an den Kosten der
Beforderung vereinbaren. Die Beteiligung kann bis zur Halfte der auf den Landkreis oder die kreisfreie
Stadt entfallenden Kosten betragen. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann ein betroffener
Landkreis oder eine betroffene kreisfreie Stadt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion um
Entscheidung anrufen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ist vor einer Entscheidung
gehalten, auf eine gutliche Regelung hinzuwirken.

(8) Fur Schalerinnen und Schuler
1. der Sekundarstufe Il der Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen,

2. in den Vollzeitbildungsgangen der Fachschulen, flr deren Besuch eine abgeschlossene
Berufsausbildung nicht zwingend erforderlich ist,

3. in den Vollzeitbildungsgangen der Berufsfachschulen und
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4. der beruflichen Gymnasien, der Fachoberschulen und der Berufsoberschulen

gelten die fur die Schulerinnen und Schuler der Realschulen plus in den Absatzen 1, 2, 3 Satz 1 und
Absatz 4 Satz 1 und 3 getroffenen Regelungen entsprechend. Voraussetzung ist, dass eine
Einkommensgrenze nicht Uberschritten wird, deren Ausgestaltung das fachlich zustandige Ministerium
unter Berucksichtigung der sozialen Belastbarkeit der Betroffenen im Einvernehmen mit dem flr das
Kommunalrecht zustandigen Ministerium durch Rechtsverordnung regelt. Es soll ein angemessener
Eigenanteil erhoben werden. Fur Schulerinnen und Schuler der Berufsfachschulen | und Il gelten die
fur Schilerinnen und Schaler der Realschulen plus getroffenen Regelungen mit Ausnahme von Absatz
4 Satz 2 entsprechend. Fur Schulerinnen und Schaler im Berufsvorbereitungsjahr mit
Vollzeitunterricht gelten die fur die Schilerinnen und Schuler der Realschulen plus getroffenen
Regelungen mit Ausnahme von Absatz 4 Satz 2 entsprechend mit der Mallgabe, dass die
Schuilerbeférderung bis zu der Schule gewahrleistet wird, in deren Schulbezirk sie wohnen (§ 62 Abs.
3); das Gleiche qilt fur Schulerinnen und Schuler, die weder in einem Berufsausbildungsverhaltnis
noch in einem Beschaftigungsverhaltnis stehen und einen besonderen Teilzeitunterricht der
Berufsschule besuchen, soweit sie keine Férderung nach sonstigen landes- oder bundesrechtlichen
Vorschriften erhalten.

(9) Fur Schalerinnen und Schuler, die Integrierte Gesamtschulen besuchen, fur die ein Einzugsbereich
nach § 93 gebildet ist, besteht eine Beférderungspflicht nur, soweit sie im Einzugsbereich wohnen, es
sei denn, die jeweilige Schule ist bereits vor der Bildung des Einzugsbereiches besucht worden.

FuBnoten *) Beachte Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 20.12.2010:
In dem Verfassungsbeschwerdeverfahren

VGH B 11/10

gegen

§ 69 Abs. 4 Satz 4 des Schulgesetzes vom 30. Marz 2004 (GVBI. S. 239) in der Fassung vom 22.
Dezember 2008 (GVBI. S. 340) - Eigenbeteiligung an den Schilerbeférderungskosten nach der
Schulstrukturreform -

hat der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz aufgrund der mundlichen Verhandlung vom
29. November 2010 folgende Entscheidung getroffen, deren Urteilsformel hiermit gemal § 26 Abs. 1
Satz 1 und § 49 Abs. 4 Satz 3 des Landesgesetzes Uber den Verfassungsgerichtshof vom 23. Juli 1949
(GVBI. S. 285), zuletzt geandert durch das Gesetz vom 27. Oktober 2009 (GVBI. S. 358), BS 1104-1,
veroffentlicht wird:

1. § 69 Abs. 4 Satz 4 des Schulgesetzes in der Fassung des Landesgesetzes zur Anderung der
Schulstruktur vom 22. Dezember 2008 (GVBI. S. 340) ist mit Artikel 17 Abs. 1 und 2 der
Landesverfassung unvereinbar.

2. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, spatestens mit Wirkung zum 1. August 2012 eine
verfassungsgemale Regelung zu treffen. § 69 Abs. 4 Satz 4 des Schulgesetzes bleibt bis zum
Inkrafttreten einer Neuregelung, langstens bis zum 31. Juli 2012, weiter anwendbar.

3. Dem Beschwerdeflhrer sind die durch das Verfassungsbeschwerdeverfahren verursachten
notwendigen Auslagen aus der Staatskasse zu erstatten.

Mit dieser Verdéffentlichung erlangt die Entscheidung gemaR § 26 Abs. 2 des Landesgesetzes Uber den
Verfassungsgerichtshof Gesetzeskraft.
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Koblenz, den 20. Dezember 2010 Prof. Dr. Karl-Friedrich Meyer Prasident des Verfassungsgerichtshofs
zur Einzelansicht § 69

§ 70 Lernmittelfreiheit (1) An den 6ffentlichen Schulen besteht Lernmittelfreiheit nach MaRgabe der
Absatze 2 bis 5.

(2) Der Umfang der Lernmittelfreiheit bestimmt sich nach den notwendigen Schulblchern
einschliellich sie ersetzender oder erganzender Druckschriften; er darf deren Kosten nicht
Ubersteigen. Bei Férderschulen kénnen aus padagogischen Grinden auch andere notwendige
Lernmittel bereitgestellt werden.

(3) Alle Sorgeberechtigten und volljahrigen Schulerinnen und Schiler der in die Lernmittelfreiheit
einbezogenen Schularten, Schulformen, Bildungsgange und Schulstufen haben
einkommensunabhangig einen Anspruch darauf, Schulblcher einschliellich sie ersetzender
Druckschriften gegen ein Entgelt, das pro Schuljahr nicht Gber einem Drittel des Ladenpreises liegen
darf, auszuleihen. Dies gilt nicht fir Schulblcher und sie ersetzende Druckschriften, die Uber einen
Zeitraum von mehr als drei Schuljahren von einer Schilerin oder einem Schiler genutzt werden,
sowie fur Schulbucher erganzende Druckschriften. Wird eine Einkommensgrenze unterschritten,
deren Ausgestaltung das fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen mit dem fur das
Kommunalrecht zustandigen Ministerium und dem fur das Haushaltsrecht zustandigen Ministerium
regelt, ist fur die Ausleihe kein Entgelt nach Satz 1 zu entrichten; zusatzlich sind Schulbtcher und sie
ersetzende Druckschriften, die Uber einen Zeitraum von mehr als drei Schuljahren von einer Schulerin
oder einem Schuler genutzt werden, sowie die notwendigen Schulblcher erganzenden Druckschriften
kostenlos zur Verfugung zu stellen. Soweit Lernmittelfreiheit Gber Satz 1 und 2 hinaus gewahrt wird,
kann sie an eine Einkommensgrenze gebunden werden. Die Lernmittelfreiheit kann auf bestimmte
Lernmittel beschrankt werden. Fur die Sorgeberechtigten und volljahrigen Schilerinnen und Schler
kann im Falle der Ubereignung der Lernmittel ein Eigenanteil vorgesehen werden.

(4) Das Nahere, insbesondere die Festlegung der in die Lernmittelfreiheit einbezogenen Schularten,
Schulformen, Bildungsgange, Schulstufen sowie Einzelheiten zur Festsetzung des Entgelts und zum
Verfahren der Gebuhrenerhebung, das Verfahren der Ausleihe und weitere Einzelheiten zu Umfang
und Art der Bereitstellung der Lernmittel regelt das fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen
mit dem fur das Kommunalrecht zustandigen Ministerium und dem fir das Haushaltsrecht
zustandigen Ministerium durch Rechtsverordnung.

(5) Die Gewahrung der Lernmittelfreiheit obliegt dem Schultrager. Fir die kommunalen Schultrager ist
sie Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Die kommunalen Schultrager erhalten vom Land
Zuweisungen, die sich nach der Zahl der in die Lernmittelfreiheit einbezogenen Schulerinnen und
Schuler und den erforderlichen Lernmittelausgaben richten. Sie verwalten die Entgelte nach Absatz 3
Satz 1; das Aufkommen steht dem Land zu. Das Nahere regelt das fachlich zustandige Ministerium im
Einvernehmen mit dem flr das Kommunalrecht zustandigen Ministerium und dem fir das
Haushaltsrecht zustandigen Ministerium durch Rechtsverordnung. In dieser Rechtsverordnung ist eine
Regelung zum Ausgleich der Mehrbelastungen der kommunalen Schultrager vorzusehen, die durch
das Zweite Landesgesetz zur Anderung des Schulgesetzes vom 22. Dezember 2009 (GVBI. S. 418)
hinsichtlich des Verwaltungsaufwands und der erforderlichen Lernmittelausgaben verursacht werden.

(6) Trager staatlich anerkannter Ersatzschulen, die Lernmittelfreiheit nach MaRgabe der fur 6ffentliche
Schulen geltenden Bestimmungen gewahren, erhalten vom Land Zuweisungen in entsprechender
Anwendung des Absatzes 5 Satz 3 bis 5.

zur Einzelansicht § 70
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§ 71 Ausbildungsférderung (1) Soweit flr Schilerinnen und Schiiler eine Férderung nach dem
Bundesausbildungsforderungsgesetz oder sonstigen bundesrechtlichen oder landesrechtlichen
Vorschriften nicht vorgesehen ist, kann Ausbildungsférderung nach MalRgabe des
Landeshaushaltsplans gewahrt werden.

(2) Absatz 1 gilt auch fur Ersatzschulen und staatlich anerkannte Erganzungsschulen in freier
Tragerschaft.

zur Einzelansicht § 71

Teil 5 Schulunterhaltung und Schulverwaltung Abschnitt 1 Allgemeines § 72 Zusammenwirken von
Land und kommunalen Gebietskdrperschaften Land, Gemeinden und Gemeindeverbande wirken bei
der Errichtung, Unterhaltung und Férderung der 6ffentlichen Schulen nach MalRgabe dieses Gesetzes
zusammen. Die Mitwirkung der Gemeinden und Gemeindeverbande ist eine Pflichtaufgabe der
Selbstverwaltung.

zur Einzelansicht § 72

§ 73 Rechtsstellung der Schulen Die 6ffentlichen Schulen sind staatliche Schulen oder Schulen des
Bezirksverbandes Pfalz. Sie sind nichtrechtsfahige Anstalten des 6ffentlichen Rechts.

zur Einzelansicht § 73

Abschnitt 2 Staatliche Schulen Unterabschnitt 1 Personal- und Sachbedarf § 74 Kostentrager (1) Das
Land stellt fur die Schulen die Lehrkrafte, die padagogischen und technischen Fachkrafte und fur die
Ganztagsschulen in Angebotsform und in verpflichtender Form auch das sonstige padagogische
Personal bereit; es tragt die hiermit verbundenen Kosten.

(2) Kirchen und Religionsgemeinschaften kdnnen fur den Religionsunterricht Lehrkrafte stellen;
Lehrkrafte kdnnen auch von kirchlichen Genossenschaften fur den Unterricht an Schulen, soweit ihnen
bisher ein Recht auf Unterrichtserteilung an diesen Schulen zustand, gestellt werden. Das Land
erstattet die mit der Gestellung verbundenen Kosten nach MalBgabe von Vereinbarungen zwischen
dem fachlich zustandigen Ministerium und den Kirchen, Religionsgemeinschaften und kirchlichen
Genossenschaften.

(3) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, stellt der kommunale Schultrager (§§ 76, 77) das
Verwaltungs- und Hilfspersonal fur die Schulen, die an Ganztagsschulen in offener Form
auBerunterrichtlich eingesetzten Betreuungskrafte sowie den Sachbedarf der Schule bereit und tragt
die hiermit verbundenen Kosten; zu den Kosten fur die aulerunterrichtlich eingesetzten
Betreuungskrafte kann der Schultrager nach Mallgabe einer Satzung und des
Kommunalabgabengesetzes Elternbeitrage nach § 68 Satz 2 erheben. Dies gilt nicht fur
Betreuungskrafte an Forderschulen, ausgenommen an Schulen mit dem Forderschwerpunkt Lernen.
Das fachlich zustandige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem flr das Kommunalrecht
zustandigen Ministerium und dem fur das Haushaltsrecht zustandigen Ministerium durch
Rechtsverordnung oder durch Verwaltungsvorschriften Richtlinien Gber den Umfang der Bereitstellung
erlassen.

(4) Einstellung, Entlassung und anderweitige Verwendung von Verwaltungs- und Hilfspersonal sowie
von Betreuungskraften durch den Schultrager erfolgen im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter; bei Schulsekretariatskraften, die in nicht unerheblichem Umfang auch mit den Aufgaben
der Schulleiterin oder des Schulleiters verbundene Verwaltungsangelegenheiten erledigen, ist das
Einvernehmen erforderlich. Wird ein Einvernehmen nicht erzielt, entscheidet die Schulbehdrde.
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zur Einzelansicht § 74

§ 75 Abgrenzung der Kosten (1) Kosten nach § 74 Abs. 1 sind die Aufwendungen fur die
1. Dienstbezlge der Beamtinnen und Beamten und Vergutungen der Angestellten,

2. Beitrage zur Sozialversicherung und zusatzlichen Altersversorgung,

3. Sonderzuwendungen, Sachzuwendungen bei Dienstjubilaen, Mehrarbeitsentschadigungen und
Uberstundenvergiitungen,

4. Vergutungen flr eine Tatigkeit im Nebenamt oder Nebenberuf,
5. Ruhegehalter und Hinterbliebenenversorgung,
6. Unterhaltsbeitrage, Ubergangsgelder, Abfindungs- und Nachversicherungsbetrage,

7. Beihilfen, Unterstitzungen und Unfallfirsorgeleistungen, Zuschusse zur Gemeinschaftsverpflegung
und flr Gemeinschaftsveranstaltungen,

8. Reisekostenvergutungen, Trennungsgelder, Beitrage fur Wohnraumbeschaffung und
Umzugskosten,

9. Kosten der Fortbildung, der gesundheitlichen Uberwachung und der Stellenausschreibungen,

10. Kosten des sonstigen padagogischen Personals an Ganztagsschulen in Angebotsform und in
verpflichtender Form.

(2) Kosten nach § 74 Abs. 3 sind alle nicht unter Absatz 1 fallenden Aufwendungen, insbesondere die
Aufwendungen flr

1. die Bezige des Verwaltungs- und Hilfspersonals sowie die Vergutung der an Ganztagsschulen in
offener Form auBerunterrichtlich eingesetzten Betreuungskrafte,

2. die Bereitstellung, laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebaude und Schulanlagen
einschliellich der Schulkindergarten, der Hausmeisterdienstwohnungen, der Raume fur die
Personalvertretung, die Schulgesundheitspflege und die Schullaufbahnberatung, der Einrichtungen far
den Aufenthalt von auswartigen Schilerinnen und Schilern auBerhalb der Unterrichtszeit und die
Versorgung der Schulerinnen und Schuler in Ganztagsschulen sowie der Raume fur die Unterbringung
von Fahrzeugen, die das Land fur die Beforderung von Schulerinnen und Schulern bereitstellt,

3. die Ausstattung der Schulgebaude und -anlagen mit Einrichtungsgegenstanden und deren laufende
Unterhaltung,

4. die Beschaffung und laufende Unterhaltung der Lehr- und Unterrichtsmittel einschlieBlich der
Ausstattung der Blchereien,

5. die Verpflegung der Schulerinnen und Schuler in Ganztagsschulen, sofern sie nicht bei
Unterbringung in einem Heim volle Verpflegung erhalten,

6. den Geschaftsbedarf der Schulleitung, des Schulausschusses, der Vertretungen fur Schalerinnen
und Schiler, der Elternvertretungen der Schule und der Personalvertretung,

7. die notwendige Beforderung der Schilerinnen und Schuler wahrend der Unterrichtszeit (z. B. zu
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Sportanlagen, zu Jugendverkehrsschulen) sowie von behinderten Schulerinnen und Schilern auch im
Rahmen sonstiger schulischer Veranstaltungen,

8. die Beschaffung und laufende Unterhaltung des fur sonderpadagogische MaBnahmen
erforderlichen besonderen Sachbedarfs (z. B. integrierte FordermaSnahmen),

9. die Schulerunfallversicherung und Haftpflichtversicherung der Schilerinnen und Schuler bei
Betriebspraktika.

zur Einzelansicht § 75
§ 76 Schultrager (1) Schultrager ist

1. bei Grundschulen eine Verbandsgemeinde, eine verbandsfreie Gemeinde, eine grolie
kreisangehdrige Stadt oder eine kreisfreie Stadt,

2. bei Realschulen plus, organisatorisch verbundenen Grund- und Realschulen plus und Schulen mit
dem Forderschwerpunkt Lernen eine Verbandsgemeinde, eine verbandsfreie Gemeinde, eine grol3e
kreisangehdrige Stadt, eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis,

3. bei Gymnasien, Kooperativen Gesamtschulen, Integrierten Gesamtschulen, mit einer
Fachoberschule organisatorisch verbundenen Realschulen plus, berufsbildenden Schulen und den
ubrigen Forderschulen eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis.

Bei Grundschulen, deren Schulbezirk sich mit dem Gebiet einer Ortsgemeinde deckt, kann die
Ortsgemeinde auf ihren Antrag Schultrager bleiben, wenn die Verbandsgemeinde und die
Schulbehdrde zustimmen.

(2) Als Schultrager kann in besonderen Fallen auch ein Schulverband aus Gebietskoérperschaften, die
nach Absatz 1 Satz 1 fur die jeweilige Schulart als Schultrager vorgesehen sind, festgelegt werden. An
die Stelle eines Schulverbandes kann ein durch offentlich-rechtliche Vereinbarung der Beteiligten
bestimmter Schultrager treten.

(3) Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden oder grof3e kreisangehorige Stadte konnen
Mitglieder eines Schulverbandes gemaR Absatz 2 Satz 1 sein, der Trager einer Integrierten
Gesamtschule ist. Sie konnen sich auch durch 6ffentlich- rechtliche Vereinbarung an der Erfillung
einzelner Aufgaben eines Tragers einer Integrierten Gesamtschule beteiligen.

zur Einzelansicht § 76

§ 77 Schultragerschaft bei Schulzentren (1) Schultrager der Schulen eines Schulzentrums (§ 15) ist die
Gebietskorperschaft (kreisfreie Stadt oder Landkreis), in deren Gebiet das Schulzentrum liegt. Die
Verbandsgemeinde, verbandsfreie Gemeinde oder grofSe kreisangehdrige Stadt kann mit Zustimmung
des fachlich zustandigen Ministeriums Schultrager sein, wenn das Schulzentrum nur Schulen, fur die
sie nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 als Schultrager vorgesehen ist, oder ein Gymnasium, dessen
Schalerinnen und Schiler Gberwiegend in ihrem Gebiet wohnen, umfasst.

(2) Absatz 1 gilt nicht fur Schulen nach § 83 Abs. 1.
zur Einzelansicht § 77

§ 78 Kostenverteilung bei Schulzentren und organisatorisch verbundenen Schulen (1) Umfasst das
Schulzentrum einer Verbandsgemeinde, verbandsfreien Gemeinde oder grolten kreisangehdrigen
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Stadt ein Gymnasium, erstattet der Landkreis dem Schultrager die auf das Gymnasium entfallenden
und durch Zuschisse des Landes oder sonstiger Dritter nicht gedeckten Kosten.

(2) Bei organisatorisch verbundenen Grund- und Realschulen plus erstattet die Verbandsgemeinde,
verbandsfreie Gemeinde oder grol3e kreisangehdrige Stadt, die zum Schulbezirk der Grundschule
gehort, dem Landkreis die auf die Grundschulen entfallenden und durch Zuschisse des Landes oder
sonstiger Dritter nicht gedeckten Kosten.

(3) Die Haushaltsansatze fur die in den Absatzen 1 und 2 genannten Schulen sind im Einvernehmen
mit der Gebietskorperschaft, die zur Erstattung verpflichtet ist, im Haushaltsplan zu veranschlagen.
Wird ein Einvernehmen nicht erzielt und verletzt dadurch eine der beteiligten Gebietskorperschaften
die ihr aufgrund dieses Gesetzes obliegenden Verpflichtungen, so gilt § 97 Abs. 4. Zustandige
Kommunalaufsichtsbehodrde ist die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion; sie hat die Schulbehdrde
zu horen.

zur Einzelansicht § 78

§ 79 Schulverband, éffentlich-rechtliche Vereinbarung (1) Auf den Schulverband und die 6ffentlich-
rechtliche Vereinbarung finden die Vorschriften des Landesgesetzes Uber die kommunale
Zusammenarbeit Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Zustandige Behodrde im Sinne des § 5 Abs. 1 und des § 12 Abs. 2 des Landesgesetzes uber die
kommunale Zusammenarbeit ist die Schulbehorde.

(3) Der Mal3stab, nach dem die Verbandsmitglieder zur Kostendeckung beizutragen haben, ist jeweils
die Zahl der Schulerinnen und Schuler, fur die das Verbandsmitglied ohne Bildung des
Schulverbandes als Schultrager zustandig ware.

zur Einzelansicht § 79

§ 80 Ubertragung der Schultragerschaft (1) Die Schulbehérde kann die Schultréagerschaft fiir eine
bestehende Schule auf einen anderen fur diese Schulart vorgesehenen Schultrager Ubertragen, wenn
beide Schultrager zustimmen. Verweigert einer der Beteiligten die Zustimmung, so kann die
Schultragerschaft Ubertragen werden, wenn ein dringendes offentliches Interesse besteht. Ein
dringendes offentliches Interesse liegt insbesondere vor, wenn ein Schulzentrum oder eine
Kooperative Gesamtschule gebildet werden soll.

(2) Der neue Schultrager kann innerhalb von sechs Monaten nach Ubertragung der Schultrdgerschaft
von dem bisherigen Schultrager die entschadigungslose Ubereignung des beweglichen und den
entschadigungslosen Ubergang des unbeweglichen Schulvermégens verlangen, soweit er das
Schulvermégen fiir schulische Zwecke benétigt. Wird der Ubergang von unbeweglichem
Schulvermoégen innerhalb der Frist nach Satz 1 verlangt, so geht es mit dem Ablauf dieser Frist auf
den neuen Schultrager Uber. Er hat die Verpflichtungen des bisherigen Schultragers aus genehmigten
Baumalnahmen (§ 86 Abs. 1), die ab dem Zeitpunkt des Eigentumsibergangs fallig werden, zu
ubernehmen.

(3) Wird die Schultragerschaft einer Realschule plus oder einer mit einer Grundschule organisatorisch
verbundenen Realschule plus oder einer sonstigen Schule der Sekundarstufe | oder einer mit einer
Grundschule organisatorisch verbundenen Schule der Sekundarstufe I, die Realschule plus wird, von
einer Verbandsgemeinde, verbandsfreien Gemeinde oder groRen kreisangehorigen Stadt auf einen
Landkreis Ubertragen, kdnnen die beteiligten Schultrager eine Vereinbarung uUber die Rechte und
Pflichten am bisherigen Schulvermdgen gemal’ § 88 Abs. 1 treffen. Kommt eine solche Vereinbarung
innerhalb von sechs Monaten nicht zustande, geht das unbewegliche Vermdgen, das vom neuen
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Schultrager ganz oder tUberwiegend weiter fur schulische Zwecke bendtigt wird, mit Ablauf dieser Frist
entschadigungslos auf den neuen Schultrager Uber. Er hat die Verpflichtungen des bisherigen
Schultragers aus genehmigten BaumaBnahmen (§ 86 Abs. 1), die ab dem Zeitpunkt des
Eigentumsibergangs fallig werden, zu ibernehmen. Das weiterhin bendtigte bewegliche
Schulvermoégen hat der bisherige Schultrager, wenn keine abweichende Regelung nach Satz 1
getroffen wird, innerhalb eines Jahres zu Ubertragen.

(4) Im Falle des Absatzes 3 Satz 2 erhalt der bisherige vom neuen Schultrager bei Investitionen, die
bis zur erstmaligen Bewertung gemaR Artikel 8 des Landesgesetzes zur Einfllhrung der kommunalen
Doppik (KomDoppikLG) durchgefuhrt wurden, eine Ausgleichsleistung fur das zur Anschaffung oder
Herstellung des Ubergegangenen unbeweglichen Schulvermégens, auer dem Grund und Boden,
eingesetzte Eigen- oder Fremdkapital, sofern das zum Zwecke der Erstbewertung gemaR Artikel 8 § 6
Abs. 3 KomDoppikLG festgesetzte Anschaffungs- oder Herstellungsjahr nicht mehr als 24 Jahre vor der
Ubertragung der Schultragerschaft liegt. Die Ausgleichsleistung bemisst sich nach dem
Unterschiedsbetrag aus den Restbuchwerten der Gbergegangenen unbeweglichen
Vermogensgegenstande und den Restbuchwerten der diesen Vermdgensgegenstanden zugeordneten
Sonderposten zum 31. Dezember des festgesetzten Anschaffungs- oder Herstellungsjahres. Fur die
Zeit zwischen dem festgesetzten Anschaffungs- oder Herstellungsjahr und dem Jahr der Ubertragung
der Schultragerschaft ist eine Ausgleichsleistung nicht zu zahlen. Fur die Zeit nach dem Jahr der
Ubertragung der Schultragerschaft ist bis zum 25. Jahr nach dem festgesetzten Anschaffungs- oder
Herstellungsjahr jahrlich jeweils zum 1. Juli eine Ausgleichsleistung in HOhe von 4 v. H. des
Unterschiedsbetrages nach Satz 2 zu zahlen. Bei Investitionen, die nach der erstmaligen Bewertung
gemals Artikel 8 KomDoppikLG durchgefihrt wurden, gelten die Satze 1 bis 4 entsprechend; dabei tritt
an die Stelle des festgesetzten Anschaffungs- oder Herstellungsjahres das tatsachliche Anschaffungs-
oder Herstellungsjahr.

(5) Im Falle des Absatzes 3 Satz 4 gilt fur das bewegliche Schulvermdgen Absatz 4 entsprechend.

(6) Wird das nach Absatz 3 Ubergegangene Schulvermdgen nicht mehr fur schulische Zwecke
bendtigt, kann der frihere Schultrager innerhalb eines Jahres nach der Entwidmung die
entschadigungslose RucklUbertragung verlangen. Der neue Schultrager ist verpflichtet, dem
bisherigen Schultrager die Entwidmung unverziglich anzuzeigen. Die Frist nach Satz 1 beginnt erst
nach Anzeige der Entwidmung. Wenn nichts anderes vereinbart wird, entfallt eine
Ausgleichsverpflichtung nach den Absatzen 4 und 5 mit Beginn des Jahres, in dem eine
RuckUbertragung nach Satz 1 wirksam wird.

(7) Rechtshandlungen, die aus Anlass des Ubergangs des Schulvermégens erforderlich werden, sind
frei von landesrechtlich geregelten Abgaben und Auslagen. Fir die Eintragung einer Rechtsanderung
im Grundbuch und sonstige mit dem Ubergang verbundene gerichtliche Geschéafte werden Geblhren
und Auslagen nach dem Gesetz Uber Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit fir Gerichte und Notare
nicht erhoben. Die sonstigen Kosten des Eigentumsubergangs hat der neue Schultrager zu
ubernehmen.

(8) Mit Ubertragung der Schultragerschaft nach Absatz 3 gehen die Arbeitsverhaltnisse des
kommunalen Personals an den Schulen (§ 74 Abs. 3 Satz 1) auf den neuen Schultrager Uber. Dieser
tritt in die Rechte und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Ubergangs bestehenden
Arbeitsverhaltnissen ein. Erworbene Besitzstande diirfen wegen des Ubergangs nicht eingeschrankt
werden. Betriebsbedingte Kiindigungen und entsprechende Anderungskiindigungen mit dem Ziel der
Herabgruppierung aus Anlass des Ubergangs sind ausgeschlossen. Bei der Berechnung von
Beschaftigungszeiten werden die vor der Uberleitung nach MaBgabe der jeweiligen tarifrechtlichen
Vorschriften anerkannten Beschaftigungszeiten als Beschaftigungszeit im Sinne von § 34 Abs. 3 des
Tarifvertrags flr den 6ffentlichen Dienst beriicksichtigt. Der Ubergang gilt nicht als Unterbrechung im
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Sinne von § 1 Abs. 1 des Tarifvertrags zur Uberleitung der Beschaftigten der kommunalen Arbeitgeber
in den TV8D und zur Regelung des Ubergangsrechts. Die von der Uberleitung betroffenen
Beschaftigten sind rechtzeitig vor der Ubertragung der Schultragerschaft in schriftlicher Form tber die
bevorstehende Uberleitung zu unterrichten.

zur Einzelansicht § 80

§ 81 Schulartibergreifende Orientierungsstufe Die schulartibergreifende Orientierungsstufe ist Teil
der Schule, bei der sie organisatorisch gefuhrt wird. Der Schultrager kann von den Schultragern der
Schulen, die wegen der Einrichtung der schulartubergreifenden Orientierungsstufe keine eigene
Orientierungsstufe fuhren, eine angemessene Beteiligung an den durch Zuschusse des Landes oder
sonstiger Dritter nicht gedeckten Kosten verlangen.

zur Einzelansicht § 81

§ 82 Bereitstellung von Grundstlcken (1) Die Schulsitzgemeinden haben die fur schulische Zwecke
erforderlichen Grundsticke dem Schultrager unentgeltlich zu Eigentum zu Ubertragen und die damit
zusammenhangenden Kosten sowie die Kosten der ErschlieBung nach dem Baugesetzbuch und dem
Kommunalabgabengesetz zu Ubernehmen. Auf Verlangen des Schultragers sind die Grundstucke frei
von Gebauden zu Ubertragen.

(2) Absatz 1 qgilt nicht fur Schulen mit den Forderschwerpunkten ganzheitliche Entwicklung und
motorische Entwicklung, wenn eine Ortsgemeinde Schulsitzgemeinde ist. Die Ortsgemeinde hat sich
in einem solchen Fall jedoch mit 25 v. H. an den Aufwendungen des Schultragers nach Absatz 1 zu
beteiligen; der Schultrager kann den Vomhundertsatz je nach der Finanzlage der Ortsgemeinde auf
bis zu 35 v. H. erhdhen oder 15 v. H. ermaRigen.

zur Einzelansicht § 82

§ 83 Besondere staatliche Schulen, Studienseminare (1) Das Land stellt den Personal- und Sachbedarf
bereit von

1. Aufbaugymnasien, Abendgymnasien und Kollegs,
2. landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen,

3. Fachschulen, Férderschulen sowie Gymnasien, bei denen wegen des besonderen Bildungsangebots
und des Uberregionalen Einzugsbereiches ein kommunaler Schultrager nicht geeignet ist.

(2) Das Land stellt den Personal- und Sachbedarf der staatlichen Studienseminare flr die Ausbildung
der Lehrkrafte bereit.

(3) § 82 gilt entsprechend.
zur Einzelansicht § 83

§ 84 Sachbedarf der Regionalelternbeirate, des Landeselternbeirats, der Kreis- und Stadtvertretungen
sowie der Landesvertretung fur Schilerinnen und Schiler Das Land stellt den Sachbedarf fur die
Regionalelternbeirate und den Landeselternbeirat sowie fur die Kreis- und Stadtvertretungen und die
Landesvertretung fur Schulerinnen und Schuler bereit und tragt die Kosten. Zu den Kosten gehdren
auch die Aufwendungen fur die Teilnahme von Eltern an den Wahlversammlungen zur Wahl der
Regionalelternbeirate und des Landeselternbeirats (§ 38 Abs. 3 Satz 3) sowie flr die Teilnahme von
Schalerinnen und Schilern an den Wahlversammlungen zur Wahl der Landesvertretung flr
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Schilerinnen und Schuler (§ 35 Abs. 7 Satz 5).
zur Einzelansicht § 84

§ 85 Beteiligung an Verpflegungskosten Eltern der Schulerinnen und Schuler, die eine Ganztagsschule
besuchen, kénnen an den Aufwendungen nach § 75 Abs. 2 Nr. 5 sozial angemessen beteiligt werden;
Entsprechendes qilt fur volljahrige Schilerinnen und Schuler.

zur Einzelansicht § 85

Unterabschnitt 2 Schulbau § 86 Genehmigung von Baumalinahmen (1) Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten von Schulgebauden und Schulanlagen (Schulbauten) bedurfen der Genehmigung
der Schulbehodrde; ausgenommen sind BaumaBnahmen, die sich auf die Verwendung nicht erheblich
auswirken. Die Schultrager legen rechtzeitig vor Beginn der Baumalnahmen den Bauplanentwurf mit
Kostenvoranschlag, Erlauterungsbericht, Raumprogramm und Finanzierungsplan vor.

(2) BaumaBnahmen, die keiner Genehmigung bedurfen, sind im Benehmen mit der Schulleiterin oder
dem Schulleiter durchzufthren.

(3) Die Planung von BaumaBnahmen erfolgt in den Fallen des § 78 im Einvernehmen mit der
Gebietskorperschaft, die zur Erstattung verpflichtet ist. § 78 Abs. 3 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

zur Einzelansicht § 86

§ 87 Forderung des Schulbaus (1) Das Land gewahrt den Gemeinden und Gemeindeverbanden unter
Berucksichtigung ihrer Finanzkraft nach MalRgabe der Haushaltsmittel Zuschusse zu den
Aufwendungen fur genehmigte Schulbauten und deren Ersteinrichtung (Baukosten), soweit sie vom
fachlich zustandigen Ministerium als berucksichtigungsfahig anerkannt sind; der Anerkennung kdnnen
pauschalierte Kostensatze zugrunde gelegt werden. Als Baukosten kdnnen auch die angemessenen
Erwerbskosten flr ein zu schulischen Zwecken geeignetes Gebaude anerkannt werden.

(2) Der Landkreis hat sich an den anerkannten Baukosten einer Schule, deren Schultrager eine
kreisangehodrige Gemeinde, eine Verbandsgemeinde oder ein aus diesen Korperschaften bestehender
Schulverband ist, dessen Sitz im Gebiet des Landkreises liegt, mit mindestens 10 v. H. zu beteiligen.

zur Einzelansicht § 87

Unterabschnitt 3 Kommunale Schulverwaltung § 88 Verwaltung des Schulvermdgens (1) Die
Schultrager verwalten die Schulgebaude und Schulanlagen sowie die fir die Schule bereitgestellten
beweglichen Sachen (Schulvermdgen).

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter fihrt die Aufsicht Uber das Schulvermdégen und sorgt
gemeinsam mit dem Schultrager fur die ordnungsgemafRe Behandlung. Sie oder er bt im Rahmen
der Aufgaben nach Satz 1 das Hausrecht aus; die Rechte des Schultragers bleiben unberlhrt. Bei
Schulzentren regelt die Schulbehorde, wer die Aufgaben nach den Satzen 1 und 2 wahrnimmt. Die
Hausordnung der Schule ist im Benehmen mit dem Schultrager aufzustellen.

(3) Der Schultrager soll der Schulleiterin oder dem Schulleiter die flur den laufenden Sachbedarf der
Schule notwendigen Haushaltsmittel zur Bewirtschaftung Ubertragen. Er kann ihnen Haushaltsmittel
fir Investitionsleistungen tbertragen. Der Schultréger kann mit der Ubertragung Richtlinien und
Auflagen verbinden.

zur Einzelansicht § 88
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§ 89 AuBerschulische Benutzung der Schulgebaude und Schulanlagen (1) Schulgebaude und
Schulanlagen sollen fur auBerschulische Zwecke bereitgestellt werden, soweit schulische Interessen
nicht beeintrachtigt werden und die Benutzung mit der Aufgabenstellung der Schule vereinbar ist,
insbesondere flr die freiwillige Hausaufgabenbetreuung, flr anerkannte Veranstaltungen der
Weiterbildung und Angebote der Jugendhilfe. Uber die Bereitstellung entscheidet der Schultrager. Ist
die Schulleiterin oder der Schulleiter mit der Bereitstellung nicht einverstanden, kann die
Entscheidung der Schulbehérde herbeigefuhrt werden.

(2) Die auBerschulische Benutzung von Sportanlagen der Schulen regelt das fachlich zustandige
Ministerium im Einvernehmen mit dem fur das Kommunalrecht zustandigen Ministerium und dem fur
das Haushaltsrecht zustandigen Ministerium durch Richtlinien.

zur Einzelansicht § 89

§ 90 Schultragerausschuss (1) Die Schultrager bilden nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung
und der Landkreisordnung zur Beratung bei den ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben
einen Ausschuss (Schultragerausschuss).

(2) Dem Schultragerausschuss sollen auch an den Schulen des Schultragers tatige Lehrkrafte,
gewahlte Elternvertreterinnen und Elternvertreter und Schulervertreterinnen und Schulervertreter
angeharen, die keine wahlbaren Burgerinnen oder Burger der Gemeinde oder des Landkreises sein
mussen; dabei soll jede Schulart angemessen berlcksichtigt werden. Das Stimmrecht steht nur den
Schilervertreterinnen und Schilervertretern zu, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sofern den
Schulen des Schultragers berufsbildende Schulen angehdren, sollen dem Schultragerausschuss auch
Arbeitnehmerinnen und Arbeithnehmer und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber angehdéren.

zur Einzelansicht § 90

Unterabschnitt 4 Schulorganisation § 91 Errichtung und Aufhebung der Schulen,
Schulentwicklungsplane (1) Die Schulbehdrde errichtet die Schulen nach dem schulischen Bedurfnis
und legt den Schultrager fest. Die Errichtung bedarf der Zustimmung der Gebietskorperschaft, die als
Schultrager vorgesehen ist. Ist ein Schulverband als Schultrager vorgesehen, mussen alle beteiligten
Gebietskorperschaften zustimmen. Wird die Zustimmung verweigert, kann die Schule errichtet
werden, wenn das fachlich zustandige Ministerium ein dringendes offentliches Interesse feststellt.

(2) Absatz 1 gilt fir die Aufhebung von Schulen entsprechend. Uber die Erweiterung oder
Einschrankung bestehender Schulen entscheidet die Schulbehdérde im Benehmen mit dem
Schultrager.

(3) Bei der Feststellung des schulischen BedUrfnisses nach Absatz 1 sind auch regionale
Schulentwicklungsplane zu berlcksichtigen, die von den Verbandsgemeinden, verbandsfreien
Gemeinden, grollen kreisangehoérigen Stadten und kreisfreien Stadten fur die in ihrem Gebiet
gelegenen Grundschulen und von den Landkreisen und kreisfreien Stadten fur die in ihrem Gebiet
gelegenen Schulen der Ubrigen Schularten aufgestellt werden mussen. Benachbarte
Gebietskorperschaften konnen Schulentwicklungsplane gemeinsam aufstellen. Die
Verbandsgemeinden und Landkreise hdoren die Schultrager an, soweit sie nicht selbst Trager der im
Schulentwicklungsplan berucksichtigten Schulen sind. Die Schulentwicklungsplane sind mit den
benachbarten Gebietskérperschaften abzustimmen.

(4) Die Schulentwicklungsplane sollen die planerischen Grundlagen eines regional ausgeglichenen
Bildungsangebots im Land berlcksichtigen. Die Ziele der Raumordnung und Landesplanung sind zu
beachten. Schulentwicklungsplane enthalten eine Bestandsanalyse bezogen auf die Schulerzahlen
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sowie die Schulgebaude und Schulanlagen. Aus der Bestandsanalyse und den Daten der regionalen
Schulerzahlprognose sind unter Berlcksichtigung der Vorgaben zu Mindestgréfen von Schulen nach §
13 Abs. 1 bis 3 und des Pendler- und Ubergangsverhaltens schulorganisatorische MaRnahmen zur
Weiterentwicklung des Schulangebots abzuleiten und deren Auswirkungen auf bestehende Schulen
darzustellen. Schulentwicklungsplane sind regelmaRig auf die Zweckmaligkeit der Schulorganisation
hin zu Gberprifen und fortzuschreiben, soweit es erforderlich wird.

(5) Der Schultrager verleiht jeder Schule eine Bezeichnung, in der die Schulart und die
Schulsitzgemeinde anzugeben sind. In die Bezeichnung kann ein Zusatz, insbesondere ein Name,
aufgenommen werden.

(6) Die raumliche Nahe von berufsbildenden Schulen und Uberbetrieblichen Einrichtungen der
Berufsausbildung ist anzustreben.

zur Einzelansicht § 91

§ 92 Erganzende Vorschriften (1) Ein Schulzentrum wird von der Schulbehdrde mit Zustimmung des
Schultragers der beteiligten Schulen gebildet, wenn es nach den értlichen und siedlungsstrukturellen
Gegebenheiten moglich ist; § 91 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 qilt fur die Aufhebung des Schulzentrums, seine Erweiterung oder Einschrankung
entsprechend.

(3) Uber die organisatorische Verbindung von Schulen entscheidet die Schulbehdrde im Benehmen
mit dem Schultrager.

(4) Vor der Errichtung einer Kooperativen Gesamtschule (§ 16) sind die Schulelternbeirate, die
Gesamtkonferenzen und die Schulausschiisse der beteiligten Schulen zu héren. Im Ubrigen gilt Absatz
1 entsprechend.

(5) Eine Integrierte Gesamtschule kann auf Antrag des Schultragers und nach Anhérung des
Schultragerausschusses errichtet werden. Wird im Zusammenhang mit der Errichtung einer
Integrierten Gesamtschule eine Schule der Sekundarstufe | aufgehoben, so sind neben dem
Schulausschuss die Gesamtkonferenz dieser Schule sowie der Schultragerausschuss zu horen. § 91
Abs. 2 Satz 1 bleibt unberlhrt.

(6) Eine Forderschule wird von der Schulbehérde auf Antrag des Schultragers dem schulischen
Bedurfnis entsprechend nach Anhérung der Gesamtkonferenz im Benehmen mit dem
Schulelternbeirat und dem Schulausschuss mit den Aufgaben als Forder- und Beratungszentrum
beauftragt. Wenn das fachlich zustandige Ministerium ein dringendes 6ffentliches Interesse fur ein
Forder- und Beratungszentrum feststellt, kann eine Beauftragung auch ohne Antrag des Schultragers
erfolgen; in diesem Fall ist das Benehmen mit dem Schultrager herzustellen. Eine Forderschule muss
bei der Beauftragung mindestens sechs Klassen umfassen. Fur die Wahrnehmung der Aufgaben als
Forder- und Beratungszentrum wird ein Zustandigkeitsbereich festgelegt. Das Nahere regelt das
fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

(7) Eine Grundschule, eine Realschule plus, ein Gymnasium oder eine Integrierte Gesamtschule kann
von der Schulbehdrde nach Anhdérung der Gesamtkonferenz im Einvernehmen mit dem Schultrager
und dem Trager der Schulerbeférderung sowie im Benehmen mit dem Schulelternbeirat, der
Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher und dem Schulausschuss beauftragt
werden, Schwerpunktschule zu sein; hat die Versammlung der Klassensprecherinnen und
Klassensprecher einen Vorstand nach § 33 a Abs. 1 Satz 2 oder Satz 3 gewahlt, ist das Benehmen mit
diesem herzustellen. § 91 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.
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(8) Die naheren Einzelheiten zur padagogischen und organisatorischen Ausgestaltung der Realschule
plus, der Kooperativen Gesamtschule und Integrierten Gesamtschule sowie zu ihrer Errichtung regelt
das fachlich zustandige Ministerium durch Rechtsverordnung.

zur Einzelansicht § 92

§ 93 Einzugsbereiche (1) Fur die Schulen kdnnen, soweit keine Schulbezirke festgelegt sind (§ 62 Abs.
1), von der Schulbehérde im Benehmen mit dem Schultrager Einzugsbereiche gebildet werden.
Einzugsbereiche dienen dazu, die Aufnahme von Schilerinnen und Schulern in Schulen derselben
Schulart und Schulform gegenseitig abzustimmen.

(2) Bei Schulen, fur die Einzugsbereiche gebildet sind, kann die Aufnahme von Schulerinnen und
Schulern, die nicht im Einzugsbereich wohnen und denen der Weg zu einer anderen Schule derselben
Schulart und -form zumutbar ist, abgelehnt werden.

zur Einzelansicht § 93
Abschnitt 3 (aufgehoben) § 94 (aufgehoben) zur Einzelansicht § 94

Abschnitt 4 Errichtung von Versuchsschulen § 95 (1) Schultrager von besonderen Versuchsschulen
sind die kreisfreien Stadte und die Landkreise, in deren Gebiet die Schulen ihren Sitz haben. Entlastet
die Versuchsschule die kreisfreie Stadt, den Landkreis oder dem Landkreis angehérende Gemeinden
und Verbandsgemeinden nicht wesentlich, so kann sie als Schule errichtet werden, deren Personal-
und Sachbedarf das Land bereitstellt.

(2) Mit Zustimmung des fachlich zustandigen Ministeriums kann die Verbandsgemeinde,
verbandsfreie Gemeinde oder grol3e kreisangehdrige Stadt Schultrager einer Versuchsschule sein,
wenn die Versuchsschule Schularten umfasst, flr die die genannten Gebietskérperschaften nach § 76
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 als Schultrager vorgesehen sind, oder wenn die Schilerinnen und Schuler
der Versuchsschule Uberwiegend im Gebiet dieser Kérperschaften wohnen. Fur die Beférderung der
Schulerinnen und Schuler zu dieser Versuchsschule gelten die fur die Schulerinnen und Schuler der
Realschulen plus in § 69 getroffenen Regelungen entsprechend. Soweit ein Schulbezirk oder
Einzugsbereich gebildet ist, besteht eine Beforderungspflicht nur fur die Schilerinnen und Schuler, die
im Schulbezirk oder Einzugsbereich wohnen. Schulerinnen und Schalern, die nicht im Schulbezirk oder
Einzugsbereich wohnen, werden die Kosten fur den Besuch der Versuchsschule hochstens in dem
Umfang erstattet, wie sie beim Besuch der nachstgelegenen Realschule plus zu Ubernehmen waren.
Satz 3 qgilt nicht, soweit die Versuchsschule bereits vor Bildung des Einzugsbereichs besucht wurde.

(3) Die Versuchsschulen errichtet das fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen mit der als
Schultrager vorgesehenen Gebietskorperschaft. Ist Trager der Versuchsschule eine
Verbandsgemeinde, eine verbandsfreie Gemeinde oder eine grofSe kreisangehdrige Stadt, muss an
der Planung der Versuchsschule die Gebietskorperschaft, deren Interessen dadurch bertuhrt werden,
beteiligt werden. Sind an dem Schulversuch Einrichtungen der auerschulischen Berufsbildung
beteiligt, ist auch das Benehmen mit den zustandigen Stellen nach dem Berufsbildungsgesetz
herzustellen.

(4) Das Land gewahrt dem Schultrager nach MalBgabe des Landeshaushaltsplans angemessene
Zuschusse zu den Kosten des Verwaltungs- und Hilfspersonals und den laufenden Sachkosten, soweit
nach Feststellung des fachlich zustandigen Ministeriums fur die Versuchsschule hdhere notwendige
Aufwendungen entstehen als fur eine Schule einer vergleichbaren Schulart.

(5) Fir Versuchsschulen kénnen entsprechend § 62 Schulbezirke oder entsprechend § 93
Einzugsbereiche gebildet werden.
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(6) Im Ubrigen gelten fiir die Versuchsschulen die Vorschriften des Abschnitts 2 entsprechend.

(7) Schulversuche im Rahmen bestehender Schularten werden vom fachlich zustandigen Ministerium
im Benehmen mit dem Schultrager eingerichtet; Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 gelten entsprechend.

zur Einzelansicht § 95

Teil 6 Schulaufsicht § 96 Aufgaben (1) Das Schulwesen untersteht der staatlichen Aufsicht
(Schulaufsicht).

(2) Die Schulaufsicht umfasst die Gesamtheit der staatlichen Aufgaben zur inhaltlichen,
organisatorischen und planerischen Gestaltung und die Beaufsichtigung des Schulwesens. Aufgaben
der Schulaufsicht sind unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Gesetzes insbesondere

1. die abschlieBende Festlegung des Inhalts und die Organisation des Unterrichts,

2. die Beratung der Schulen bei der Erfullung ihrer Aufgaben sowie Unterstutzung bei der Entwicklung
und Evaluation der Schulen, einschlieBlich des Abschlusses und der Uberpriifung von
Zielvereinbarungen,

3. die zentrale Planung der Schulorganisation (Schulorganisationsplan),
4. die Genehmigung der Lehr- und Lernmittel,
5. die Fachaufsicht Uber die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit der Schulen,

6. die Dienstaufsicht Uber die Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkrafte und padagogischen und
technischen Fachkrafte der staatlichen Schulen, bei Ganztagsschulen in Angebotsform und in
verpflichtender Form auch fur das sonstige padagogische Personal,

7. die Rechtsaufsicht Gber die Erflllung der Aufgaben der Schultrager.

(3) Das fachlich zustandige Ministerium setzt Standards fur die Qualitatsentwicklung,
Bildungsstandards sowie schulart- und schulstufenspezifische Vorgaben fur die einzelnen
Unterrichtsfacher und Lernbereiche. Sie legen die grundlegenden Inhalte und Ziele von Erziehung und
Unterricht in der Schule fest, gewahrleisten die Kooperation von Schularten und die Durchlassigkeit
von Bildungsgangen und erméglichen den Schulen eine eigene Schwerpunktsetzung. Die Festlegung
schuleigener Schwerpunkte im Rahmen der Bildungsstandards und Vorgaben muss so erfolgen, dass
unterschiedlichen Fahigkeiten, Leistungen und Neigungen der Schulerinnen und Schuler sowie der
padagogischen Eigenverantwortung der Lehrkrafte entsprochen werden kann.

(4) Lehr- und Lernmittel mussen zur Erfullung des Erziehungsauftrags der Schule sowie der
besonderen Aufgaben der einzelnen Schulart geeignet sein. Das fachlich zustandige Ministerium kann
die Verwendung von Lehr- und Lernmitteln, insbesondere von Schulblchern, von seiner Genehmigung
abhangig machen. Die Lehr- und Lernmittel, die der Genehmigung bedurfen, und das Verfahren regelt
das fachlich zustandige Ministerium. Dabei ist vorzusehen, dass die Genehmigung insbesondere zu
versagen ist, wenn Lehr- und Lernmittel nicht

1. mit dem Verfassungsrecht und sonstigen Rechtsvorschriften Ubereinstimmen,

2. den Anforderungen der Bildungsstandards und Richtlinien didaktisch und methodisch im
Wesentlichen entsprechen,
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3. in der inhaltlichen Aufbereitung und sprachlichen Darstellung altersgemaR sind oder
4. in ihrer Ausstattung und Verwendung den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit entsprechen.
zur Einzelansicht § 96

§ 97 Schulbehdrden, Aufsicht Uber die Studienseminare (1) Die Schulaufsicht wird von der Aufsichts-
und Dienstleistungsdirektion (Schulbehorde) und dem fachlich zustandigen Ministerium (oberste
Schulbehdrde) ausgelbt. Die Schulbehdrde besteht aus der Zentralstelle in Trier und den
AuBenstellen in Koblenz und Neustadt an der Weinstral3e.

(2) Die Schulbehdrde nimmt auBer den ihr nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes
Ubertragenen besonderen Angelegenheiten alle Aufgaben der Schulaufsicht wahr, soweit sie sich das
fachlich zustandige Ministerium nicht vorbehalt. Sie ist flr die Personalangelegenheiten der
Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkrafte und padagogischen und technischen Fachkrafte sowie des
sonstigen padagogischen Personals an Ganztagsschulen in Angebotsform und in verpflichtender Form
zustandig, soweit gesetzlich oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist.

(3) Bei landwirtschaftlichen berufsbildenden Schulen wirken in Angelegenheiten, die von besonderer
Bedeutung fur die landwirtschaftlichen Belange sind, das fachlich zustandige Ministerium und das fur
die Angelegenheiten der Landwirtschaft und des Weinbaus zustandige Ministerium zusammen. Bei
Fachschulen fur Altenpflege und staatlichen Pflegeschulen wirken in Angelegenheiten, die von
besonderer Bedeutung fur die Pflege von Menschen sind, das fachlich zustandige Ministerium und das
fur die gesundheitlichen Angelegenheiten zustandige Ministerium zusammen. Das Nahere Uber das
Zusammenwirken regelt das fachlich zustandige Ministerium im Einvernehmen mit dem jeweils
betroffenen Ministerium durch Rechtsverordnung.

(4) Fur MaBnahmen gegenuber dem Schultrager zur Durchsetzung der diesem obliegenden Aufgaben
ist die Kommunalaufsichtsbehérde zustandig.

(5) Die Aufsicht Uber die Studienseminare (§ 83 Abs. 2) Ubt das fur die Lehrerausbildung zustandige
Ministerium aus; es kann einzelne Aufgaben ganz oder teilweise der Schulbehdrde Ubertragen.

zur Einzelansicht § 97
§ 97a (aufgehoben) zur Einzelansicht § 97a

§ 98 Beteiligung an der Schulaufsicht (1) Das fachlich zustandige Ministerium kann im Einvernehmen
mit dem fur das Kommunalrecht zustandigen Ministerium durch Rechtsverordnung einzelne
Verwaltungsaufgaben der Schulaufsicht den Landkreisen und den kreisfreien Stadten als
Auftragsangelegenheiten Ubertragen.

(2) Bei den Fachschulen fur soziale Berufe, den Fachschulen fir Altenpflege und den staatlichen
Pflegeschulen wird die Schulaufsicht im Einvernehmen mit den Ministerien, deren Geschaftsbereich
beruhrt ist, ausgelbt; dies gilt bei den Fachschulen fur soziale Berufe auch fur den Erlass von
Prufungsordnungen.

zur Einzelansicht § 98

Teil 7 Schlussbestimmungen § 99 Ordnungswidrigkeiten (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich
oder fahrlassig

1. der Pflicht zum Besuch einer Schule beharrlich nicht nachkommt (§ 64 Abs. 1),
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2. sich nicht den erforderlichen schularztlichen, schulzahnarztlichen, schulpsychologischen oder
sonderpadagogischen Untersuchungen unterzieht (§ 64 Abs. 2 und 3),

3. als Elternteil oder mit der Erziehung und Pflege Beauftragte oder Beauftragter die Anmelde- und
Mitwirkungspflichten aus § 65 Abs. 1 nicht erfullt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu eintausendfunfhundert Euro geahndet
werden. Zustandige Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes uber
Ordnungswidrigkeiten ist die Kreisverwaltung, in kreisfreien Stadten die Stadtverwaltung; die
Landkreise und die kreisfreien Stadte nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr.

zur Einzelansicht § 99

§ 100 Prufungen von Nichtschalerinnen und Nichtschalern (1) Die Schulbehdrde kann zu den
Prifungen an o6ffentlichen Schulen Nichtschulerinnen und Nichtschller zulassen. Sie kann flr diesen
Personenkreis auch Prifungen einrichten, mit denen Abschlisse erworben werden kdonnen, die den
Abschlussen der offentlichen Schulen entsprechen; dies gilt insbesondere fur die Prafungen im
Medienverbundsystem des Telekollegs.

(2) Das fachlich zustandige Ministerium wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Prifungsordnungen
zu erlassen; § 53 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Zulassung und Prifung ist die Lebens- und
Berufserfahrung angemessen zu berucksichtigen.

zur Einzelansicht § 100

§ 101 Anerkennung von schulischen Abschlissen (1) Schulische Abschlisse und Berechtigungen, die
auBerhalb des Landes Rheinland-Pfalz erworben wurden, bedurfen der Anerkennung durch das
fachlich zustandige Ministerium, soweit die Anerkennung in Rheinland-Pfalz nicht durch
Verwaltungsvereinbarungen oder Staatsvertrage geregelt ist. Die Anerkennung darf nur versagt
werden, wenn die Abschllsse und Berechtigungen den durch oder aufgrund dieses Gesetzes
erworbenen nicht gleichwertig sind.

(2) Das fachlich zustandige Ministerium kann die Befugnis zur Anerkennung von Abschlissen und
Berechtigungen auf die Schulbehorde Ubertragen. Die Bestimmungen Uber die Anerkennung
auslandischer Hochschulzugangsberechtigungen fir den Zugang zum Studium nach dem
Hochschulgesetz bleiben unberthrt.

(3) Die Anerkennung der Befahigungsnachweise von Staatsangehdrigen der Mitgliedstaaten der
Europaischen Union und der anderen Vertragsstaaten des Abkommens tber den Europaischen
Wirtschaftsraum sowie der Drittstaaten, denen die Bundesrepublik Deutschland und die Europaische
Union vertraglich einen entsprechenden Anspruch auf Anerkennung eingeraumt haben, und anderer
Drittstaaten fur die Berufe Erzieherin oder Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder
Heilerziehungspfleger sowie Heilpadagogin oder Heilpadagoge richtet sich nach der Richtlinie
2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber die
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93
S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115) in der jeweils geltenden Fassung. Insoweit findet
das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 8. Oktober 2013 (GVBI. S. 359, BS
806-4) in der jeweils geltenden Fassung nur dann Anwendung, wenn dies in der Landesverordnung
Uber die Anerkennung von beruflichen Befahigungsnachweisen flr die Berufe Erzieherin oder
Erzieher, Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger sowie Heilpadagogin oder Heilpadagoge
vom 15. Marz 2006 (GVBI. S. 130, BS 223-1-49) in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist. Das
fachlich zustandige Ministerium regelt im Einvernehmen mit den Ministerien, deren Geschaftsbereich
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berthrt wird, das Nahere Uber das Anerkennungsverfahren, insbesondere Uber die Ausgestaltung und
Durchfuhrung der Eignungsprufungen und Anpassungslehrgange, durch Rechtsverordnung.

zur Einzelansicht § 101

§ 102 Staatliche Prafungen (1) Das fur die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zustandige Ministerium
wird ermachtigt, die Voraussetzungen fir die Anerkennung der Hochschulprifungen
lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudiengange als Erste Staatsprifung durch
Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere fur folgende Lehramter:

1. das Lehramt an Grundschulen,

2. das Lehramt an Forderschulen,

3. das Lehramt an Realschulen plus,

4. das Lehramt an berufsbildenden Schulen und
5. das Lehramt an Gymnasien.

Die betroffenen Hochschulen sind anzuhdren. Vor der Erhebung der Anfechtungsklage gegen die
abschliefende Anerkennungsentscheidung ist ein Vorverfahren gemaR § 68 der
Verwaltungsgerichtsordnung durchzufihren.

(2) Das fur die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zustandige Ministerium wird ermachtigt, die
Voraussetzungen fur die Anerkennung der Hochschulprifungen eines lehramtsbezogenen
Zertifikatsstudiengangs als Erweiterungsprufung durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere fur
folgende Lehramter:

1. das Lehramt an Grundschulen,

2. das Lehramt an Forderschulen,

3. das Lehramt an Realschulen plus,

4. das Lehramt an berufsbildenden Schulen und
5. das Lehramt an Gymnasien.

Die betroffenen Hochschulen sind anzuhdren. Vor der Erhebung der Anfechtungsklage gegen die
abschliefende Anerkennungsentscheidung ist ein Vorverfahren gemaR § 68 der
Verwaltungsgerichtsordnung durchzufihren.

(3) Das fur die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zustandige Ministerium wird ferner ermachtigt,
folgende Ausbildungen und staatliche Prifungen, die in seinem Geschaftsbereich abgelegt werden,
durch Rechtsverordnung zu regeln:

1. die padagogische Ausbildung und Prufung fur das Lehramt der Lehrerin und des Lehrers fur
Fachpraxis sowie fur das Lehramt der Fachlehrerin und des Fachlehrers an berufsbildenden Schulen,

2. die padagogische Zusatzausbildung und Prufung von Lehrkraften, die ein geeignetes Studium, aber
keine Lehramtsbefahigung nach den Laufbahnvorschriften nachweisen kénnen und im Bedarfsfall in
einem Unterrichtsfach oder einem Lehramt, der mit Lehrkraften mit laufbahnrechtlicher Befahigung
fur das Lehramt nicht gedeckt werden kann, im Tarifbeschaftigungsverhaltnis befristet in den
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Schuldienst eingestellt werden (Lehrkrafte im Seiteneinstieg), insbesondere
a) fur das Lehramt an Grundschulen,

b) fur das Lehramt an Realschulen plus,

¢) fur das Lehramt an berufsbildenden Schulen und

d) fur das Lehramt an Gymnasien.

Die Ausbildungs- und Prufungsordnungen werden im Benehmen mit dem fur das Beamtenrecht
zustandigen Ministerium erlassen. Fur den Inhalt der Ausbildungs- und Priafungsordnungen gilt § 26
Satz 2 des Landesbeamtengesetzes entsprechend. Vor der Erhebung der Anfechtungsklage oder der
Verpflichtungsklage gegen eine Prifungsentscheidung oder eine damit im Zusammenhang getroffene
Entscheidung ist ein Vorverfahren gemal § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung durchzufihren.

(4) Das fur das Hochschulwesen zustandige Ministerium wird ermachtigt, staatliche Prufungen, die in
seinem Geschaftsbereich einen Studien- oder Ausbildungsgang an einer Hochschule abschlieBen,
durch Rechtsverordnung zu regeln. Dies sind insbesondere:

1. die Prifung fur Musikschullehrerinnen und -lehrer/selbstandige Musiklehrerinnen und -lehrer,
2. die Prufung fur Chorleiterinnen und Chorleiter,
3. die Prifung fur katholische Kirchenmusikerinnen und -musiker.

Die betroffenen Hochschulen sind anzuhéren. Fir den Inhalt der Prifungsordnungen gilt § 26 des
Hochschulgesetzes entsprechend.

(5) Das fur die Hochschulen zustandige Ministerium wird ferner ermachtigt, folgende staatliche
Prufungen, die in seinem Geschaftsbereich ohne Hochschulausbildung abgelegt werden, durch
Rechtsverordnung zu regeln:

1. die Prufung fur eine Tatigkeit als Musikschullehrkraft/selbstandige Musiklehrkraft nach einer
Ausbildung, die derjenigen an einer staatlichen Hochschule entspricht und an einer anerkannten
Einrichtung stattfindet,

2. die Prufung fur die Beschaftigung als Fachsportlehrkraft nach einer mindestens einjahrigen
Ausbildung, insbesondere als staatlich geprufte Sportlehrkraft mit dem Schwerpunkt Verwaltung und
Freizeit.

Die Prafungsordnung nach Satz 1 Nr. 2 wird im Benehmen mit dem flr den Sport zustandigen
Ministerium erlassen; es kann fur diese Ausbildung eine Eignungsprufungsordnung im Benehmen mit
dem fur den Sport zustandigen Ministerium entsprechend § 66 des Hochschulgesetzes erlassen
werden. Fur den Inhalt der Prufungsordnungen gilt § 26 des Hochschulgesetzes entsprechend.

zur Einzelansicht § 102

§ 103 Schulen des Bezirksverbandes Pfalz (1) Der Bezirksverband Pfalz ist Trager der kommunalen
Schulen:

1. Schule fur gehérlose und hdrbehinderte Schalerinnen und Schuler in Frankenthal mit den
Abschlissen der
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a) Grundschule,

b) Realschule plus,

¢) Schule mit dem Forderschwerpunkt Lernen,

d) Schule mit dem Férderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung,

e) Berufsschule,

f) Berufsfachschule I und I,

g) Berufsoberschule | fur Technik,

h) Fachschule, Fachbereich Technik, Fachrichtung Maschinentechnik.

2. Berufsbildende Schule in Kaiserslautern mit den Schulformen und Bildungsgangen

a) Berufsfachschule, dreijahriger Bildungsgang in anerkannten Ausbildungsberufen des Handwerks
und der Industrie,

b) Fachschule, Fachbereiche Technik,
c) Meisterschule fir Handwerker.

Das fachlich zustandige Ministerium kann im Einvernehmen mit dem fur das Haushaltsrecht
zustandigen Ministerium dem Bezirksverband Pfalz auf Antrag die Genehmigung zur Errichtung
weiterer Schulformen oder Bildungsgange an den bestehenden Schulen erteilen.

(2) Die Personal- und Sachkosten der Schulen tragt der Bezirksverband Pfalz.

(3) Einstellung und Anstellung der Lehrkrafte sowie Berufung und Ernennung der Schulleiterinnen und
Schulleiter bedurfen der Bestatigung durch die Schulbehdrde.

(4) Fir die Genehmigung von BaumaRnahmen gilt § 86 entsprechend. Das Land leistet zu den
Aufwendungen fur genehmigte BaumalBnahmen Zuschusse nach MalRgabe des Landeshaushaltsplans.

(5) Eine Schule des Bezirksverbandes Pfalz kann nur zum Ende eines Schuljahres aufgehoben werden.
Die Aufhebung setzt voraus, dass die Absicht spatestens vier Monate vorher der Schulbehérde
mitgeteilt worden ist.

(6) Fur die auBerschulische Benutzung der Schulgebaude und Schulanlagen gilt § 89 Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2 entsprechend.

zur Einzelansicht § 103

§ 104 Ausnahmen von der MindestgroRe bei Heimschulen (1) Auf die bei In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes bestehenden Schulen, die mit einem Schulerheim verbunden sind, ist § 13 nicht
anzuwenden.

(2) Bei Grund- und Hauptschulen sind Ausnahmen von § 13 Abs. 1 und 2 auch zulassig, wenn sie als
Heimschulen geflhrt werden und die Zuordnung der Schilerinnen und Schuler zu anderen Schulen
nicht moglich oder nicht zweckmaRig ist.
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zur Einzelansicht § 104

§ 105 Stiftung Staatliches Gorres-Gymnasium Koblenz (1) Die Stiftung stellt von ihren Ertragen
1. 75 v. H. dem Schultrager als Zuschuss zu den Aufwendungen nach § 74 Abs. 3,

2. 25 v. H. der Schule als Zuschuss fur besondere schulische Zwecke

zur Verfugung. Das fachlich zustandige Ministerium kann fur den Zuschuss an die Schule einen
Hdochstbetrag festsetzen; ein Unterschiedsbetrag zwischen dem Hdochstbetrag und dem in Satz 1 Nr. 2
genannten Vomhundertsatz ist dem Schultrager als Zuschuss zu den Aufwendungen nach § 74 Abs. 3
zur Verflgung zu stellen.

(2) Uber die Verwendung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 entscheidet der Schulausschuss, soweit die
Stiftung den Verwendungszweck nicht festgelegt hat; das Eigentum an mit Mitteln der Stiftung
erworbenen Gegenstanden steht dem Schultrager zu.

zur Einzelansicht § 105

§ 106 Durchfuhrung des Gesetzes Die zur Durchfuhrung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften erlasst, soweit nichts anderes bestimmt ist, das fachlich zustandige
Ministerium im Benehmen mit den Ministerien, deren Geschaftsbereich berthrt wird.

zur Einzelansicht § 106

§ 107 Mehrbelastungsausgleich (1) Zum Ausgleich der Mehrbelastungen der kommunalen Schultrager
durch das Landesgesetz zur Anderung der Schulstruktur vom 22. Dezember 2008 (GVBI. S. 340)
werden im Jahr 2009 0,5 Mio. EUR, im Jahr 2010 1 Mio. EUR, im Jahr 2011 3 Mio. EUR, im Jahr 2012 5
Mio. EUR, im Jahr 2013 7 Mio. EUR und ab dem Jahr 2014 10,1 Mio. EUR bereitgestellt. Die
entsprechenden Mittel verstarken die Zuweisungen zum Ausgleich der Beférderungskosten nach § 18
des Landesfinanzausgleichsgesetzes und werden nach dem dort vorgesehenen Schlussel verteilt.

(2) Zum Ausgleich der Mehrbelastungen der kommunalen Schultrager durch das Landesgesetz zur
Weiterentwicklung der Schilerbeforderung und zur weiteren Umsetzung der Lehrerbildungsreform
vom 31. Januar 2012 (GVBI. S. 42) werden im Jahr 2012 6,7 Mio. EUR, im Jahr 2013 16 Mio. EUR, im
Jahr 2014 15,9 Mio. EUR, im Jahr 2015 15,7 Mio. EUR, im Jahr 2016 15,5 Mio. EUR, im Jahr 2017 15,2
Mio. EUR und im Jahr 2018 15,1 Mio. EUR bereitgestellt. Fir die folgenden Jahre werden diese Mittel
entsprechend der Entwicklung der Schulerzahlen fortgeschrieben und in der sich ergebenden Hohe
bereitgestellt. Die entsprechenden Mittel verstarken die Zuweisungen zum Ausgleich der
Beférderungskosten nach § 18 des Landesfinanzausgleichsgesetzes und werden nach dem dort
vorgesehenen Schlissel verteilt.

(3) Zum Ausgleich der Mehrbelastungen der kommunalen Schultrager durch das Landesgesetz zur
Anderung des Schulgesetzes, der Schulwahlordnung und von Schulordnungen vom 26. Juni 2020
(GVBI. S. 279) erhalten die Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und grofl3e
kreisangehorige Stadte, die gemals § 91 Abs. 3 Satz 1 fur die in ihrem Gebiet gelegenen Grundschulen
Schulentwicklungsplane aufstellen mussen, jahrlich ab dem Jahr 2021 jeweils 1 688 EUR.

zur Einzelansicht § 107
§ 108 Anderung des Landesbesoldungsgesetzes (Anderungsanweisungen)

zur Einzelansicht § 108
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§ 109 Anderung des Privatschulgesetzes (Anderungsanweisungen)
zur Einzelansicht § 109

§ 109a Experimentierklausel zur Entwicklung eines inklusiven Schulsystems Die Zielvorstellung eines
inklusiven Schulsystems ist in einem langerfristig angelegten Prozess zu verwirklichen, der ein
koordiniertes und planvolles Vorgehen erfordert. Dieser Entwicklungsprozess soll auch durch
innovative Konzepte, die der Inklusion, Selbstbestimmung und Teilhabe fur alle Schalerinnen und
Schuler gleichermalen dienen, vorangetrieben werden. Insbesondere im Bereich der beruflichen
Bildung, der Gestaltung des Ubergangs in den Beruf oder bezogen auf die Offnung von Schulen
konnen das fachlich zustandige Ministerium sowie Schulen, Schultrager und Schulbehorde mit der
Zustimmung des fachlich zustandigen Ministeriums dazu geeignete Organisationsformen
sonderpadagogischer Forderung, Beratung und Unterstltzung ermdglichen.

zur Einzelansicht § 109a

§ 109b Unterstutzungsfonds Auf der Grundlage einer Vereinbarung mit den kommunalen
Spitzenverbanden werden Gemeinden und Gemeindeverbande durch das Land bei der Wahrnehmung
von inklusiv-sozialintegrativen Aufgaben zusatzlich finanziell unterstutzt. Dazu werden jahrlich ab
dem 1. Januar 2015 Mittel im Umfang von 10 Mio. EUR bereitgestellt. Die Vereinbarung bedarf der
Zustimmung des Landtags.

zur Einzelansicht § 109b
§ 110 In-Kraft-Treten (1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2004 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Schulgesetz vom 6. November 1974 (GVBI. S. 487), zuletzt gedndert durch § 3
des Gesetzes vom 2. Marz 2004 (GVBI. S. 199), BS 223-1, auBer Kraft.

(3) Rechtsverordnungen, die zur Durchflhrung des in Absatz 2 genannten Gesetzes ergangen sind,
bleiben in Kraft, soweit sie mit den Vorschriften des Gesetzes vereinbar sind. Das fachlich zustandige
Ministerium wird ermachtigt, die nach Satz 1 weitergeltenden Vorschriften durch Rechtsverordnung
aufzuheben.

Mainz, den 30. Marz 2004

Der Ministerprasident Kurt Beck

From:
https://schulrecht-rp.de/ - Schulrecht RLP

Permanent link:
https://schulrecht-rp.de/doku.php/schulg?rev=1761687625

Last update: 28.10.2025 22.40

Schulrecht RLP - https://schulrecht-rp.de/


https://schulrecht-rp.de/
https://schulrecht-rp.de/doku.php/schulg?rev=1761687625

	Schulgesetz (SchulG)
	Teil 1 - Grundlagen
	Abschnitt 1 - Allgemeines
	Abschnitt 2 - Gliederung des Schulwesens
	Abschnitt 3 - Zusammenarbeit von Schulen und Schulverbund
	Abschnitt 4 - Schulversuche, Pädagogische Service-Einrichtungen
	Abschnitt 5 - Öffentliche Schulen und Schulen in freier Trägerschaft


	Teil 2 - Lehrkräfte, Schülerinnen, Schüler und Eltern
	Abschnitt 1 - Allgemeines
	§ 23 Selbständigkeit der Schulen



